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mochte ihm angezeigt werden, daß man sich genöthigt sehe, beim Könige selbst cinzukvmmen. In¬

zwischen versichern die Orte Basel ihrer freund-, cid- -und religionsgcnössischen Hülfe in Rath und That. § 9,

e. Es wird gut befunden, noch vor erfolgendem europäischen Frieden an die evangelischen hohen Potenzen ein

Recommandationsschrciben zu Gunsten der auf den französischen Galeeren befindlichen lieben Glaubenshelden

abgehen zu lassen. 8 19.

Conftrenzialvevhandlung zwischen Zürich und Bern
währendder Jahrrechnungim September4712.

^Staatsarchiv Hiirich.I

k». Beim Herannahen der Weinlese und der Zeit, in welcher die andern Gefälle des Abts von St. Gallen

eingezogen werden, wird von den Gesandtschaften von Zürich und Bern für das zweckmäßigste erachtet, die

Trauben einzusammeln und nicht die Trauben vom Stocke oder den Wein von der „Rennen" weg zu verkaufen.

Zur Weinlese sollen von jedem Stande drei Intendanten, einer nach Rorschach, einer nach Wyl und der dritte

in das Rhcinthal abgeordnet werden; diese haben zugleich auch die Obliegenheit, alle andern äbtischcn Gefälle

einzuziehen, die Justiz in den äbtischen Landen zu verwalten, die Regierungsbezirke unter sich einzutheilen, über

alles genaue Rechnung zu führen und in wichtigern Vorfällen mit einander gute Korrespondenz zu Pflegen. Sie

haben einen Eid abzulegen. — Ferner bespricht man sich, auf was für einen Fuß, wenn die Gesandtschaft deö

Abts von St. Gallen sich in eine „Handlung" einlassen würde, man mit ihr „schließen" wolle, und findet für gut,

dieß entweder auf den Fuß eines Auskaufs des Toggenburgs um einen billigen Kaufschilling zu thun, oder aber

daß man mit ihr auf die Einrichtung der sechs Punkte mit genügsamer Sicherheit für die Toggenbnrgcr und

auf die Forderung der Kosten oder an deren Statt eines Bezirkes um die Stadt St. Gallen herum traktieren

soll. Bevor man sich aber mit ihr einlasse, möchte von den Gesandten der uninteressierten Orte „glimpflich" das

Begehren an sie gestellt werden, die Vollmacht vorzuweisen, da die Gesandten beider Stände auch geneigt seien

die ihrige vorzuweisen. Als nun dieses Begehren an des Abtes Gesandtschaft gestellt wurde, entschuldigte sie

sich mit Mangel'an Vollmacht und fügte bei, daß sie ohne des Kaisers und deö Reichs Ratihabition nichts

„handeln oder schließen" dürfe; das sei eilte ««nckiti» sine gim i,m>. Auch befinde sich der Abt nicht mehr im

Stande, eine Vollmacht zu crthcilen. Auf Vorstellungen von Seiten der Gesandten der uninteressierten Orte

begehrte sie Aufschub von fünf Tagen zu Einholung einer Vollmacht. Nach Verfluß derselben erklärte sie sich

dahin,'daß sie von ihrem Fürsten den Befehl habe, von beiden Ständen oder den uninteressierten Orten gerechte

und billige FricdcnSvorschläge anzuhören und „darin zu handeln und zu schließen", jedoch mit Vorbehalt der

Ratification deS Fürsten und deö Capitcls. Später aber abstrahierte die Gesandtschaft des AbteS wieder davon

und berief sich auf das früher zu Aarau übcrgcbenc Memorial und daö kaiserliche Reskript vom 2l. Juni.

Trotz aller Gegenvorstellungen blieb sie bei dem Vorbehalt der Ratification des Kaisers und deS Reichs. In

Folge dessen wollten die Gesandten der uninteressierten Orte sich des Geschäftes nicht mehr beladen. 8 5.

I». Der toggcnburgische Landrath frägt die Gesandten um Rath, wie man, gegen diejenigen verfahren solle,

welche sich während deS Kriegs mit Hintansetzung ihrer schuldigen Pflicht gegen das Vaterland, zu dem sie ge¬

schworen, sich „an die Schwpzcr gehenkt hätten." Es wird geantwortet, der Landrath möchte es, da laut deS

Friedens die Amnestie allgemein sei, diesen Landlentcn gegenüber blos bei Bezeugung des Mißfallens bewenden

lassen und ihnen bemerklich machen, daß sie zwar eine schwere Strafe verdient hätten, daß ihnen aber dieselbe
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in der Hoffnung nachgelassen »verde, das« sie sich künftig geziemend aufführen »verde», 8 8, « . Dem Landvogt

Thormann »verde» folgende Austräge gegeben: 1) Wenn die Evangelischen zu Zurzach ihm einige Bcschwcrdcn

eingeben, so solle er ihnen nach Anleitung des Landsfriedens behülflich sei». 2) Er solle eine Berechnung

machen, wie die Stadt Bremgartcn, in welcher eine Garnison von 6<1t) Mann liege, von Baden, Wettingen,

Kaiscrstuhl, Zurzach, Klingnau und den Pröbsten daselbst mit Betten unterstützt »verde» könne, und einen

Vergleich darüber zu Stande bringen. 3) Wenn' jemand »im eine rechtmäßige Forderung an den Landschreiber

Schindler sich melde, oder in Sachen, welche derselbe entweder in seinein eigenen Namen oder im Namen der

Orte während des Krieges empfangen, so daß er dafür Bezahlung versprochen habe, so solle solchen gut Recht

gehalten »verde»; Schindler aber solle bis Martini Zeit gegeben Wörden, um wegen Rcfusion bei den Orten

«»zukommen, -t> Den in Baden noch befindlichen Munitionsvorratsi soll er »vohl ausbewahren und der Stadt

davon nichts zukommen lassen, 5) DcS ausgetretenen Untcrvogts Schnorf Habe soll er vcrrcchtferligcn, 6)

der Stadt Baden die zu Brugg liegeirden Zielmusketen zurückgeben, 7. diejenigen Leute, welchen Glöcklein

weggenommen worden, mit Restitutio», vertrösten, K> tl>, «I. Man kommt über die Eoinmandanten übcrein,

welche in die Plätze verlegt »verde» sollen, die man zu besetzen sich vorgenommen hat. Zu Brcmgarten soll

der Eommandant ein Zürcher, zu Rapperschwyl ei» Berner, zu Kaiserstuhl ein Zürcher, zu Mellingen ein Bcrncr,

zu Wyl ein Zürcher, zu Norschach ein Bcrner sein. Und weil es für unnöthig erachtet wird, Klingnau und

Baden zu besetzen, so soll der Landvogt darüber nachdenken, wie etwa durch diese die andern mit Besatzungen

belasteten Orte erleichtert werden könnten, 8 12,

Art. N. Verwaltungsstellen.

Art. 272. Calzsachen.
„ ?8tz. Inden.

Confercnz zur Vermittlung des Friedens mit dem Abt von St. Gallen
unmittelbar nach der gemeinejdgendssischcn Tagsatzung in Baden, im September bis 1. October 1712.

lTtaatsarchi» Zürich !

Gesandte: dieselben, welche aus der gemcincidgenössischcn Tagsatzung.

». Die Verhandlungen beginnen mit den Erklärungen der uninteressierten Orte, Zürichs und BcrnS, der

V katholischen Orte und der Gesandtschaft dcS AbtcS, wie dieselben im gemcincidgenössischcn Abschiede, M. >

niedergelegt sind. 8 1, I». Die uninteressierten Orte laden durch ein freundeidgcnössischcs Schreiben Freiburg

2

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegcnhciten:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.
Art. 5. Vcrwaltnngsstcllen. Art. 20. Iustizsachen.

L and grasj ch ast Th ur gan.
Art. 519. Judicatnr- nnd Compctcnzsachen.

Rheint h a l.
Art. 467. Personelles.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 1. Organisation der Regierung.

Grafschaft Baden.
Art. 991. Localis. Art. 417. Localcs.

Nntcrc freie Aemter.
Art. 115. Polizeiliches.

Rapperschwyl nnd dessen Hose.
Art. 1.
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so geheim als möglich machen. Dem französischen Botschafter werden ans Verlangen die Beschwerden mitge-

thcilt, welche die katholischen Stände gegen Zürich und Bern haben. Sie bestehen darin: 1) daß diese bcidcit

Stände weder Bünde, noch Verträge respektieren, und der letzte aarauischc Friede nicht nach Inhalt der

Bündnisse, sondern nach ihrem eignen gewaltthätigen Willen eingerichtet worden sei; 2) daß protestierender

Scits die Befestigungen gegen die Katholischen nicht nur nicht, geschleift, sondern noch ausgedehnt wer¬

den; 3) daß immer noch Garnisonen zu Wyl, Brcmgarten und Rappcrschwyl stehen; 4) daß zu Frauenfcld,

Dießenhofen und Neukirch, in letzterem Orte „cigcngwältig" von den Protestierenden, der Landsfriede ein¬

geführt; 5) daß zu Bernang und Marbach katholische Stiftungen von den Evangelischen vcrtheilt; 6) daß

von Zürich und Bern mit Chur-Brandenburg ein Bündniß geschlossen worden sei, vermöge dessen letzter

Staat beiden Ständen 8000 Mann zugesagt habe, zu deren Unterhaltung zu Bern 80,<100 Thaler niedergelegt

seien. Zugleich bleibt den Orten vorbehalten, noch andre Klagen dem Ambassador einzureichen. 8 5, 1. Um

den Papst, bei welchem die katholischen Orte „verschwctzct" worden, von der Wahrheit zu berichten und ihn

zugleich um kräftige Hülfe zu bitten, haben Uri, Schwyz, Untcrwalvcn und Zug sich entschlossen, einen Ge¬

sandten nach Rom zu schicken, und Uri spricht den Wunsch aus, Luccrn möchte ebenfalls einen Gesandten

beigeben. Lucern antwortet ablehnend, da dergleichen Gesandtschaften bisher wohl gute Worte, aber keine Werke

erhalten haben. Die übrigen Gesandten sind nicht instruiert. Luecrn neigt sich eher dahin, einen Agenten am

päpstlichen Hose zu haben. Den Antrag zu einer Gesandtschast nehmen alle Gesandten »ck rakorenänm. 8 6.

S. Nachdem der Nuntius erklärt hatte, daß der Papst den Abbate Juliani nicht als Agenten der katholischen

Orte anerkennen, der französische Botschafter aber berichtet hatte, daß der Cardinal La Tremouille ihn in Kcnnt-

niß gesetzt habe, daß der Papst jetzt denselben anerkennen wolle, wird abgeredet, mit Ernennung des Abbate

Juliani einstweilen inne zu halten, den Cardinal Protector zu bitten, die Angelegenheiten der katholischen Orte

'beim Papste bestens zu empfehlen und um einen Nuntius anzuhalten, welchem die Orte mit vollem Vertrauen ihre

Angelegenheiten zu Händen des Papstes entdecken könnten. Das Alles wird aber vorerst noch den hohen Obrigkeiten

hinterbracht. Ebensalls soll unter Vorbehalt der Ratification dem kaiserlichen Botschafter für den aus dem Mailändi-

schcn erhaltenen Genuß gedankt und das katholische Interesse empfohlen wervew -). 8 7. I». Auf den Rath des französi¬

schen Botschafters wird beschlossen, um die Einigkeit der katholischen Stände zu zeigen, diejenigen Antworten, welche

„auch um schlechte Sachen" Zürich oder andern evangelischen Orten müssen gegeben werden, erst um einen

Monat später abgehen zu lassen, und dieselben so einzurichten, „als wenn sie von einem Sinn wären dictiert

„worden". Und weil ferner die Erfahrung gemacht worden, daß die von den katholischen Orten an Zürich

abgeschickten Antworten auf Schreiben auswärtiger Mächte von Zürich zum Vorthcil der evangelischen und Nach-

thcil der katholischen Orte ausgebeutet worden, so sollen in Zukunft dergleichen Schreiben auswärtiger Mächte

an gemeine Eidgenossenschaft directe von den katholischen Orten beantwortet, Zürich aber geschrieben werden,

was zur Antwort gut befunden wird. 8 8. i. In Folge dieses Beschlusses wird das von Zürich mitgetheilte

Schreiben des kaiserlichen Botschafters, betreffend die Sicherheit der Waldstätte, des FrickthalS und von Constanz

directe dem Botschafter (19. Dec.) dahin beantwortet, daß in einer begehrten Audienz der französische Botschafter

sich dahin habe vernehmen lassen, daß seine von Zeit zu Zeit gegebenen Zusagen sich ja nur auf das erstrecken,

was in Schrift verfaßt sei, und daß er das Ansuchen der katholischen Stände um Sicherheit der Waldstättc

u. s. w. seinem Herrn eröffnen werde. An Zürich wird ebendasselbe geschrieben und noch die Particularäußerung

du LucS beigefügt, daß früher die Orte ihre Protection beim Mercy'schcn Durchzug nicht so weit ausgedehnt

Uri und GlaruS geben die Ratification zu Beiden:.
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Man sehe im Abschnitte H^.schastsangelcgenl)eiten:

Vier eniictbiraische Vogteien überhaupt,

Art, INI. Wribün^n.

tillMstlUt «z»siü?> tti -4 I »A ,i»t X .INIIttsil
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Geheime Coiifereiiz von Zürich und Bern
während der Zenieineidgen'össischen Tagsqtzung zu Mcnlenfeld im Juli 1714.

>2taatSarchiv Zürich, Gtheiinbden Raths-Protocoll Nr. U. S. 3'iZ

Bcru ersucht Zürich ->) die Mängel in seinem Milizwescn zu verbessern, >») die Kompagnien zu vermin¬

dern und mit guten Officiercn zu versehen, o), einige Cpmpagnien zu verordnen, um sie bei erster Kriegsgefahr

nach Bremgartcn und Rapperschwyl zu werfen, Bern wolle dann Mellingen occupicrcn; 6) die äbtischen

Lande zu beobachten und im Fall der Roth Niorschach und Wyl zu besetzen. Zürich trifft zu Hause die uöthige»

Anordnuitgcn, wünscht aber, daß Bern aruch an der Occupatio« Brcmgartenö Theil nehmen möchte,

5«.
,. D. . -es, i.'f' ,.,s .w'. ' " i,-,--- s ' isj i /^ i' u '.Kol ' r,i j -u n.ii. t.^ i -/j. s

Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Acmter regierenden Stande
Zurzach, 1. bis 6. und Frauenseld, 2t. bis 23. Juli 1714.

iTtaatöarchiv Zürichs

Gesandte: Zürich, Johann Jakob Eschcr, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter. Bern

Emanuel von Grafcnried, Schultheiß; Samuel Frisching, Vcnncr. Glaruö. Jakob Gallati, Landammanü!

Johann Heinrich Zwicki, Statthalter.

GlaruS lvird erinnert, cS möchte sein Kontingent zur Wache von Baden schicken (sechs Mann und

einen Wachtmeister). Es sagt dasselbe zu und spricht zugleich imVerhältniß seines RegierungSanthcilS Altcrntt

rung im Commando an <das Kommando für je die achte Wache). Zürich und Benz nehmen es ml laloiouckui»'

8 1. I». In Betreff des SchandliedcS auf Zürich und Bern, welches den vom Almosen aus dem Spital Z"

Baden sich nährenden Priester Kalt zu Baden zum Verfasser hat, erklärt Bern, daß dem Drucker desselben z"

Luccrn bereits vom dortigen Schultheißen das große Mißfallen bezeugt worden sei. Es lvird beschlossen, daß d'l

von Baden diesen Priester zu gebührender Abbitte anhalten, ihm „dieses Handwerk aber bannen" und gegen die M

käuferin des Liedes und andere Liedcrträgcr nach Verdienen verfahren sollen. 8 4, ESwirdvon einer Schläge^

berichtet, in welcher ein Bedienter des Herrn von St. Kontest thätlich beleidigt worden. Die Thätcr, vo»'

Rath zu Baden in den Spital in Arrest gelegt, werden auf die Beschwerde du Lucs vom Landvogtc in dck

Schloßthurm ins Gefängniß gebracht. Die kaiserlichen und königlich französischen Gesandten erklären sich cndliä

„über die gute Justizhaltung bcstermaßcn satlsfacicrt," 8 9.

Zürich und Bern.

«I Auf das schriftliche Ersuchen Berns (vom 22. Juni), daß Zürich seine Gesandten ,iach Zurzach >>'

struicren möchte, „wie man bei dem zu Aarau geschlossenen und gcmcincidgenvssisch sanktionierten Friedensschluß vck

„bleiben und alle widrigen Insinuationen hintertrieben werden möchten," erklärt Zürich, daß es Alles beitragt



Juli 1714. «5

werde, was zu dessen Beibehaltung gcreichlich sein möchte; sollten von Seite der katholischen Orte aus der
IahrrechnungStagsatzungdcfiwcgcn „eint und andere Ansuchungcn"vorgebrachtwerden, so soll denselben vorge¬
stellt werden, auf was für einen ehrlichen, billigen und gerechten Fuji derselbe eingerichtet sei, und wie sehr zu
beider ReligionSgcnosscn Beruhigung der darin enthalteneLandSfricden diene; zugleich soll auch erklärt werden, daß
mit Ernst gegen diejenigen eingeschritten werden würde, welche demselben entgegentreten sollten. Sättigen sich
hieran die Katholischen nicht und wiederholensie ihre Instanzen, so soll ihr Anbringen „lediger Dingen all
„rvkeronäuln genommen und mit guter Manier zu suspendierengetrachtet werden." Bern stimmt bei und will
»och übcrdieß Zumuthnngcn, welche von äußern Mächten gemacht werden sollten, durch Osficicn bei den kaiser¬
lichen und königlich-französischen Bevollmächtigtenzu Baden begegnen. 8 14. v. Um die noch nicht erfolgte
stiatification des zu Rorschach geschlossenen Friedcnstractatcs von Seite des AbtcS um so eher zu erhalten,
Wrrd als das zweckmäßigste Mittel angesehen, die äbtischcn Lande durch eine milde, gerechte und billige Regierung
Nach dem zu Rorschach und Aaran entworfenenund seitdem ratificierten und erläutertenPlane zu administrieren;
strner bei den kaiserlichen und königlich-französischen Bevollmächtigtendahin zu wirken, daß sie in dieser Sache
widrigen Inspirationen kein Gehör geben. Zürich endlich steht als ein solches die Abdankungder Garnison zu
Rorschach an, um dem Abte dadurch zu erkennen zu geben, „daß die BeHaltung dieser Lande beiden Ständen
lsieichsam unempfindlichsei," während eö die Garnison zu Wyl, als einem haltbaren Orte, belassen will.
Bern hingegen will die Garnison bis zu Ende dcS Badencr-Eongressesin Rorschach beibehalten und
kstcr noch verstärken.Nach Schluß der frauenseldischenJahrrcchnung, auf welcher wider Erwarten von
ben Katholischen „nichts Widriges erregt worden war," wird diese Frage wieder ausgenommen. Nachdem
lcht Zürich den förmlichen Antrag gestellt, die Garnison nicht nur von Rorschach, sondern auch von Brcmgartcn
iu entlassen, erklärt zuletzt Bern, „wenn Zürich resolvicrt sei, seine zu Rorschach habende Garnison von dort
"wegzunehmen, Bern gänzlich entschlossenwäre, seine Garnisonen aus den äblischen Landen völlig hinwcgzn-
"Nchmcn und Zürich sowohl daS Gute, als das Böse, auch sowohl das Toggcnburgcr-Geschäst,als die äbtischcn
»Lande zu überlassen." Um hingegen den katholischen Orten, da man von ihnen bei der Jahrrccbnung so
st'ninblich, wenigstens dem äußern Ansehen »ach, geschieden, friedliche Absichten zu zeigen, wird vorgeschlagen,
bw Garnison zu Vrcnigarten abzudanken. Die Gesandten, nicht instruiert, überschreiben diesen Porschlag ihren
Obrigkeiten zu deren Disposition.8 15. 16. l. Zürich macht den Vorschlag, die äbtischen Beamten „mit
guter Manier" und ohne Anwendung von Gewalt aus dem Lande zu bringen. Bern will damit bis nach
^tt'ndigung deS badischcn Congrcsscö zuwarten; beide Gesandtschaftenreferieren.8 17. K. Zürich beschwert
^ im Namen dcS zürcherischen kaufmännischen Direktoriums bei Bern über neulich gesteigerte Zölle an der
^stwe und zu Nydau und über die neucrrichtetc Wage zu Brugg. Bern verspricht Abhülfe, insofern etwas
lwßen das eidgenössische Herkommeneingeführt worden sei. 8 18. I». Da in Folge der Weigerung Schaff-
iguijens, bei den LicbeSsteucrn nach gewohnter Rcpartition sich zu bcthciligen, große Verwirrungentstanden,
»lachen Zürich und Bern den Vorschlag, dasselbe um 4 bis 5 Proc. unter der Hand zu erleichtern und den Ausfall
uus diese beiden Stände zu verthcilcn. Bern nimmt diesen Vorschlag, als einen mit großen Konsequenzen ver¬
bundenen, all i'okoi'tnnlui».8 19.

Zürich und GlaruS.

Konrad Schwptcr von RuegiS-Altorf bittet, es möchte ihm zur Bezahlung deS von seinem Vater dem
Johann Pcter Wyß, des Raths von GlaruS, verbürgten und dem Landvogt Mciß zu Kyburg wirklich bezahl¬

st



November 1714.

ersten Punctcs an den venetianischcn Residenten habe gelangen lassen; für den zweiten hat, sie keine Instruction,

5» 1, I». Da der Badcncr-Congreß beendigt und die fraucnfeldischc JahrrechnungStaqsatznng gut abgelaufen

l«, so stellt Zürich den Antrag, ohne ferneren Anstand die Garnisonen zu Rorschach, Wylnund Bvemgartcn zu

entlassen oder die zu Rorschach und Wyl auf hundert Mann von jedem Stand zu rcdueicrcn, zülnal da

vön Wyl und BrctngMten EupplicalionSschreibcn dafür eingekommen seien. Zürich glaubt dltrch diose MUß?

regel den Abt zu bessern Gedanken zu- bringen, die Untedthanen zu mehr 'Liebe und Treue aufzu¬

muntern und hinsichtlich Bremgarteils den katholischen Orten Anlaß zu Klagen bei den hohen Machten

ZU benehmen.- Nach Bremgarten könnte ein Repräsentant geschickt werden oder der Landvogt der untern

freien Aemter daselbst residieren; die Abt-sanctgallischcn Lande könnten von den Angrenzenden beobachtet werden.

Bern hält die Entlassung der Garnisonen für unzweckmäßig, da der Abt leicht in seine Lande eindringen

tonnte, und die Katholischen sich nicht scheuten, öffentlich zu sagen, sie wollen und können nicht beim Aaraucr-

Frieden bleiben; Bremgarten sei nicht in Sicherheit gestellt, so lange mit dem Abte kein Friede sei; daß aber

Bremgarten sicher werde, sei wichtig wegen der Communication. Zudem würden die hohen Mächte den Abt oder

katholischen Orte, »venu dieselben eindringen würden, beschützen und diejenigen als angreifende Feinde erklären,

welche dieselben wieder verdrängen wollten. ES trägt darauf an, die Garnisonen zu belassen, wenigstens bis

riue Antwort von Churpfalz und Württemberg eingelangt sei, oder bis man erfahre, wie das abgelassene Schreiben

aufgenommen worden sei. Zürich empfiehlt seinen Vorschlag nochmals; Bern legt Protestatio» ein; Zürichs Gesandt-

fchaft nimmt dieselbe nicht an und ersucht die berncrische. bei ihren Herren und Obern ihre Gründe nachdrücklich zu

stcundieren. 8 2. r. Bern frägt an, 1) ob nicht mehrere Mittel zu Erleichterung der Ausgaben beider Stände

in den Abt-sanctgallischen Landen aufzufinden seien, da uistcr Nndernt Vcki Entdeckung eines GeldzinSrodcls von

"chtM fl. geredet worden. Zürich antwortet, daß eine Kommission mit Nachforschungen beschäftigt sei. 2) Ob es

nicht an der Zeit wäre, die Gefälle der äbtischen Ministri zu Händen beider Stände zu beziehen. Die Frage

wird bejaht, sowie auch die Abschaffung dieser Ministri beschlossen; die Art -der Ausführung wird den Obrig¬

keiten überlassen. 3) Ob eS nicht passend wäre, nochmals die Huldigung in der cibtischen Landschaft auszu¬

nehmen; Zürich findet es unnöthtg, Bern referiert. 8 4. «I. Es wird aus BernS Antrag beschlossen, den

Toggeiiburgcrn anzuzeigen, daß die äbtischen Gefälle in und außer dem Tvggcnburg, ausgenommen die gericht¬

lichen Bußen, zu Händen beider Stände werden bezogen; die daran Hangenden Beschwerden aber davon entrichtet

werden. 8 5. v. Betreffend das cucnzischc Streitgcschäft will Bern den Euenz, wenn er weitere Ansuchung

an seine Gegenpartei zu haben vcrmcine, vor den cvmpctcnten Richter, d. h.nach St. Gallen weisen mit dem Bei¬

fügen, wenn diesfalls etwas Widriges vorgenommen werden sollte, beide Stände vielleicht mißbclicbige Maß¬

regeln ergreifen würden. Zürich null es bei der an Toggeuburg abgelassenen Verabschiedung bewenden lassen.

8 5V) f. Die Evangelischen zu Lichtenstcig klagest, daß ihrem AmtSschullheißc» nicht der Rang, welchen er

bisher gehabt, gelassen, daß ihre bürgerlichen Landräthe von ihren bisher in der Commission, der Appellation

Und zum Thcil auch im Landgerichte eingenommenen Stellen widerrechtlich entsetzt, daß bei der RegimcntS-

bcsetzung vom 17. October 1714 eine AuSstandSform wider bisheriges Herkommen gebraucht worden sei; ferner

daß die Katholischen zu Lichtensteig „die Klauen in alle Wege hervorlasscn, um die Evangelischen zu ergreifen."

Es wird beschlossen, den Landrath beider Religionen zu ermahnen, bei der Vermittlung vom Mai 1713 zu ver-

*) Als die Gesandten Zürichs abgereist waren, wandte sich Knmz personlich an die, Gesandten von Bern. Diese wären der

Ansicht, eä könnte den Intendanten nochmals insinniert werden, compromissorio zu Erfahren; falls Güte nichts oerfange,
einen rechtlichen Spruch zu thun, von welchem die Appellation an die beiden Stände osscic stehe.
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Herren überbracht werden. 8 2. v. Die Gesandtschaft Lucernö berichtet von einer „Compagnie Heiden," welche

stch in den obern Aemtcrn umhertreibe; der gemeine Amtmann mochte beauftragt werden, dieses unnütze Volk

durch ein Mandat „abzuschaffen". Zug meldet, daß eS bereits dieses Gesindel aufgefangen und auf die Gren¬

zen gegen das Oberland habe führen lassen. 8. 3.

57.

Conferenz von Zürich und Bern.
Aarau, 8. bis 1.5. Januar 1715.

^Staatsarchiv Zürich»!

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Escher, Bürgermeister; Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und dcS

Raths. Bern. Albrccht von Erlach, Alt-Vcnner und des Raths; Christoph Steiger, Seckclmcistcr welscher

Lande und deS Raths.

Auf den Antrag Zürichs, daß die Garnisonen zu Bremgarten und in den äbtischcn Landen reduciert

werden möchten, erklärt sich Bern dahin, daß es zu einer Reduktion unter der Bedingung stimme, daß vorher

durch eine ansehnliche Abordnung in den äbtischen Landen die Huldigung vorgenommen werde; die Huldigung

VrcmgartcnS wird nicht für nothwcndig erachtet. Zürich willigt in die nochmalige Huldigung der äbtischcn

Lande ein, obschon es die Nothwcndigkeit derselben nicht einsieht. Unter Ratifieationsvorbehalt wird die Art

Und Weise der Huldigung festgesetzt: jeder Stand schickt eine doppelte Gesandtschaft auf den 31. Januar nach

Wyl; diese stellt die Intendanten hochobrigkeitlich vor. Die Huldigung findet auf den gewohnten Plätzen der

Jmmediat-Lande statt, die thurgguischcn Unterthanen aber huldigen im Thurgau; festgesetzt wird ferner das

Eonvocationsmandat, die Eidesformel; bei der Anrede soll den Leuten die Zufriedenheit mit ihrer bis¬

herigen Aufführung bezeugt, die Ausspendung der Siechengutszinsen angezeigt und die Rcduction der Gar¬

nisonen in Aussicht gestellt werden. Endlich sollen auch Deputationen von Appenzell, Stadt St. Gallen

und Toggenburg bcschieden und dieselben zu treuem Aufsehen „erfordert werden." 8 2. I». Da der bei jüngster

Regimentsbesctzung in Toggcnburg erregte Streit betreffend 1) die Entsetzung der bürgerlichen Landräthc von

den Stellen, welche sie in den Tribunalicn gehabt; 2) den Amtsschulthcißenrang und 3) den damals beobach¬

teten unförmlichen Ausstand durch die von Zürich und Bern erlassenen Schreiben nicht gehoben wurde, werden

Abordnungen von gemeinem Landrath, von der evangelischen Gemeinde und von den Katholischen zu Lichten-

sieig nach Aarau bcschieden. Unter Ermahnung zur Eintracht wird den Abgeordneten ein Gutachten folgenden

Inhalts zugestellt: 1) Die entsetzten bürgerlichen Landräthe sollen wieder eingesetzt werden und zwar so, daß dic-

Nnigcn, welche an deren Statt erwählt worden, nach dem Ermessen des Landraths entweder als Ucbcrzähligc

behalten oder bis auf sich ergebende Vacanzcn hin bei Seite gestellt werden. 2) Der Amtsschultheiß soll, da er

bießmal weder in dem Commissions- noch Appellationörath den Beisitz hat, vor denk Commissionörath der Stadt

Lichtcnsteig in denjenigen Tribunalien und Versammlungen, wo sich dieselben bei einander befinden, den Rang

haben, hingegen der Commissionsrath dannzumal dcS Amtsschultheißen Platz einnehmen; 3) die neuerlich auf

die Bahn gebrachte Ausstandsform soll unterlassen werden. 8 3. v. Zu Händen des gemeinen Landraths wird

Wen diesen Ausschüssen insinuiert, die nach Wyl und St. Gallen gehörigen Gefälle verabfolgen zu lassen. 8 A

Die Pfarrei Henau und Nicderglatt, auf welche Sulzer von Winterthur gewählt worden, soll denselben
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abgesandt.) § 4. Da in dem Projcct der VundeSerneuerung dahin gestrebt wurde, daß allen in den fran-

zvstichcn Diensten eingeschlichenen Mißbrauchen abgeholfen werde, so wird dem Abschied beizusetzen beschlossen,

daß auch die Orte denjenigen Mißbrauchen, welche von Seiten der eidgenössischen Obersten und Obcrosficicre

ungeftthrt worden, bestmöglichst zuvorzukommen nicht unterlassen werden. 8 5. t. Ein päpstliches Brcvc und

riefe von Cardinal Albano und Abbate Giuliani zeigen an, daß Giuliani als Agent der katholischen Eidge¬

nossenschaft admitticrt sei. Es wird dem Papste gedankt, besonders auch „wegen seiner Recommendation bei

»den höchsten Häuptern der Christenheit", und ihm die eidgenössische Katholicität empfohlen. Den beiden An-

wird ein Gegcncompliment gemacht. Dem Stadtschreibcr von Lucern wird aufgetragen, Giuliani zu

reiben, baß unter jetzigen Umständen „die löblichen Orte den großen Pracht und kostliche Aufführung gar

„nicht verlangen". Jährliches Einkommen 120 Dublonen. Um Klagen der Nuntiatur zu vermeiden, soll nie¬

mand, welcher zu Rom Angelegenheiten zu besorgen hat, gcnöthigt sein, sich an Giuliani zu wenden. Freiburg

^>n»it nicht zu jenen Schreiben, da es die Aufstellung eines Agenten überhaupt nicht billige. Auf Vorstcllun-

M der übrigen Gesandten nimmt der Gesandte die Sache all leloroiillnm. Bei nächster Zusammenkunft soll

ur Giuliani eine Instruction bcrathen werden. 8 6. K. Die mit Spanien verbündeten Orrc beschließen, den

lpaniichc,, Botschafter, Berctti Landi, an das noch immer unerledigte Ansuchen vom 2l). Dcccmbcr 1713 um

^r Gigling der kraft Kapitulation den verbündeten Orten 'versprochenen Subsidicn zu erinnern. 8 7''). I». Die

»'»g bcs CommcrciumS mit Mailand wird zur Sprache gebracht, jedoch wird nicht befunden, daß etwas zu

^übui sein würde. 8 ll. I. Uri empfiehlt Sorgfalt und Strenge in Handhabung der wegen des „ViehprestcnS"

^gnffenen Maßregeln namentlich in Beziehung auf Ausstellung von Attestaten und berichtet, daß eS die Durch-

ber Häute völlig verboten habe. Die solothurncrische Gesandtschaft gicbt beruhigenden Bericht über die auch

untern Vogtcicn „eingerissene Strafe" und über die dagegen getroffenen Maßregeln. 8 10.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelcgenheitcn:

Landgrafschaft Thurgan.
Art. 705. Localcs.

Nheinthal.
Art. 82. Landammann.

Lauis.

Art. 302. Postwcsen.

3?>.

Konferenz von Zürich nnd Bern bei Anlaß der eingenommenenHuldigung von den
Unterthanen der Abt-sanetgallischen Lande.

Wyl und Kloster St. Gallen, 8. Februar bis 2. März 1715.

^Staatsarchiv Zürich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Statthalter und des Raths; Johann Kaspar Eschcr, dcS

^oßen Raths und Eraminator. Bern. Albrccht von Erlach, Alt-Vcnncr und des Raths; Johann Jakob
"wer, Ritter, des großen Raths und Alt-Landvogt zu Lausanne.

) At x. sindel sich nicht im Glarncreremplare.
10«
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Zweck dieser Konferenz ist die Einnahme der Huldigung in den äbtischen Landen, die Einrichtung der

Administration und die Reduction der Garnisonen.

t». Sämmtliche Pfalzräthc zu Wyl, der kleine Rath, ein Ausschuß des großen Rathcs, des Gericht

und der Bürgerschaft becomplimenticrcn die Gesandten auf der Pfalz zu Wyl. Die Bürgerschaft klagt über

den Schaden, welchen ihnen der Prälat zu Fischingen durch die von ihm prätendierte Wochenmarktsgerechtigkeit

zu St. Margarethen oder Sirnach zuzufügen sich bemühe. Die Gesandten versprechen, dieses Ansuchen ihre»

Ständen mündlich zu hinterbringen. 8 1. I». Baron von Ramschwag kommt mit dem Gesuche um Beschleu¬

nigung des cuenzischcn Prvcesses ein. Es wird ihm geantwortet, es bleibe bei demjenigen, waS beide Stände des¬

halb ihrem Intendanten geschrieben. Dem Intendanten wird Beschleunigung des Prvcesses aufgetragen, sowie auä

daß er dem Baron anzeige, daß er durch sein Betragen, auf welches man vigilicren werde, keinen Anlaß gebe»

möge, ihm das Land gänzlich zu verbieten. 8 6. v. Die Garnison zu Rorschach wird den 26. Februar vo»

36t) auf 60 Mann, die zu Wyl von 150 auf 12 Mann reducicrt. Der Garnisonsprediger zu Rorschach soll

entlassen, das tägliche Morgen- und Abendgebet durch taugliche Soldaten gelesen werden; die deutschen Sol¬

daten sollen in der Nachbarschaft zur Predigt gehen, die welschen in St. Gallen; die Scelsorge wird dem Pfarre»

in Heiden anvertraut. Den beiden Ständen wird anhciin gestellt, den Prediger zu Wyl zu entlassen und

dem Kommandanten zu Rorschach eine Instruction zu Heben. Die Mannschaften zu Rorschach und Wyl sollen vo»

den Landvögten auf gleichem Fuß bezahlt werden. Der übrig bleibenden Mannschaft soll das Land das Lich-

tergcld bezahlen. 8 11- Den Antrag Zürichs, die Garnison zu Brcmgartcn zu rcducicren, nehmen Berns

Gesandte auS Mangel an Instruction »ck r<ztm-vlläu»i. 8 12. < » Um die Abt-sanctgallischen Lande sicher Z»

stellen, beschließen beide Stände, eilte gewisse Anzahl Völker aufs Piquet zu stellen, im Kloster St. Galle»

immer einen erklecklichen Vorrath an Getreide zu halten und Appenzell Außcrrhoden und die Stadt St. Galle»

zu getreuem Aufsehen zu ermahnen. Letzteres geschieht in einer den 21. Februar mit Abgeordneten dieses

Standes und dieser Stadt gehaltenen Conserenz. Dem Landvogt im Rhcinthal wird angezeigt, wie er sich z»

verhalten habe, daß seine Amtsangchörigen im Nothfallc das Ihrige zu leisten im Stande seien. 8 13. Di»

dem Baron von Thum und dessen Sohne interdicierte Habe wird auf das Ansuchen jenes frei gelassen. 8 21

K. Eine Reklamation um Schadenersatz für Raub wird abgewiesen. 8 30, eine andere wegen Plünderung nach

der Capitulation all rekoraiulitm genommen. 8 31. I». Abgeordnete vom Landrath im Toggenburg und von der

Stadt Lichtensteig wcrden nach Wyl beschicken. Den erstem wird einerseits versichert, daß man das thun werde,

was zu „Aufnehmen und Conscrvation" der sanctgallischcn Unterthanen gereiche; andrerseits wcrden sie aufge¬

fordert, auf ihre benachbarten Lande ein wachsames Auge zu haben. Die Abgeordneten sagen das zu. Ferner

wird gegen sie geahndet, daß sie der von Aarau aus an sie ergangenen Aufforderung, die dem Hof Wyl gehö¬

renden im Toggcnburg liegenden Gefälle zu verabfolgen, nicht nachgekommen seien. Die Abgeordneten wünsche»

dieselben behalten zu können, um aus diesen Mitteln die Unkosten zu bestreiten, welche die Anstalten für das

getreue Aufsehen erheischen. Drittens wird ihnen anempfohlen, auf Mittel bedacht zu sein, die Strcitigkcitc»

zwischen dem Landrath und den Evangelischen zu Lichtensteig abzuthun. Die Abgeordneten des Landraths aber

berufen sich auf den Hauptverglcich von 1710, die Erläuterung von 1711 und auf das vom Landrath de»

24. Januar 1715 an Zürich und Bern abgegangene Schreiben, die Katholischen von Lichtcnstcig auf ihr z»

Aarau eingegebenes Memorial. — Abgeordnete der Evangelischen zu Lichtcnstcig stellen das Umsichgreifen der

Animosität und Uneinigkeit im Lande, die Hintansetzung der herkömmlichen Hebungen vor, und beschweren sich

über das, was bei jüngster Regimentsbesetzung vorgegangen sei, sowie über die Benachtheiligung des evangelischen
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Interesses; sie bitten um Abhülfe, da man aus Unzufriedenheit mit dem dcrmaligcn Regiment mit der bedenk¬

lichen Absicht umgehe, eine Landsgcmeindc zu versammeln. Die Sache wird ack lolerenckum genommen. —

Abgeordnete von Thurthal, St. Johann, Hemberg und Petcrzell klagen, 1) daß ihnen die Rechnungen um die

Schulden und Anlagen des Landes nicht mitgethcilt werden, 2) über die Entsetzung der Landräthe von ihren in

de» Tribunalicn gehabten Stellen, 3) über die bei jüngster Regimcntsbcsctzung beobachtete ungewohnte Aus-

üandssorm. Die Abgeordneten des Landrathö erklären, die Rechnung spccificicrlich den Landräthen und den

^uchchüsicn der „Gcgencn" inittheilen zu wollen. Gegenüber den wohlmeinenden Vorschlägen der Gesandten

ü»d sie in Beziehung auf 2 und 3 unbeweglich und schützen ihre präeise Instruction vor. Die Sache wird

daher den gn. Herren und Obern referiert. 8 44. >. DaS Gossaucramt wünscht Berichtigung der über die

Garnison im Schloß Obcrbcrg ergangenen Unkosten. Den toggenburgischcn Abgeordneten wird deren Be¬

zahlung überlassen; diese wünschen aber, da sie damals zu beider Stände Diensten gestanden, daß dieselben aus

dm Gefällen bezahlt werden möchten. 8 45. Ii.» Ein Ausschuß aus dem Hofmeister-, Rorschacher- und Obcr-

dmgeranit überreicht ein Memorial von 22 Punkten. Die Gesandten stellen ihm ein Gutachten zu, welches

dm Genehmigung der Obrigkeiten unterlegt werden soll. (Die verschiedenen Punctc desselben sind auf die ver¬

schiedenen Rubriken der Verwaltung vertheilt.) Die bei manchen Beschwcrdepunctcn bctheiligte Stadt St.

allen weist ihre Rechte durch Dokumente nach. § 48. I. Eine Deputation von Wyl übcrgicbt eine Suppli-

^ wnöichrift, vierzehn Punctc enthaltend z sie wird »4 rolcnuiulum genommen. 8 48. i«. Eine Deputation

m Stist-sanctgallischen Angehörigen im Thurgau aus der Vogtei RomanShorn, Summcri, Rcuchlinsberg, Rogg-

lnyl und Sittcrdorf suchen um Rückgabe der ihnen vom Fürsten unmittelbar vor der Belagerung zu Wyl abge¬

nommenen Waffen. Ihr Begehren wird den h. Obrigkeiten hinterbracht. Eben dieselbe bittet, die Gericht-

krci Summen wieder mit einem Bürger von Summen oder einem andern dem Stift Angehörigen aus

dun thurgau zu besetzen. Der Intendant wird beauftragt, darnach zu trachten, die Sache zu redressicren. 8 5t).

Bern erklärt an die Verehrung für Jahier von 40 Thlr. 20 Thlr. beitragen zu »vollen. 8 51.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegenheiten:
Landgrafs chaft Thurgau.

Art. 695. LocaleS. Art. 704. LocalcS.
Grafschaft Baden.

Art. 278. Judicatnr- und Competenzconflicte. Art. 319. Kirchensachen.
Abt-sanctgallischc Lande.

Art
^ Organisation der Adminiftrat. Art. 43—46. Justizsachen. Art. 63. Zollsachcn.

-x ^midvögte. „ 48. „ „ 64. Salzsachen.
" Huldigung. „ 51. 52. Armcnverpflegung. „ 69. Kircheusachen.
' ^^^-35. Einsassen und Erwerb von „ 55. Waisen und Waisenvögtc. „ 75—78. Locales.

Grundbesitz durch Fremde. » 56. Anlagen. „ 38. 89. Personelles.
' ^-41. Justizsacheu.

Conferenz der katholischen Orte und der Republik Wallis.
Solothurn, 27. bis 30. April, 2. bis 10. Mai 1715.

ISlaatsarchiv Luccrn.I «

Gesandte: Luccrn. Franz Lorenz von Flcckenstcin, Schultheiß und Vcnner; Beat Franz Balthasar, des

"ths; A„wn Leodegar Keller, Stadtschrcibcr. Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann
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„sich verbindet, im Fahl die protestierenden lobl. Ort bey Eintretung in diese Pündtnuß vortheylhafftigcr Eon-

„dilioncn von Jhro Königl. Maj. auöwürkhen wurden, ip«<» 5,et» solche denen katholischen lobl. Ständen auch

„zugesagt seyn sollen." Dieser wird in eine Truhe gelegt, mit den Insicgeln des Ambassadors und de? Vo»

gesandte» jedes Orts und der Republik Wallis verschlossen und von den Gesandten des Vororts Luccrn >»

Verwahrung genommen."-) Daraus ziehen die Gesandten mit dem Ambassador in die Kirche und beschwöre»

den Bund nach Anhörung der Messe unter Auflegung der Hand auf das Evangolienbuch durch den Mund

dcS Schultheißen von Flcckenstein, der Ambassador llo I-, pari llu 11^, clo 5lgr. Ie Itnuplnu et llos liaz'S

leurs snece8«eni!>. — Später kostbare Mahlzeit beim Ambassador „mit Freuden und maniglicher Vergnügen-

heil". TagS darauf verabscheidet sich du Luc in einem „kli-nonr»" bei den Gesandten. Abschieds- und Dank-

besuch von Seite der Gesandten. Jn»der letzten Sitzung entwerfen diese noch ein Ratificationsformull»

und geloben einander Erfüllung der eid- und bundesgenössischen Pflichten. „Gott segne das Werk."^-)
Man sehe auch im AbschnitteHerrschastsangclcgcnheitcn:

Grassel) aft S argan S.
Art. 174. Jnstizsachen.

«I.

Relation und Abschied von dem Verrichten der Gesandtenvon Zürich und Bern im Toggenburg.
l7. Mai bis 8. Juni 1715.

ITtaalSarciN«.iüriM.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Statthalter und des Raths; Johann Rudolf Lavater, des Raths

und Constafflcr-Hcrr. Bern. Albrecht von Erlach, Alt-Vcnncr und des Raths; Johann Anton Tillier, des Raths.

Nachdem die zu Aarau und zu Wyl den toggcnburgischcn Dcptitierten gegebenen vermittelnden Rätlst

erfolglos geblieben und die Erbitterung der Gemüther in Folge der MißHelligkeiten zwischen den Evangelische»

zu Lichtcnsteig und dreizehn Gemeinden beider Religionen einerseits und dem Landrathe beider Religionen andrer¬

seits gestiegen war, so daß die Administration der Justiz gehemmt, das Ansehen des Landrathcs und der Tri-

bunalicn „ins Koth gedruckel" worden, geht auf Verlangen beider Thcile obige Gesandtschaft von Zürich und

Bern nach dem Toggenburg ab, um die Ruhe wieder herzustellen.

Die Gesandten halten in Zürich den 13. Mai eine Vorconfcrcnz, eröffnen in derselben ihre beidsei¬

tigen Instructionen, besprechen die Art und Weise, wie das Geschäft „anzusehen sei", die Angelegenheit wcgc»

deS Marktes zu Sirnach, die Thcilnng des SicchcnfondS, das Salarium deS Commissarius zu Rorschach, den

Aufritt des glarnerischcn Landshauptmanns gen Wyl, die Kricgsrechnungcn, die Patente an die Angehörige»

in den äbtischcn Landen zur Versicherung ihrer Freiheiten. sS. das Manuale des UntcrschrcibcrS in Zürich

') Im geheimen Protocolle ist noch beigefügt: „und soll nur ans Ansuchen eines OrtcS in Gegenwart aller katholischenOrte
und der Republik Wallis und des dannzumalanwesenden Ambassadors eröfjnet werden."

"*) Daö Bimdesinstrumelst sehe man in den Beilagen. Die Originalurkunde wurde in einer blechernen Büchse sTrucke) verwahrt,
die Büchse mit Papier umwickelt, das Papier mit einem rothen seidenen Kreuzband versehen und mit cilf Siegeln verwahrt.
Ans diese Weise wurde die Urkunde im Archive von Luccrn miedergelcgt. Auf dem Umschlagesteht folgende Ausschrist: „Diese
„Truken wird nicht können erösjnct werden, als anfs ersuchen deren lob. Ohrtcn rind lob. Repnbliq Wallis, welche in der
„Pündtnuß von heut dato begriffen seind, und in gegenwart des Königs Ambassadoren, so sich alsdann in der Eidtgnoschafst
„befinden wird. Solothurn den 9. Mehen 1715. Johan Joseph Baron Königl. Dollmetsch." — Von dieser „Trncke" wir»
dieser Bund der „Trücklibnnd".genannt. In den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts wurde diese Büchse amtlich geöffnet.



»0 Juli 4715.

„Religionsgemeinsame" verlange; der König möchte übrigens mit seiner Empfehlung fortzufahren geruhen. 8 25.

e. Zürich beklagt sich, daß den voriges Jahr vorgebrachten Beschwerde» gegen Bern wegen erhöhten Zöllen

an der Aare Und Aufstellung der Wage zu Brugg noch nicht abgeholfen sei. Berns Gesandtschaft glaubte die

Sache in Ordnung gebracht, null aber auf Abhülfe hinwirken. 8 «I. Oberstlieutnant Joh. Melch. Cucnz

von Brunnadern im Toggenburg mW Baron von Ramschwag hatten schon zu Frauenseld ihre Streitigkeit, be¬

treffend die sogenannte greuterischc in mailändischcn königlich spanischen Diensten gestandene Compagnic vor die Ge¬

sandten gebracht. Jener bat, daß man ihm zu einer Abrechnung mit seiner Gegenpartei verhelfe, dieser berief sich

auf den Spruch des LandvogtS Heidegger vom 1. April 4715. Beide wurden aufgefordert, in acht Tagen zu

Baden mit den Dokumenten zu erscheinen. Da Cuenz auf den bestimmten Termin seine Documcnte nicht bei¬

bringt, bleibt es bei diesem Spruche; doch kann nach Zürichs Ansicht Cuenz an beide Stände nach der vorgeschrie¬

benen Ordnung Recurs nehmen. Bern aber läßt sich dahin vernehmen, „daß Herr von Ramschwag sein Recht

wider Herrn Cucnz als einen Rechtsflüchtigen solle bezogen haben." 8 27.

Zürich und Glarus.

4 Zürich beschwert sich, daß Rathshcrr Wyß von Glarus den Konrad Schwptcr wegen seines zur Ab¬

stattung des schuldigen PscrdezollS dargeliehenen Geldes noch nicht befriedigt habe. Die Gesandtschaft von

Glarus erklärt, dahin wirken zu wollen, daß Schwpter bezahlt und der ganze Streit beendigt werde. 8 32-

K» Glarus führt Klage, daß, seitdem der Bezug dcS Weggcldcö von Wesen nach Bitten verlegt worden,

dieses daselbst zu entrichten von Herrn Corrodi, dem Churcr Boten, verweigert worden sei, und verlangt

AbHülse. Zürich referiert. 8 33.

Mansche auch im AbschnitteHerrschastSangelcgenhcitcn:
Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. Ig. Verwaltungsstellen.

Laudgrassch aft Thurgau.
Art. 147. Huldigung. ' Art. 657. Localc«.

Grasschaft Sargans.
» Art. 75. Huldigung.

Obere freie Acmter.
Art. 64. Huldigung.

Grafschaft Baden und untere freie Aenrter.
Art. 11. 12. Amtsrechuuug.

Grafschaft Baden, t
Art. 24. Amtsrechnung. Art. 128. Polizeiliches. Art. 339. Stifte und Klöster.
» 54. „ ,, 142. „ „ 464. LocaleS.

74. Landvogt. ., 175. Judicatur- und Competenz- „ 435.
„ 79.' Landschreibcr. conflicte. , - 4Ag. „
. III. Archiv. „ 293. Zoll und Geleit.

Untere freie Aemter.
Art. 2. Beeidigung von Beamten. Art. 35. Huldigung. Art. 119. Polizeiliches.
„ 23. Amtsrcchnung. . 87. „ „ 128. Iudicata u. Compctcnzconflictc.

Abt-sanctgallische Lande.
Art. 20. AmtSrechnungcn. Art. 53. Armenverpflegung.

Schirmortc des Stifts St. Gallen.
Art. 4. LaudShauptmanN zu Wyl.
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Zürich, Schwyz, GlaruS.

». Zürich wünscht die Frage erledigt, an welchem Orte die Anforderungenan die Schiffmcistcrfür ver¬
tue AZaarcn rechtlich geltend gemacht werden sollen. Es wird beschlossen, die Schiffmcister sollen sich noch-
M einer Konferenz versammelnund jeder Stand einen Abgeordneten dazu senden, um hierüber eine Ord-

"""g M machen. « 5».

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegcnheiteu:

Deutsche gemeine Bogteien überhaupt.

Art. 23. Justizsachen.

^6. Laudammauu.

' ^9. Huldigung.

Art.
2- Beeidigung von Beamten.
18.

26. Amtsrechuuna.
55.

^6. Landv'ogt. '

86. Untervogt.87.

Art. 25.

Art. 17.
-- 25.
" 5g.

Amtsrechmmg.

Amtsrechnungen.

Justizsachen.

Landgrafschaft Thurgau.
Art. 636. Localis.

Grafschaft Baden.
Art. 112. Archiv.
„ 144. Polizeiliches.
„ 192. Judicat. u. Compelenzconflictl.
„ 218. Justizsachcu.
„ 282. Zolle und Geleit.
„ 294. „ „
„ 493. LocalcS.

Untere freie Aemter.

Art. 54. Amtsrcchnung.

Art. 699. Localcs.

Art. 499. Locales.
.. 433.
„ 442.
,, "157. „

461.

. „ 464.
„ 483. Personelles.

Art. 88. Huldigung.

Abt-sanetgallische Lande.
Art. 69. Lehen und Güter des Stifts. Art. 73. Kirchcnsachcn.
„ 61. „ „ „ „ „ „ 84.-86. Locales.
„ 72. Kirchcnsache».

Schirm orte des Stists St. Gallen.

Art. 8. Landshanptmaun zu Wyl.

Iahrrechnung der die Vogteien Laniö und Mendels regierenden Stände.
Lauts, im August 1717.

ITtaatsarchiv Basel.)

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Zunftmeister und des innern Raths. Bern. Hieronymus von
^ch, kaiserlicher General, dcS Raths. Luccrn. Jakob Franz Anton Schwyzcr,Herr zu BuonaS, des
Raths. Ur i. Johann Joseph Zgraggen, des Raths. Schwyz. DominicuS Anton Schnüriger, LandeS-

^'bUtcr und des Raths. Unterwal den. Lconz von Zubcn, Scckclmcister und deö Raths. Zug. Joseph
Andcrmatt, des Raths. GlaruS. Jakob Franz Bachmann, des Raths. Basel. Johann Ludwig

^ulstn 1. pi. Raths. Freiburg. Johann Heinrich Wild lles Er:m<;es, dcS innern Raths.
. "Gthurn. Jakob Joseph Arregger, der jünger» Räthe. S chaffhausen. Johann Kaspar Murbach, des

Raths. .
18
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Ä ahrrechmlng der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Frauenfeld und Baden, ll. Juli bis 16. August 171S.

l^taatSarctiiv Miricti.,

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Eschcr; Johann Heinrich Hirzcl. Bern. Samuel Frisching; Chri-

Steiger. GlaruS. Johann Heinrich Zwicki; Joseph Ulrich Tschudi.

Zürich und Bern.

Bei voraussichtlich bald erfolgender Ratification des Friedens von Seite des Abts von St. Gallen

folgende Maßregeln unter RatificationSvorbchalt beschlossen: 1) die Unterthancn in den Stist-sanetgal-

H )en Landen sotten bei Besitznahme deS Klosters durch den Abt oder dessen Anwälte ihrer bisherigen EideS-

^ llei» entlassen werden; 2) daS Manifest der Entlassung soll an ebendemselben Tage überall öffentlich verlesen

^'rden; 3) an dein im Manifest bestimmten Tage sollen die Landvögtc, die übrigen Beamten und die

in Garnison liegende Mannschaft abziehen; 4) konnten dem Abte gegen Empsangschein übergeben werden

u» Kloster St. Gallen und in der Pfalz zu Wyl sich befindende HauSrath, die daselbst angetroffenen Docu«

'^lle und Früchte sammt den in den Rechnungen ausgesetzten Restanzcn; doch sollen die Landvögtc vorher alle

Haben bis auf den Tag der Räumung des Landes davon abziehen, „auch etwan aus armen, sonderlich

''^'angclhchou Leuten stehende Erstanzcn durchstreichen." 5) In Beziehung auf daS Toggcnburg wird beschlossen,

A' Landammann Nabholz und Landvogt Hackbrett sogleich nach Ratification des Friedens vor gcsammtcn

Ebrach treten, die nöthigen Vorstellungen machen, 2l)<) bis 300 Ercmplarc deS FriedcnStractatcS vertheilen

"die Landlcute zu williger Leistung der Pflichtigen Huldigung ohne dermalige Beschwerung deS „Land-

^)te»s verleiten" sollen; ferner daß sie, in sofern der Abt eS verlange, im Namen beider Stände der Hul-

beizuwohnen haben. 6) Nach erfolgter Ratification des TractatS durch den Abt lind Billigung obiger

aßregcl» durch die Stände soll Landammann Nabholz mit Canzler Püntiner sich sogleich über deren Erccu-

dciprechrn, 8 29. I». Dem Commandantcn der Garnison zu Rorschach, de Morsier, wirb die Weisung

cr den Befehl zum Abzug erhalte, die seiner Zeit von Zürich ihm zu crtheilende Marschroute

und die noch übrige Munition einstweilen nach Zürich zu schaffen. 8 30. «». Alls ein Schreiben

^ Landraths in Toggenburg des Inhalts, daß er in der Streitsache zwischen Oberst-Lieutenant Eucnz und
"rvn Fidrl von Thum trotz dem durch den Landvogt von St. Gallen erfolgten Spruche beide Parteien vor

^ und Ellenz nach der im Lande gebräuchlichen Schätzung zu der Zahlung zu verhelfen gesinnt sei, wird
^ schreiben an den Landrath abgeschickt, denselben von seinem Vorhaben unter gegenwärtigen Umständen abzu-

Pu""" ^ ^ Aus dcit Wunsch Zürichs, daß Bern die noch ausstehenden unstreitigen „Vorsatzansordcrun-
! Auichtigr» und die Differenzen liquidieren mochte, kommt man, da Berns Gesandtschast jetzt nicht dafür

^ Giert ist, übcrcin, daß Zürich eine Confcrenz zur Bereinigung dieses Geschäftes ausschreiben soll. 8 32.

tzv ^öffnet, daß eS Bericht erhalten habe, daß die sogenannten neutralen Orte künftigen September eine

dlir'-j Ö lten ausschreiben wollen, wo von Wiederherstellung der eidgenössischen Harmonie vermuthlich
^ Restitution der durch den Aaraucr-Friedcn erhaltenen Lande und Abänderung des LandSfricdcnS gciprochen

sollte. Es wünscht, man möchte durch Vermittlung deS Landammanns Ztvicki und der Gesandten voir20
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Präcognition anmaßen. 4) Die Fchlbarcn sollen von den Niedern Gerichten in die in den Ocffnungcn, Man¬

zen, Satzungen und Ordnungen bestimmten Bußen „cingckennct" oder lcdig gesprochen werden; lassen die

Zustande eine Milderung zu, so sollen dieselben dem Urthcil beigesetzt, der Fehlbarc dem Landvogt zur Milde

^Pfohlcn werden. Ist des Fehlers in den Ocffnungcn, Mandaten u. s. w. nicht gedacht, so mögen die nie-

dern Gerichte eine Buße nach Billigkeit bestimmen, bis eine Ordnung und ein Gesetz dasür gemacht wird.

^ Diejenigen Punctc des „Mandates", welche der im badischcn Frieden stabilicrtcn evangelischen Rcligions-

^iheit entgegen sind, so wie alle andern Artikel, welche diesem Frieden oder gegenwärtigem Vergleich zuwider

^usen, abgeändert werden. Dem evangelischen Landrath wird in Ansehung der die evangelische Religion

angehenden Schlüsse gleichfalls keine Erccution zugestanden. Die Inspektion und Besorgung der evan-

^bchcn Kirchen-, Schulen- und Armengütcr, der Stipendien u. dgl., wo sie deren eigene haben, soll nach

73 des Friedens dem evangelischen SynoduS allein zukommen. 6) Der Ehehaftcn und TavernwirthShäuscr

bleibt es bei Art. 55 und 56 dcS Friedens. Schcnkhäuser wird neben den besagten Wirtschaften in

w>e>„ und dem andern GcmcindSbczirk der Landvogt nach Gutfinden zu halten erlauben. Wenn eine Gemeinde

^ Führung nur eines SchenkhauscS ihm drei GcmcindSgcnosscn vorschlägt, so wird er einen ans denselben zu

Wählen „nicht absein." 7) Die Ammänncr sind, wo der Fürst keinen Gegenvorschlag hat, wie auch alle Richter,

Hrcibcr, Wcibcl und Schätzer gleich bei ihrer Erwählung an selbigem Orte, die übrigen Ammänncr aber,

^ Welchen der Fürst einen Gegenvorschlag zu geben hat, nach deren Bestätigung sämmtlich und collegialiter

^ ^ichtcnfteig bei offener Thürc zu beeidigen, und jedem soll aus sein Verlangen eine Abschrift seines Pflicht-

^ Zugestellt werden. 8) In Beziehung auf die Competcnz des Landraths bleibt cS beim dritten und den
gendcn Artikeln des badischcn Friedens. Demnach gebührt ihm keine Jurisdiction noch Bestrafung; waö er

vermöge seiner Bcfugsamc ordnet und erkennt, soll durch die landesübliche Schätzung vollzogen werden,

"wer vom Landrath oder der Beschwörung dcS LandeScidcö ohne erhebliche Ursache ausbleibt, 2 Gld. dein

wsicn und 1 j/z Gld. in den Landesseckcl an die LandcSkostcn bezahlen soll. 9) Betreffend die jährliche Bc-

bwig der Gerichte, vergleicht man sich dahin, daß „in Besetzung der Richtcrcn, wo ein Gericht unter hundert

w>n, leiblich gcschwistcrtc Kind wohl neben cinandcrcn erwählt werden mögen; solches aber, wo

" "ö Gericht aus mehrerer Mannschaft bestünde, auf den dritten Grad der Blutsfreundschafft, ertcndicrt vcrblci-

bis dato gebräuchlich gewesen." Müssen im Appcllationsgcricht einige der Richter wegen Verwandt¬

est austreten, und wird die Ersetzung verlangt, so ist dieses Verlangen sogleich bei Jnterposition der Appel-
"wzuzcigen; daim »Verden die Ersatzmänner mit Beobachtung der Parität, die fürstliche»» vom Landvogt,

^"^'ldlichc»»" vom Landrath gewählt. 19) Kraft dcö Art. 11 des badischen Friedens steht es dem Landvogt
dein Landgerichte, nicht dem Landrathc zu, die Land- und ander»» Mandate, auch Satz- und Ordnungen

Weichten. 11) Der Brücken- und Weggclder halber läßt man cö bei Art. 50 des Friedens bewenden. Der Zölle

^ ' ^stimmt der Vergleich, die Gemeinde Jonschwhl sott wegen der großen Kosten, welche ihr die Unterhaltung

^ Schwarzenbachcr-Brücke verursacht, den» Abte zu gnädiger Eonsidcration empfohlen »verde»,. Von denjenigen

^aare», welche vor ihrer Ausfuhr auS dein Lande wirklich verkauft sind, soll, wenn gleich der Verkäufer scl-

wißcr Landes zu liefern versprechen hat, der Zoll bezahlt werden. Der Streit wegen des Zolls zu Wyl

^ ' Weil die Stadt Wyl daS Recht dargcschlagen, an den gebührenden Orten ausgetragen »verde»». 12) DaS

^'stw», daß der Abt angegangen »verde»» möchte, in Collatur- und KirchcnrcchnungSgeschäflcn die Karho-

Evangclischcn gleichzustellen, ziehen die Katholischen zurück und hoffen, daß sie, ohne daß hier ein

^ gefaßt wird, vom Abte hierin consolicrt »verde». 13) In Beziehung auf die Mannschaft und das
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Jahrrechnung der die Grasschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände
aden,. 27, Juli bis 8... August 1730.

IStaatSarchiv Zürich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl; Johann Kaspar Eschcr. Bern. Isaak Steiger; Joh»""
Rudolf Sinner. Glarus. Joseph Tschuvi; Johann Heinrich Martin.

tt. Eine Abordnung der fürstlich sanctgallischen Stadt Wyl tragt ihr schon in einem an die Stände übel'
sandten Memorial niedergelegtesAnliegen wegen des dem Abte bei Anlaß des letzten Kriegs gcthanen »'^
nun von ihr zurückgeforderten „Vorschubs" vor, ingleichem auch wegen Erläuterung des Art. 79 des badisch^
Friedens. Jnstructionsgemäß wird der Abordnung geantwortet, die Obrigkeiten sehen diesen Art. 79 nicht
der Beschaffenheit an, daß sie zufolge desselben sich dieses Geschäftesbeladen können. 8 21.

Zürich, Bern und Abt von St. Gallen.
I«. Deputierte des toggenburgischen Landraths beider Religionen geben 18 Beschwerdepuncte ein, überdies

die evangelischen Landleute 7; über alle läßt sich der abt-sanctgallischc Abgeordnete schriftlich vernehmen,
aber alles all releronckum.8 32. v. Dem sanctgallischen Gesandten wird die Unzweckmäßigkeit des von ei»e"'
VicariuS verlangten Eides vorgestellt, da in demselben Dinge vorkommen, welche blos einen wirklichen
angehen; zugleich wird auch Beschwerde erhoben, daß nach Verweigerung desselben, dem Vicarius die
verboten worden sei. Der Gesandte des Fürst-Abtes rechtfertigt das Verfahren gegen den Vicarius und
den Anzug ack lekoionckum. § 3H. n: ^

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS: ' /

«I. Auf den Bericht Genfs, daß wiederum65 Personen aus PragclaS angelangt seien und n
erwartet werden, wird beschlossen, Genf zu ersuchen, daß es nachforschen möchte, auf wessen Befehl
Leute vertrieben worden, ob sie durch Drohungen oder mit Waffengewalt zur Auswanderung gcnöthigt
seien; ferner England, Schweden, dem Ländgrafen von Hessen-Kassel, Preußen und Holland im Namen s»»'^
sicher evangelischer Orte die Unmöglichkeit vorzustellen, diese Leute alle im Lande zu behalten und dieselbe»
ersuchen, einen Theil zu übernehmen; endlich einen Thcil dieser Ausgewanderte» zur Weiterreisezu bewegt

in welchem Falle ihnen ein ehrliches Viatieum verheißen werden sollte. Glarus stimmt zu einem Schreibe» ^
die äußern Potenzen und zu einem Beitrag an den Fundus, zu einer Personälrepartition versteht es sich nicht- 8

i imumckibstt.'» Nkl'Ull l.'M'itchni') :>? ml Ul'Uil.'Uu: st) Amch?- '
UN/.' u.:>) .„'„»mlqiü-i, u- ,l'utjnr.--"-'ib

< Glarus wiederholt seinen Anzug in Betreff des von Zürich in Aussicht gestellten Beitrags an den
der Ziegclbrückr. Zürich stellt demselben dcir Anzug wögen des altorstschöt? Pstrdezollcö entgegen und der»
sich auf die frühern Abschiede. 8 3^.

Mast sehe aitch im Abschnitte HcrrschastsastMeMheitest:

Landgrafschaft Thurgallt.' ' '-

Art. 109. Landammann. Art. 533. Kirchensachen. Art. 752. LocaleS.

„ 203. Bürgerrecht. M. „ ^ ' -m - . „ ?gz. „

„ 301. Polizeiliches. „ 701. Locales. ,, 7K8. „
„ 410. Judicatnr- n. Competenzsach«». „ 751. „

dies
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^mählichen Briefe und der Reden, welche über sie ausgestoßen würden, unmöglich, daß die katholischen Orte
lese? Feuer allein löschen. Sie beschließen demnach, alle Orte inSgemciu zu Rath und Hülfe zu ziehen, weil

Aich Eidgenossenschaft durch dieses Unwesen Gefahr gebracht werde und dieselbe kraft der Bünde
^ die Erhaltung des allgemeinen Ruhestandes zu sorgen schuldig sei. Da aber nicht alle Gesandten instruiert
^>d, in diesen Vorschlag einzutreten, so wird der Entwurf eines Schreibens an Zürich und Bern, der Vorort

Lochte beförderlichsteine allgemeine Zusammenkunft ausschreiben, zur Ratification hinterbracht; der Entschluß der
^k soll innerhalb dreier Wochen Lueern mitgcthcilt werden; wird der Entwurf ratificicrt, so soll Lueern die
^reiben sofort abgehen lassen. Ist aus den eingehenden Antworten die Geneigtheit, eine allgemeine Tag-
^birg zusammen zu berufen, ersichtlich, so soll eine Berathung der katholischen Orte stattfinden, wie zu ant-

^Uen st'h wenn bei einer allgemeinen Tagsatzung, wie vorauszusehen, der französische Bund von Seite der
Normierten werde zur Sprache gebracht werden; ferner soll auch das Nöthigc, d. i. eine Dcduction der alten
^kn, Vorkommnisse und „Ursätzc", zu Papier gebracht werden. Aus die von Zug an die katholischen Orte
Offene» ungütlichen Schreiben wird keine Antwort zu crthcilen beschlossen, die sonst nach Verdienen scharf
^s-ellt werden müßte, in Besorgnis!, es möchte eine noch unziemlichere Erwiderung erfolgen, die man nicht
"" stillschweigen übergehen könnte. 8 3. «l. Der päpstliche Nuntius Contc di Barni erhält öffentlicheAudienz
^ hält eine Anrede an die Gesandten. 8 ll.

Man sehe dcn Abschnitt Schirmoetsanaclc.zcnbeilcn l
Sch irinorte des Stifts St. Gallen. ,
Art. 30. Beschwerdender Stadt Wyl.

Coilfereiiz der evangelischen Städte und Orte.
Aar an, 28. November 1732.

des

Staatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Konrad Eschcr, All-Seckelmcister,
Raths und vorderster Eraminatvr. Bern. Hieronymus voil Erlach, Schultheiß; Johann Rudolf Sinncr,
^^eckelmeister deutscher Lande. Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann. Basel. Emanuel

"'kr, Oberstzunftmcistcr und des Raths; Johann Heinrich Beck, Dreicrhcrr llnd dcS geheimen Raths.
. ^'lshausen. Johann Felir Wepfcr, Bürgermeister; Niclaus Wüscher, Statthalter unv des Raths. Appen-

^ 'Außcrrhoden. tNiemand.) St. Gallen. Christoph Hochrütincr, .I .E .II., Bürgermeister. Mühl-
'">en. Johann Heinrich Räber, Stadtschrciber. Biel. David Albrccht Lambclet, Venncr.
- ^kranlassung zu dieser Conscrcn; ist das französische Bundesgcschäfl. ». Appenzell-Anßerrhoden cnt-
'digt sts„ Nichterscheinen, erklärt, daß es sich gefallen lassen werde, was die evangelischen Orte gutfinden

Mittheilung des Abschieds. Seinem Wunsche wird willfahrt. Kl. I». In Beziehung

>bV> Eanzösische Bundesgeschäst erklärt Zürich, daß es gewünscht hätte, daß die evangelischen Orte die
Wen Bedingungen namhaft gemacht hätten, an welche sie die BundeScrnemrung knüpfen. Da dieß aber

dem s^^^n Ü 'i, so habe Zürich solche entworfen in der Meinung, daß dieselben nicht als Präliminarien
^' ^'"hchsador vorgeschlagen, sondern von den Orten als Grundlagen angenommen würden, von denen man

'k Regotiation nicht weichen wolle. Es beruft sich aus sein den 25. August an die Stände erlassenes
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S52.

Conferenz der Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Rorschach, 15. bis (?) April, 27. Mai bis 13. Juni 1733.

lTtaatSarchiv Lucern.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad von Muralt, Statthalter, Johannes FricS, Seckclmcistcr und deö
ciths. (Vom 27. Mai an statt deö Letztern: Johann Rudolf Lavater, des Raths von der freien Wahl.)
^cr». Franz Placidus Schumacher, Schultheiß; Johann Karl Christoph Pfyffcr von Altishoscn, des Raths
Oberzeugherr. Schwyz. Joseph Franz Rcding, Landammann und Zcugherr; Gilg Christoph Schorns,

^Landammann.Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi, Alt-Land-
und Landesstatthalter.

Deputierte deö Abts von St. Gallen. Jodocus Müller von Zug, Decan; R. Rottroff von
'/dach Elsaß, Statthalter zu Wyl; Bernhard Franke von Frankcnbcrg von Jnöbruck, Official; Pla¬
nus Lieber von Magdenau, Archivista; Anton Schuler von Wangeir aus Schwabenland, geheimer Rath und
-^scanzler;Fidel Anton Püntiner von Braunbcrg aus Uri, geheimer Rath und Landvvgt im Toggcnburg;
"isustin Joseph Reding von Bibcregg von Schwyz, Assistent.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Schirmortsangelegenheiten:

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 31. Beschwerden der Stadt Wyl.

Conferenz der evangelischenund der zugewandten Orte.
Frane nfeld, 29. April bis 5. Mai 1733.

Staatsarchiv Zürich.^

. Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Statthalter; Salomo» Hirzel, Statthalter. Bern. Isaak
Schultheiß; Samuel Tillicr, des Raths. GlaruS. (Niemand.) Basel. Johann Heinrich Beck,

H^'cherr. Schaffhausen (Niemand). St. Gallen. Christoph Hochrütiner, 1. 1. v., Bürgermeister.
^Ahausen. Johann Heinrich Räber, Stadtschrciber.Biel (Niemand),

seif, von Appenzcll-Außerrhodcn vor der Sitter. Zellwcger, Landammann; Toblcr, Lands-
ckiiiesst^; Tobler, Landshauptmann; Zellwcger, Mock. vr.

iftin ^^^"^assung zu dieser Conferenz sind die appcnzellerischen Unruhen und die bald abzuhaltendeLandS-
.. ""be von Außcrrhodcn. ». Freund-, cid- rmd religionsgcnössischc Begrüßung. 8 1. I». Die in St. Gallen
^ Ebenen Gesandten von Bern und Zürich, so wie auch der Gesandte von St. Gallen berichten über den
sv^ ^ S"ch"l in Außcrrhodcn seit der Abreise der übrigen Gesandten. Glarus, Schaffhauscn und Biel,
^ auch Pix von Außerrhodenhinter der Sitter entschuldigenihr Ausbleiben. Schaffhauscn fügt in seinem
ibr ^ daß man, wenn man für nöthig erachte, den Landrath oder die Landsgcmeindc durch ein Schreiben

Ultracht und zu Erlassung einer Amnestie zu ermahnen, es auch in seinem Namen thun möge. 8 2.
56
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Art. 4V. Amtsrechnung.

„ 92. Marchensachen.

„ 194. Hintersäßensachen.
„ 122. Polizeiliches.

Art. 11. Beeidigung von Beamten.

„ 17. ,, „ ,,

„ 38. Amtsrechnung. ,
„ 66. Landschreiber.

Art. 11. Beeidigung von Beamten.

„ 41. Amtsrechnung.
„ 71. Marchensachen.

„ 76. Annahme zu einem Amtsmann
des Amts Muri.

R h e i n t h a l.

Art. 131. Judicatur-u.Competenzconflicte.
„ 145- „ »

„ 226. Obrigkeitliche Lehen.
„ 246. Straßen und Brücken.

Grasschaft Sargans.

Art. 89. Huldigung.

„ 137. Judicatur-u.Competenzconflicte.
„ 192 Justizsachen.

„ 221. Obrigkeitliche Lehen.

Ob ere freie Aemter.

Art. 83. Abzug.
. 126. Justizsachen.
„ 127.

129.

„ 133.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 32. Beschwerden der Stadt Wyl.

Art. 289. Zolle und Weggelder.
„ 419. LocaleS.

„ 459. „

Art. 242. Rhein.
„ 299. Locales.
.. 313. „

„ 333. „

Art. 136. Justizsachen.
.. 133.

„ 151. Lehensachcn.
„ 154. „

„ 139. Kriegssachen.

3ZS.

Conferenzen der katholischen Orte während der geineineidgenösstschen Tagsatzung
im Juli 1733.

^Staatsarchiv Lucern.^

». Lucern zeigt an. daß von Seite des Bischofs von Basel durch Kammcrjunkcr lind Hofrath

Konrad von Ligerz ein Creditivschreibcn überreicht worden sei. Die Gesandten lassen ihm erklären, daß

reitwillig seien, ihn anzuhören, wenn er etwas mündlich vorzutragen habe. Der Abgeordnete verneint Letzte^'

bezieht sich auf ein bischöfliches Schreiben vom 25. Juni 1733 und erbietet sich, nöthigcnfalls ErläutcrU»^

dazu zu geben. Darauf wird die in jenem Schreiben des Bischofs enthaltene Ablehnung der angebotenen

Präsentanten und sein Verlangen nach thätlicher Hülfe besprochen. Da aber die Mehrzahl der GesandtsM

wegen des ziemlich späten Eintreffens des bischöflichen Schreibens nicht mit Instruction zur Einwilligung ^

sehen ist, wird dem Abgeordneten ein Antwortschreiben zugestellt, in welchem der Bischof des bundcsgcnöslW

besten Willens der katholischen Orte versichert wird. Schwyz und Solothurn erklären sich für thätliche H'

nach Anleitung des Bundes und cke mocko wneiicka auf Ratification zu projcctieryi instruiert. 8 1- ^

bringt die bedauerlichen Vorfälle im Stande Zug thcils in Betreff des vom König von Frankreich

deten Bündnisses, theilS in Betreff der Erulantcn zkir Sprache. Es frägt an, ob und was dem franzöfl!"

Ambassador auf sein eingesandtes Nvtifieationsschrcibcn vom 25. März zu antworten sei, in welchem derfl

erklärt hatte, daß der König in Betracht, daß die bisherigen Versuche, die Unruhen in Zug zu

^ erfolglos geblieben seien und die Landsgcmeinde vom 15. März die Sache aufs äußerste gebracht habe, ^
Stand Zug vom Bündnisse des Jahres 1715 und von den künstig zu errichtenden ausschließe und daß, .

dcßwcgen rcciprocicrlich behandelt werde, demselben nicht mehr mitgethcilt werden solle. Unter Vorbehalt der Aj

fication wird auf dieses Schreiben zu antworten beschlossen, daß diese Maßregel den katholischen Orte» ß

zu Herzen gehe, da der Bund von 1715, welcher der zu befürchtenden Unterdrückung der katholischem ^
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Conferenz der VI wegen des wggenburgischen Rechtsstandes erbetenen Schiedorte.
Fraucilfeld, IS. November bis >736.

lTtliatS-irckiv Surick. I

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzcl, Statthalter; Johannes FrieS, Scckelmeister. Bern. Marcus

Aorlot, des Raths; Christian Willading, des Raths. Luecrn. Jakob Franz Anton Schwyzcr von Buonas,

leg Raths und Seckcl.neister; Ulrich Franz Joseph Scgesscr von Brunegg, des Raths und Stadtvenncr.

Schwyz Franz Joseph Reding, Landammann und Panncrhcrr; Gilg Christoph von Schorno, Alt-Land-

ainniann' GlaruS. Joseph Fridolin Hauser, Landsstatthalter; Joseph Anton Tschudi, Ritter, Alt-LandS-
l'auptmann und Landammann. Schaffhauscn. NiclauS Wüscher, Bürgermeister;Balthasar Pfistcr, Statthalter.

Obige Gesandte, zur Beilegung der zwischen dem Fürsten von St. Gallen und dem Lande Toggenburg

vbschwcbcnden Differenzen nach 8 76 des Friedens von 1718 auf Begehren beider Parteien versammelt, eröffnen

allererst ihre Instructionen gegen einander. Alle stimmen darin übercin, daß nach 8 76 zuerst die „Gütigkcit"

zu versuchen sei. AlSdann werden zur Uebergabe ihrer Vollmachten die sanetgallischen Deputierten und die des

^ndcs Toggenburg vorbcschiedcn. Von Seile des fürstlichen StistS St. Gallen erscheinen: Dcicola Eliner,

Statthalter zu Wyl; Bernhard Franck von Franckcnburg, U. 9.; Placidus Lieber, Statthalter zu St. Gallen;

Anw» Schüler, ^ofeanzlcr; Fidel Anton Püntincr von Braunberg, geheimer Rath und Alt-Landvogt im Toggcn-

burg; Joseph 'Augustin Reding von Bibercgg, Alt-Landvogt. Von Seite des Landes Toggcnburg: Jakob

Miller Landrathö-Obmann; Fridolin Erb, LandrathS-Staithaltcr und Panncrhcrr; Joseph German,,, Lands-

Seckcl,mister; Johann Heinrich Lesser, Ammann; Franz Konrad Jud, Landrathsschreibcr; Gallus Schärcr,

^»»„ann Da laut dcr° Vollmacht die sanetgallischen Deputierten blos zum Rechte instruiert sind, so werden

s'e ersucht, „ach Anweisung des 8 76 des Friedens von 1718 sich auch zur „gütlichen Handlung" bevoll¬

mächtigen zu lassen Die Deputierten aber eröffnen dagegen, daß Abt und Capitcl fest entschlossen seien, nur

das liebe Recht abzuwarten, da in den früher» Jahren alle gütlichen Mittel erfolglos geblieben seien. - Die

Vollmachten der Deputierten aus Toggcnburg werden zu „general" befunden und nicht so eingerichtet, daß

^selben in erster Linie zu gütlicher und nachher zu rechtlicher Verhandlung bevollmächtigt sind. Die De-

dUlierten erklären daraus, daß sie beim Frieden von 1718 bleiben, zuerst gütliche Handlung versuchen und erst

»ach Erfolglosigkeit derselben die Sache dem Rechte übergeben wollen. In Folge dessen wird von ihnen eine

"ist lautende Voll.,,acht verlangt: „Alles das, so zwischen Jhro Fürstl. Gnaden von St. Gallen und ihnen

"Streitiges oder Mißverständliches sich ereignen sollte, nach Anleitung und Disposition des Friedens von 1718

"U"d srauenseldischer Erläuterung von 1719 durch die Gütigkcit oder rechtlichen Ausspruch entscheiden zu lassen."

Tie sanetgallischen Deputierten bleiben trotz nochmaligem Zureden bei ihrem früher ausgesprochenen Entschlüsse

M>d bitte» die Schiedsrichter, über jeden Punct, sobald die etwa von ihnen, den Schiedsrichtern, selbst vorge-

'chlagcmn gütlichen Mittel nicht Platz greifen, sofort durch einen unparteiischen Rechtsspruch zu entscheiden,

ch, Fo^c ^icr Erklärung eröffnen die Gesandten von Zürich, Bern und Schaffhausen, daß sie instruiert seien,

^orderst „nur gütliche Hand an das Geschäft zu legen" und erst, wenn alle gütlichen Mittel erschöpft seien,

"Aich abzusprechen, demnach g-nöthigt seien, neue Instructionen sich geben zu lassen. Die Gesandten von
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Conferenz von Bern und Freiburg.

Mnrten, g^'is 14. Mai 1740.

ITtaatsarchi» Beril.1

Gesandte: Bern. Georg Jmhof, Venner; Marcus Morlot, Snlzdircctor,beide des täglichen Ratl^-
Freiburg. Tobias von Gottrau, Alt-Scckclmcister;Peter Walthcr Kümli, beide des innern Raths;
Peter Vonderweid, GmeralcommissariuS,des geheimen Raths.

». Freiburg legt den Zolltarif für Domdidicr von 1685 vor, welcher vom Ccntncr Tabak vier Ba^'"
fordert, und verlangt auch den Zolltarif von Oron zu sehen. Bern nimmt beides in den Abschied. 8 14-
Bern erklärt, daß es, so lange Freiburg in dem SouveränitätS-, JuriSdictionö- und Lchenstrcit auf einen DP
deS Hauses von Jonas Viquerat keine andern Titel und Rechte aufweise, die Herrschaft Combrcmont in illl^
alten Besch handhaben werde und sich keineswegs davon „werde verschalten lassen". Freiburg beharrt auf
frühem Deklaration und trägt auf einen auf des Unrecht habenden Thcilcö Kosten zu nehmenden AugenD"'
an. Z 15. e. Freiburg stellt den Antrag, cö möchte die Territorial- und Weidsahrtstreitigkcit„au Boid ^
Moraye" hinter Grandcourt beigelegt und zu diesem Zwecke ein Augenschein eingenommen werden. Die l'^
nerische Gesandtschaft weiß von keinem Territorialstreit,sondern nur von einem Weidstrcit, ist nicht instruier
nimmt aber Frciburgs Antrag in den Abschied. 8 18.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangclcgenheitcn:

Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Mnrten überhaupt.

> Art. KZ bis 65.. >. ' '-

Orbe mit Tscherliz. . .
Art. Z78 bis ZW.

Mnrten,

Art. 1008 bis 10l5i
15,1 ^,'.!!Nll^ch Nlt'ck bl'ttt'üls,?«'? i«1 Ä lllltt'N'jMttiei?) IM'^1 l.ck Iii« ,„'0'.'

Conferenz der IV Schirinorte der Abtei St. Gallen und deren alter Landschaft mit dem
Cölestin II. zur Beschwörung des Schirmbriefs und der Einnahme der Huldigung.

Reischach, Lommctschwyl, Gossa», Stadt und Amt Wyl, 16.—13. Mai 1740.

ITtaawarcliiv .iiirich, >

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Bürgermeister; Johannes Fries, Alt-Seckelmcistcr. Lul^"
Aurelian Zurgilgcn, des Raths und Spitalhcrr; Anton Lcodcgar Keller, dcS Raths und Kornhcrr. Sch^'^°
Gilg Christoph Schorns, Landammann; Joseph Anton Ulrich, LandSstatthaltcr. Glarus. Fridolin
Hauser, Landammann; Christoph Streifs, LandSstatthaltcr.

Man sehe im Abschnitte Schirmortsangelegenhciten.
Schirinorte des Stifts St. Gallen.

Art. 2. Beschwörung des Burg- und Landrechtö.
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Verhandlungender eidgenössischen Repräsentantenmit dem Nathe der XIII zu Basel.
27. Scptcinl'cr bis 10. November 1713.

IDtaatsarchiv iiüriUi.1

Repräsentanten: Zürich. Bernhard Wcrdmüllcr, des Raths. Abt von St. Gallen. Franz Joseph

Egger Rcichsvogt zu Wyl und Rath des Fürsten.

Nachdem am 26 September Bürgermeister Fiva von Freiburg und Seckclmeistcr von Roll von Solothurn,

bisherige Repräsentanten, Basel verlassen hatten, übergeben obengenannte Repräsentanten von Zürich und vom

Abte "on St Gallen ihre Creditive und das gcmeineidgcnössische Patent dem Rathe der XIII von Basel und

besichtigen mit dem Commandantcn der eidgenössischen Zuzügcr, Oberstzunftmeister Fäsch, die Posten zu Stadt

und Land — Um zu verhüten, daß Ausreißer von der einen oder der andern kriegführenden Partei über

den Rhein geführt würden, war die Rheinfahrt gänzlich eingestellt worden. Dennoch wurden mehrere vstreichische

Ausreißer die nach Kleinhüningcn auf baslerischcn Boden geflüchtet waren, von Ncudörfcrn über den Rhein

nach Großhüningen geholt. Darüber beklagt sich der ungarische Botschafter Marchese von Prw nachdrücklich,

verlangt, daß die Ausreißer wieder nach Kleinhüningcn zurückgeführt werden, sonst werde er dic,cn Vorfall als

ein/ Verletzung der Neutralität ansehen und werde man östreichischerseitö einen Posten nach Kleinhüningcn ver¬

legen damit dergleichen nicht mehr geschehe. Die Repräsentanten stellen auf dieses Schreiben hin an den

Commandanten zu Großhüningcn, Marquis de la Ravoye, daö Ansuchen, jene Ausreißer wieder nach Klein¬

hüningcn schaffeit zu lassen und die betheiligten Neudörfcr, welche ihm mit Namen genannt werden, dem dor¬

tigen Obcrvogt zur Bestrafung auszuliefern und die Ucbcrfahrt über den Rhein gänzlich zu verbieten. De la

Ravoye mißbilligt de.. Vorfall, erklärt, daß er nicht wisse, wohin die Ausreißer gekommen seien, daß er die

schuldigen Neudörfer gefangen gesetzt habe und bestrafen werde, sie aber an einen fremden Nichter ohne Erlaubniß

des Hofes nicht ausliefern dürfe. In Folge dessen stellt Basel zu Kleinhüningen dem Rhein entlang Wachen

auf 8 > I». Der ungarische Botschafter beschwert sich, daß Chevalier de la Touche, blos und allein von

Marschall de Coigny empfohlen, sich zu Basel aufhalte „unp vieler Geschäfte, die ihm nicht zustehen, sich unter-

windc" Bald darauf wird ihm aber nach einem vom französischen Ambassador eingegangenen Schreiben an¬

gezeigt daß 'de la Touche als ein von der Ambassade dcpendierendcr Edelmann vom Ambassador dem Stande

Basel emPohlen 'und zu dem Zwecke »ach Basel geschickt worden sei, daß durch seine Vermittlung in gegen¬

wärtigen Verhältnissen die gegenseitige Mittheilung von wichtigen Rachrichten um so schneller bewerkstelligt

werden könne § 2 <?. Mehrere unter den Zuzügern vorgefallene Disciplinarvcrgehen und Streitigkeiten ver¬

anlassen den Rath von Wesel und die Repräsentanten, den Wunsch auszusprechen, daß die im Dcfensionale

enthaltenen die Jurisdiction bei den Zuzügen betreffenden Bestimmungen, weil sie nicht zulänglich seien, ver¬

vollständigt werden möchten. 8 3- «'- Da von Seite der Königin Theresia die Zusicherung eingegangen

war dan ihre Völker den eidgenössischen Boden nicht betreten werden und die Armeen sich anschickten, die

Winterquartiere zu beziehen, tragen Luccrn und Schaffhausen auf Verminderung der „Zusätzer" an. Der Rath

von Basel und die Repräsentanten überlassen es den im Schirmwerk begriffenen Orten, darüber zu verfügen.

In Folge dessen werden drei Viertheilc der Zusätzcr zurückberufen, s 4. «?. Es wird beschlossen nach Verfluß

der sechs den dermaligen Repräsentanten zugetheilten Wochen einstweilen keine Repräsentanten mehr zu begehren.

Luccrn und St. Gallen, an welche die Absendung von Repräsentanten kommen würde, werden jedoch ersucht,
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e. Huldigung von der Acbtissin zu Münsterlmgen cingcnMincn.

Arr. 169. 1721». Der Landvogt zeigt an, daß die Acbtissin zu Münsterlmgen die Huldigung ihrer Gc-

richtsangehörigen mit Ober- Und Untergewehr, wie sie dem Landvogt zu huldigen pflegen, eingenommen habe,

jedoch mit dem Unterschiede, daß daS Volk bei der Eidesleistung das Gewehr niedergelegt habe. Auf ein an sie

erlassenes Schreiben sei sie davon abgestanden. Man läßt cS dabei bewenden, Absch, 298, 8 19,
n,n-n.e, -!!...!!> .4 q«,/, .'n j- .»i

' . :r,<-'-..i-,V Nil IN, 40ir.7<») NIN I-NSVI 0!»i zr,mßis/-iir. "lqvk ni
1Ä . Marchensachen.

sZchil Orte: Art. litt—187.)

i>. Grenze bei Kcfikon und Mammern.

Art. 170. 1710 Der Landvogt wird beauftragt, zwei Marchsteinc, den einen unweit Kcfikon, den andern

gegen Mammern nach den Marchbricfcn und Kundschaften im Beisein der Anstößer zu setzen, 'Absch. 135, 8 40. ff

171, 172«. Da für diese Marchsteinc keine Marchbeschreibung sich vorfindet, so soll im Archiv zu Baden in

den Urbarien nachgeforscht werden; ist dort keine zu finden, so sollen mit Zuziehung alter Männer als Zeugen

die Marchsteinc ausgeschieden werden. Absch. 154, 8 36.

1>. Grenze gegen die Gerichtshcrrlichkcit Wallcmvyl, die hohen arbonischcn Gerichte des Fürsten zu McerSburg und

die hohen Gerichte des Abts von St. Gallen.

Art. 172. 172Ä . Der Landvogt zeigt an, daß er die ordentliche Marchung unternommen habe erstens

mit der Gerichtshcrrlichkcit Wallenwyl (dem Spital zu Wyl gehörig) der Niedern Judicatur halber, zweitens

der hohen Obrigkeit und Landschcidung wegen zwischen des Fürsten zu McerSburg hohen arbonischcn Gerichten

und der Landgrafschaft Thurgau vom Bodcnscc in dem Buckhorn an bis gen Landgwaad und zwischen den

hohen Gerichten der Landgrasschaft und denen des Abtes von St. Gallen von Landgwaad bis an das Ende

des Hudelmooseö gegen Sitterdors; ferner daß im Beisein dcö LandshofmeistcrS und mit dessen Zufriedenheit

die Stellen verzeichnet worden seien, nw künftig die Marchsteine gesetzt werden sollen. Es wird gut befunden,

daß noch einige waltende Differenzen ausgeglichen, die Beschreibung für alle Theilc gleichlautend ausgefertigt,

die Marchsteinc aus Kosten aller Interessierten mit den nöthigen Zeichen und Aummern hergestellt und beför¬

derlichst nach vorhergegangener geometrischer Vermessung gesetzt werden sollen. Der Landvogt erhält als Gra-

tification neben 40 Gld. bezogener Bußen noch 100 Gld. Absch. 221, 8 39. 173. 172». Der Landvogt

erhält den Auftrag, die Ausmarchung der noch nicht bereinigten Landscheidung gegen die sanctgallischen hohen

Gerichte hin in Ordnung zu bringen und die noch waltenden Streitigkeiten mit deö Abtes Gesandten zu ver¬

einbaren. Absch. 232, 8 17. 174. 1721». Der Landvogt zeigt an, daß die Marchung vollendet sei, daß aber

einige Steine, wo das Malefiz nach Thurgau gehöre, auf der Seite gegen Thurgau mit einem Bären und darüber

mit öl. '1'. (Malefiz Thurgau) bezeichnet seien. Es wird beschlossen, alle Steine mit 1^. 0. '1. (Landgrasschast

Thurgau) zu bezeichnen und darunter 0. 8. 0. (Gotteshaus St. Gallen) zu setzen, den Bären, wo er noch ist,

zu beseitigen. Das soll die Marchung nach dem Vertrage von 1501 und 1567 sein, den man mit St. Gallen

geschlossen hatte. Der Landvogt wird beauftragt, über die Ausführung genau zu wachen, die streitigen Puncte

mir St. Galten zu vergleichen. Als Gratificativn erhält er 100 französische Thgler. Absch. 248, 8 8. >j
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Bodensee hinein erstrecke und dieselben im Arbonischcn die Landcshcrrlichkcitnoch nie ccdicrt hätten, so wird
das Landvogteiamt mit Untersuchung und Berichterstattung beauftragt. Absch. 341, 8 16. ^ 413. 1733
Auf Berns Anfrage antwortet der Landvogt in Beziehung auf obigen Revers, daß zwar eine Untersuchung
stattgefunden habe, daß jedoch bis dahin ein sicheres Resultat nicht habe gewonnen werden können. Es wird
verordnet, die Untersuchung fortzuführen. Absch. 354, 8 29. 419. 1737t. Zugs Gesandtschaft ist instruiert,
auf die Herbcischaffung des Reverses zu dringen. Die übrigen Gesandten lassen es beim vorjährigenBeschlüsse
bewenden. Absch. 374, 8 35.
i-.-.Z .i.-l.A rss'-i- ^ .n ' !v.t ^ n in

,
i. Wegen der Bcfugniß für Civilfehlcr in Kriegsdienste zu schicken.

Art. 429. 1732. Die Klage, daß der Abt sich für befugt halte, an den Malefizorten jemand wegen Civil¬
fehlcr in Kriegsdienstezu verschicken,wird in den Abschied genommen.Absch. 341, 8 25. ß 421. 1732. Die
fürstliche Gesandtschaft beschwert sich, daß vom Landvogte zuwider dem Vertrag von 1567 Art. 3 Jakob und
Salomen Schönholzer, ferner Hans Georg, Anton und Amandus Mcyerhofer wegen angebrachterBeschwerden
gegen den Hof Wyl einseisig in das Land geschickt worden seien und sich ebenso rcspcctlos wie früher aufführen.
Sie erklärt ferner, daß sie die zwei dem Landvogte zugeschickten nnd von ihm ohne Strafe nach Hause ver¬
wiesenen Meßmcr zu Schönholzerswcilenund Joh. Bißcgger dem Landvogt nochmals zur Bestrafung zuweisen
werde. Der Landvogt und die sanctgattischcn Amtleute werden zusamincngcwicscn, um dieser Leute halber sich
zu unterreden und nach den Verträgen zu vcrfalnen. Absch. 341 , 8 31. ß 422. 1733. Obige zuerst ge¬
nannte fünf Individuennebst Hans Zicglcr von Wuppcnau, welche vom Hofe Wyl gcwaltthätig in fremde
Kriegsdienste verschickt worden waren und für die großen darüber ergangenen Kosten mit Erecutionverfolgt
wurden, bitten um Assistenz. Die Gesandtschaft des Abts entgegnet, daß die einen derselben auf Bitte ihrer
Aeltern, andere weil sie in der alten Landschaft delinquiert, und die dritten mit Ucberlassung des Landvogts auf
diese Weise versorgt worden seien. Der Landvogt wird beauftragt, eine Untersuchung anzustellen, was und wo
diese Leute delinquiert haben. Ergibt es sich, daß sie um Sachen, welche im Thurgau geschehen sind, verschickt
worden, so sollen sie der über die Verschickung ergangenenKosten frei sein, insofern der Landvogt nicht in die¬
selbe eingewilligt hatte. Haben sich diese Leute seit vorigem Jahre wieder vergangen, so soll der Landvogt ihnen
den Proceß machen. Absch. 354, 8 23. ß 423. 1737t. Der Landvogt berichtet, daß der Statthalter von Wyl
zu einer Untersuchung nicht Hand bieten wolle. Die Gesandtschaft des Abts versichert, daß bei der Bestrafung
nicht gegen Sprüche und Verträge gehandelt worden sei, da die Einen in der alten Landschaft delinquiert, die
Andern vom Landvogte Eschcr dem Statthalter überlassen worden seien. Der neue Landvogt wird mit der
Untersuchung der Sache beauftragt; inzwischenwird aber befunden, daß aus den Malefizorten ohne Einwilligung
des Landvogtö niemand in Kriegsdienste verschickt werden dürfe. Die Gesandtschastdes Fürsten behält ihrem
Herrn dessen Rechte vor. Absch. 374, 8 22. ss 424. 1733. Bei Behandlungdieser Sache beruft sich der
Gesandte des Abts auf einen Brief des LandvogtS Escher, in welchem derselbe dem Rcichsvogteschrieb, er
möchte jene Leute „zu Seel und Leib versorgen", in Folge dessen der Hof zu Wyl sich für befugt gehalten
habe, dieselben in Kriegsdienstezu verschicken. Ucbrigenö seien diese Individuen nicht über die Grenze der Eid¬
genossenschaft hinausgekommen. Da von Seite St. Gallens keine Vergütung der Kosten verlangt wird, fällt
die Sache aus dem Abschied. Absch. 392, 8 23.-
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den Bischof abgegangenen Schreibens abwarten und fernere Beschwerden an Nabhvlz in Fraucnfeld berichten und

von ihm sich auch künftig Rath holen, Absch, 108, «23. fMan sehe auch den Abschnitt: Arbo», Horn und Bischoszcll.j

Art. 700. 172«. Abgeordnete von Arbon wunden folgende drei Puncto dem vor einem Jahre zu Kliuguau

dem Canzler F. W. Nalbach durch Rathöhcrrn Nabholz übcrgebenen Projccte beigefügt- 1> Zu Art l> daß,

wenn etwa die Evangelischen eine Erweiterung der Kirch- verlangen, sie auch dabei zu Ra.he gezogen werden'.

2) zu Art 8, daß tue Stadtschreiberci jederzeit mit einen, tauglichen Subjecte zu versehen sei; 3) daß die Ord¬

nung des Art. 9, nach welcher sie ohne Vorwissen des Obervogts und ohne Anzeige der zu verhandelnden

Gegenstande keinen Rath versammeln dürfen, wegfalle, und daß man sie hierin bei ihrer alte» Freiheit belasse"

möchte. In Bez.eht.ng aus 1 bleibt es bei dem gemachten Conclusu.»; die Begehren 2 und 3 werden billig

erachtet und sollen bei M.ern Negotiationen berücksichtigt werde». Nabholz wird beauftragt, unverzüglich mit

dem Canzler von Nalbach wieder e.ne Consere., zu halten und bei derselben blos die arbonischen und biick'°s-

zell .schen Sachen zu -handeln. Ist die Conferenz erfolglos, so soll mit dem Bischof selbst darüber aeredt.

werden; sedoch ,ollen darüber noch vorher beide Stande, Zürich und Bern, sich berede» Absch 249 8 25

Art. 701. 17?ttt.") Die von Arbo., hatten ein Mcmorialc an Zürich und Bern eingesandt, in welche». ^

sich über Nichtausführung einiger im Dicßcnhofer-Tractat enthaltenen Punctc beschweren, und lassen ihre An¬

liegen noch mündlich durch eine Deputation empfehlen. Unter Ratificationsvorbche.lt wird beschlossen, Deputier^

von Arbo» nach Zürich zu bescheiden und dieselben anzuleiten, wie sie die Erecution der noch nicht crequierle»

Puncte jenes Tractats und Remedur einiger in demselben nicht berücksichtigten Puncte solliciticrcn sollen, u""

nöthigen Falls ihnen ein Fürschrciben im Namen beider Stände zu geben. Absch. 315, 8 29. 702. 176^'

Da die Beschwerden der Evangelischen zu Arbon wegen NichtHaltung des Dicßenhoser-TraetatS noch i»»>>^

fortdauern, wird Zürich beauftragt, ein Schreiben zu entwerfen, in welchem vom Bischof die vollständige Hu""'

habung dcS Vertrags verlangt wird, und dasselbe, von Bern ratisicicrt, abzuschicken. Absch. 370, 8 20. I!

703. 17»3. Da daS an den Bischof von Constanz abgeschickte Schreiben bis dahin unbeantwortet geblieben

ist, wird Zürich beauftragt, wiederum ein von Bern noch zu ratisicicrcndeS Schreibe» abgehe» zu lassen. Ab.ä)-

395, 8 25. fMan sehe auch die Abschnitte: „Arbon, Horn und Bischofzcll" und „Arbon und Horn".!

Art. 704. >71 Z. Die Bürgerschaft zu Wyl klagt bei den Gesandtschaften von Zürich und Bern übet

den Schaden, welchen ihnen der Prälat von Fisching-., durch die von ihm beanspruchte Gerechtigkeit ciu^

Wochenmarktcs zu St. Margaretha oder Sirnach zuzufügen sich bemühe. Wyl, Appenzell-Außerrhoden, Slci"

») Am». Zürich und Bern hatte» schon he» M.Fctober 1728 an de» Bischof vo» Constanz Weeze» Nicktvollziebnnq einiger, Pu»cü
des DiestenhofcriractatS geschrieben. Der Bischof versprach in einein Schreiben vom Ib. September 17"-. "lbliütic na"'
endignng deö schwäbischen KreiSconveittS. Vom 12. April bis ltt. Mai 17b0 besandcn sich Abgeordnete des Bischofs in Arb-ch

c. Wünsche in Beziehung auf landsfriedliche Dinge.

ck. Beschwerdenwegen Nichthaltung des Dießcnhofertractates.

>l. Sirnach, St. Margarethen.
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wid Elgg stellen das Anstichen, es möchte dem Abte diese WochcnmarktSgcrcchtigkcit nicht bewilligt werden.
Zürich will das Ansuchen berücksichtigen. Berns Gesandtschaft ist. nicht instruiert. Absch. 59, 8 46. ss 705.
4^13. Der Prälat von Fischingcn stellt an die katholischenOrte das Ansuchen, daß der ihm bewilligte Markt zu
Tirnach möchte in Erccution gesetzt werden. Die Gesandten schreiben dem Prälaten zurück, daß man in den
Wgcn mißlichen Zeitumständen mit der Erccution innehalten wolle. Da auch der Abt von St. Gallen mit
Beschwerdebei Lucern einkommt, wird Lucern beauftragt, ihm anzuzeigen, waS an den Prälaten von Fischingen
^schrieben worden, und daß seiner Zeit das Billige werde beobachtet werden. Absch. 58, 8 8. si 706. II 713.
^er Prälat von Fischingen wiederholt seilt Begehren um Erccution des von ihm erbetenen Wochcnmarkts zu

Margaretha oder Sirnach, für welchen er alle Ortsstimmen mit Ausnahme der zürcherischen habe (die
leisten derselben ertheiltcn ihm vier Jahrmärkte). Wyl, Stein und Fraucnfeld senden Eingaben dagegen ein
"»d wollen ihre Rechte dem Prälaten gegenüber durch Brief und Siegel beweisen, Zürich allein will noch
^ne Untersuchung der Sache veranstaltet wissen, während die andern Gesandtschaften es bei den gegebenen
^Wstimmen bewenden lassen, und schlägt endlich, da die andern Stände nicht einwilligen, das eidgenössische
Acclu vor. Die Gesandten referieren. Absch. 62, 8 15. 707. 1713. Die katholischen Gesandtschaften be-
^lecheir sich, was in Betreff des von Zürich dem Prälaten von Fischingen abgeschlagenen Wochcnmarktes und
Ä thanen Rechtsbotcs zu thun sei. Man findet für gut, einstweilen in der Sache nicht zu eilen. Absch. 63, 8 4. si

^8. 171g. Zürich spricht gegenüber Bern den Wunsch aus, cö möchte dieses Geschäft dermalen nicht nrgicren,
durch Ertheilung dieser Marktgcrechtigkeit Wyl so viel als ruiniert würde, dem man doch seine Freiheiten

»nd Rechte zu wahren versprochen habe; da ferner die Schirmbricsc, weiche die regierenden Orte Stein und
^Nienfeld der Marktgcrechtigkeit halber crtheilt hätten, dadurch entkräftet würden und der Abt von St. Gallen

um so schwieriger gemacht würde. Bern hingegen will in Betracht, daß der Prälat von Fischingcn bei
Zuführung deS Landöfricdcns so viel Facilität gezeigt und das Thurgau, das größstnthcils reformiert sei,
bavo» den größten Nutzen habe, während die von Wyl während des Congresscö beim päpstlichen Nuntius sich
^athp erholt hätten und keine Freiheiten erclnsive besäßen, daraus nicht eingehen, zumal da ja auch zu Gott-
^ben nahe bei Constanz und zu Feucrthalen bei Schaffhauscn Wocheumärktc errichtet worden seien. Zürich
^ mnchtvssc», das eidgenössischeRecht vorzuschlagen, wenn man in gemeiner Session die sich Beschwerenden nicht
auhvrcn und die Sache nicht aufschieben wolle. Bern widersetzt sich nicht. Absch. 64, 8 21. si 709. 1717. Schult-

Rath und ein Ausschuß von Wyl bitten die Gesandtschaften von Zürich und Bern angelegentlich, daß
^>>l Prälaten von Fischingen, welcher bereits Baumaterialien zu einem zu St. Margaretha zu errichtenden Kauf-
da»ie zuführen lasse, das Marktrccht nicht gegeben werden möchte, da Wyl durch die Verleihung desselben
^liuicrt würde. Das Ansuchen wird all lolvrmul»,» genommen, die Bürgerschaft der Propcnsion beider Stände
""sichert. Absch. 95, 8 15.

Bernau g (Berlingen).

a. Beschwerdendes Bischofs von lLonstauz und derer von Bcrnang.

Art. 710. 171<». Der Bischof von Eonstanz beschwert sich, daß die von Bernang entgegen dem Vergleich
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daß er ein Schindcllädchen herausgenommen, dasselbe, jedoch nicht in einem WirthShause, sondern in Ammann

Bommelis HauS geöffnet u»d nach Anleitung des LanrssricdenS den Evangelischen daraus gegeben habe, was

ZU ihrem Kirchengut diene; das Ucbrige habe er den Katholiken zurückerstattet und beide Parteien zu deren

Zufriedenheit verglichen, Zürichs und Berns Gesandtschaften wollen in einem freundliche» Schreiben dem Bischof

den wahren Hergang der Sache berichten. Die katholischen Gesandtschaften aber hören vorerst die Katholischen

von Sulgen ab, und da deren Aussagen nicht in allem mit den nabholzischcn übereinstimmen, nehmen sie nebst

der glarnerischen die Sache all roloreucknm und erklären, daß sie im letzten Frieden dem Drittmann sein Recht

nicht vergeben hätten. Zürich und Bern berufen sich aus den klaren Inhalt des Landöfricdenö. Absch. 8l1, 8 15.

?l8. 1717 Die Gemeinde Sulgen wünscht eine neue Filialkirchc zu Erlen zu erbauen und ersucht die Ge¬

sandtschaften von Zürich und Bern um eine Beisteuer zu den 25l)l)Gld., welche sie bereits hätten. Die Ge¬

sandten Zürichs und Berns stellen den Abgeordneten die obwaltenden Schwierigkeiten namentlich wegen der

den Chorherren zu Bischofzcll zugchvrenden Cvllatur der Pfarrei Sulgen vor. Absch. 95, 8 8.

l>. Rvmanshorn, Kcßwcilen und Herrcnhof.

Art. 719. 1717. Die reformierten Gemeinden Romanshorn, Keßwcilcn und Herrenhos bitten die Ge¬

sandten von Zürich und Berit, 1) daß ihnen ihr Antheil am sogenannten Sicchcngutc herausgegeben oder doch

wenigstens ein gewisses Quantum an Zinsen verabfolgt werde, 2) daß ihnen ihre Oeffnungen in mchrern be¬

schwerlichen Puuetcn abgeändert, 3) daß ihnen ihre zu Wyl liegenden Gewehre zurückgegeben werden möchten.

Die Petenten werden zur Geduld gewiesen. Absch. 95, 8 13.

Zih Ischl acht,

a. Eapelle.

Art. 720. 1717. Abgeordnete von Zihlschlacht, welches nach Sittcrdorf pfärrig ist, bitten die Gesandt¬

schaften von Zürich und Bern um eine Beisteuer an die Baukosten der St. Afra-Capelle. In dieses Steuer-

degehren wird nicht eingetreten. Absch. 95, 8 9.

k>. Des Domherrn von Hallwyl Antheil an den Bußen daselbst.

Art. 721. 1728. Da der Domherr von Hallwyl zu Constanz in seiner Herrschaft Zihlschlacht von allen

selbst vor Strafgericht fallenden Bußen zum voraus 1 Pfd. Pfenning, dann noch zwei Thcile der Buße

llunint und bloö den übrig bleibenden Dritthcil der Hoheit bchändigt, so wird der Landvogt beauftragt, von

>hm fti,,x Befugnisse dazu zu vernehmen und darüber an die Orte zu berichten. Absch. 281, 8 20. 722.

!72tt. Der Domherr von Hallwyl behauptet, kraft eines von Schultheiß und Rath zu Frauenfeld 1503 er¬

achteten Vergleichs zu seiner Handlungsweise berechtigt zu sein. Absch. 298, 8 15. 723. I 7!tO. Dem Dom-

Iwrrn von Hallwyl wird befohlen, im Fall er sein Recht auf den von ihm angesprochenen Thcil der Bußen

Acht besser nachweise» könne, dem 1509 zwischen allen Gerichtsherren errichteten Vertrag sich zu unterziehen,

^sch. 312, 8 16.

101
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schuldig sei, nicht nachlaufen; wenn sie aber deßwegen bittweise bei Gastcr darum anhalten, wolle er auch
verhelfen. Auf Anhalten des Landvogts Freulcr, man möchte die Sache seiner Discrction überlassen, sti»i>^
die schwyzerischenGesandten bei. Als aber Pannerherr Wilhelm „mit einer Discrction von 5 Thalern ^
frechen wollte", erachtet das Syndicat dicß als „affronticrlich"und nimmt die Sache all i oterencliim. 8 ^
132. Die beiden SchwesternVerena und Elisabeth Reuter bitten, man mochte ihnen die IVO Gld.
lassen, welche von Sylvester Würfel, der in der Fremde ohne Lcibescrben gestorben sei, herrühren. Das ^
gchrcn wird all rekerenclum genommen. 8 1. Absch. ^93.

Abt-sanctglMsche Lande
svon Zürich und Bern vorübergehend von 1715 bis 1718 durch Landvögte verwaltet^

I n h a l t.

1. Organisation der Administration. 1—8.
2. Landvögte (Intendanten). 9—15.

s. In St. Gallen.
l>. In Wyl.

3. Amtsrechnungen. 16—23.
g. Des LandvogtS in St. Gallen,

b. Des Landvogts in Wyl.
4. Huldigung. 23—32.
5. Einsaßen und Erwerbung von Grundbesitz durch Fremde.

33—35.

6. Gemeindebriefe und Oefsnungen. 36.
7. Judicatur-und CompetenzconflictcmildemOfficium.37.38.
3. Justizsachen. 39—50.

u. Anwesenheit Fremder bei den Gerichten.
l>. Bußengerichte, Gantgerichte, Parteigerichte.
v. Militärgerichtsbarkeit.
6. Niedere Gerichte.
e. Appellation.
5. Erbtheilung.
N- Fertigung.
Ii. Ehehasten.
i. Arrestanlegung.
Ii. Verkauf in todte Hand.

9. Armenvcrpflegung. 51—54.
i>. Neberhaupt,
b. Sicchcngut.

10. Waisen und Waisenvögte. 55.
11. Anlagen. 56. 57.
12. Lehen und Güter des Stifts. 53—62.
13. Zollsqchcn. 63.
14. Salzsachcn. 64.
15. Kirchensachen. 65—74. »

a. Allgemeines.
Ii. Feiertage.
v. Einkommen der Pfarrer.

16. Locales. 75—87.

i>. Die thurgauischen Gemeinden.
b. Stadt St. Gallen,

v. Rorschach.
<1. Hof Wäldi und Höggcröbcrg.
e. Oberberg.
f. Wyl.
x. Kloster St. Gallen.
«, Wachen am Klosterthor. ^
/?. Kirchenfresel.

17. Personelles. 83. 39.

1. Organisation der Administration.

Art. 1. 1714. Nachdem die Rorschachcr-Friedeusartikel von Seite des Abts nicht ratificicrt worden ^
wird von Zürich und Bern folgender Entwurf zur Administration der Lande des AbtS von Sanct
macht. sDcrselbc war schon zu Rorschach besprochen worden.) Diese Lande sollen durch vier Repräsentanten
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werden; der erste verwaltet das Hofmeisteramt, der zweite das Gossaucr-, der dritte das Rorschachcr-, der vierte

^ Wyleramt. Die Residenz dcr beiden ersten ist St. Gallen, die dcr beiden letzten Wyl. Die Gerichtsbarkeiten

^ Thurgau, wo die Mannschaft dem Kloster gehört, werden dem Gossaucr-, das Rheinthal, wo die Niedern

richte dem Kloster zustehen, dem Rorschacheramte einverleibt werden. Von diesen Repräsentanten wird Un-

^ilichknt, Leutseligkeit, Kcnutniß dcr Rechte und Freiheiten des Landes verlangt. Der Gcrichtöhcrr soll im

, ^gau an denjenigen Orten, wo zwei Religionen sind, des Landsfriedcns halber nichts disponieren. Jeder

"»er vier Rcpräsententen soll einen Secrctarius und einen Receveur haben mit Ausnahme dcr Repräsentanten

^Hofmeister- und Gossaueramteö, welche zusammen sich mit einem Receveur begnügen sollen. Ist der
/drchentant von Norschach und Wyl ein Zürcher, so >oll der Receveur ein Bcrner sein und umgekehrt; die

"v Secrctäre aber bestellt jedesmal dasjenige Ort, von welchem dcr Repräsentant bestellt worden ist. Ein

Präsentant erhält monatlich 100 Rihlr,, ein SecrctariuS 30, ein Receveur 3V Rthlr. Die Sitz-, Urtheil- und

^rlgeltzer und überhaupt alle Emolumcnte sind dem Aerarium zu verrechnen. Die Appellationen sollen durch

^ vier Repräsentanten, welche alle Quartal zusammen treten, rechtlich erörtert werden. Jeder kann, wenn die

^ge Sache 25 bis 400 Gld. betrifft, an den Congrcß der vier Repräsentanten appellieren; dcr Spruch

Mbcii kann nicht weiter appelliert werden. Ist die Summe größer, so kann innerhalb zehn Tagen an die

^dcn Stände appelliert werden. Alle Jahre halten beide Stände ein Syndicat in diesen Landen. Inzwischen

° die Garnisonen abgedankt, das Volk, statt die Huldigung zu leisten, durch ein Manifest zu Treue

' Gehorsam ermahnt werden. Wenn diese Negierung eingeführt wird (und das soll geschehen nach vierzehn¬

ten, Ausbleiben dcr Ratification des Rorschacherfriedenö von Seite des Abtö), so sollen die äbtischen Bcam-
mst Freundlichkeit aus dem Lande gewiesen werden. Absch. 43, s 6. jj 2. 171Ä Dcr revidierte Regie-

^öplan wird verlesen und genehmigt. Bern null, daß es bei Vollziehung dieses Planes bei dem gezogenen

verbleibe; Zürich willigt ein unter der Bedingung, daß die Garnison in den Landen des Abts rcduciert,

Brcnigarten abgedankt werde. Absch. 55, 8 3.

^ Art. 3. 171g. Die Gesandtschaften von Zürich und Bern berathen zu Aarau, wie die Einkünfte auf den
des Abtes vermehrt, und wie eine passende Occonomie eingerichtet werden könnte. Die zur Ausnahme

Gefälle in die Orte geschickten Deputierten berichten, daß im Wyleramte die Einkünfte muthmaßlich

^'^4 (Ad., <It. Gallen und im Rheinthal 18,198, in Rorschach 7241, dcr reine Ertrag der im Toggen-

^ liegenden nach Wyl und St. Gallen gehörenden Gefälle 2206 Gld. betragen, zusammen 40,939 Gld.

diese Summe zur Deckung der Ausgaben nicht hinreicht, so werden nach einem Gutachten jener Deputierten

Bestimmungen getroffen. 1) Das sogenannte Siechen- oder Landgut, im Betrag von 59,454 Gld., soll nicht

^lcnisicrt, sondern die Zinsen desselben sollen hinfort zu nichts andern, als zur Armenunterstützung verwendet

G, während früher der Rest der Zinsen nach Verpflegung der Siechen und Armen, welche etwa 500 Gld.

°^'Ue, vom Landesherr» nach Gutdünken verbraucht wurde. 2) Dcr zu Aarau zur Sprache gebrachte Arrest

die Effert der äbtischcn Minister wird, weil Berns Gesandtschaft nur instruiert ist, anzuhören, noch nicht

,md der Entscheid den Obrigkeiten anHeim gestellt. Die alt-fürstlichen Beamten aber, welche beiden

""de,, „och nicht gehuldigt haben und sich mit den Untcrthancn „gemein machen," sollen im Lande nicht mehr

^rden. 3) Ob hinfort drei (zwei zu St. Gallen, einer zu Wyl) oder nur zwei Intendanten mit vcr-

"lßmäßiger Landesabthcilung aufgestellt werden sollen, und ob diese zwei Intendanten die Qualität von Land-

und bei ihrem bisher geordneten Salarium genau bleiben sollen, wird ack rokoronckunl genommen

l"ll durch Correspondcnz abgemacht werden. 4) Die andwylischcn Reben sotten verliehen werden. 5) Die
161 ^
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Bleiche und „Pfände" im Rheinthal, welche dem Abt für eine größtcntheils laufende Ansprache zugefallen, sollen v"'

kauft werden. 6) Der Alt-Einzicher Düring, welcher sich mit den rheinthalischen Einzugsgcbührcn entfernt

ist percmtorisch zu citieren und mit Confiöcation seiner Güter zu bedrohen. 7) Ein Beschluß über die unzei»^

Mahlzeiten bei der Regimentsbcsctzung in Wyl wird bis auf die Huldigung in den Abschied geno»»^

8) Mit der Beurlaubung der alten Amtleute in Wyl soll nach Berns Ansicht fortgefahren werden.

referiert. 9) Hauptmann Signer wird seines Korn- und Hausmeisterdienstes entlassen. 10) Die Jntend»^

werden beauftragt, die vielen Güter zu Wyl, St. Gallen, NomanShorn, Rosenburg, Blatten u. s. w. Z» ^

leihen. 11) Durch ein Mandat soll jeder aufgefordert werden, seine dem Abte und den Aemtern schuld^

Posten und Pflichten anzugeben, unter Androhung von Strafe für Geheimhaltung und von Belohnung ^

Anzeige. 12) Den Toggenburgern wird die Nothwendigkeit insinuiert, die im Toggenburg liegenden nach^,

und St. Gallen gehörigen Gefälle zu entrichten. 13) Die Intendanten werden beauftragt, den Zins für d»

Appcnzcll-Jnnerhoden liegenden der Statthaltern Wyl gehörenden Weiden und Alpen einzufordern und ci»^'

Zehnten nachzuforschen. 14) Bern trägt auf Aufhebung der Stelle des Sccretärs zu Wyl und des eine» ^

St. Gallen an und auf die Entlassimg des Hausknechtes im Kloster St. Gallen; dafür könnte ein Ei»ft^

aus der Stadt St. Gallen mit einem monatlichen Gehalte von 10 Thalcrn angestellt werden. Zürich

den Antrag all io.koi<;»<I>im. 15) Ferner trägt Bern darauf an, daß die Verleihungen der Güter im Beisel

Intendanten oder wenigstens von Repräsentanten beider Stände vorgenommen werden möchten. Zürich rcftt»

Absch. 57, 8 1. ß 4. 171S. In Betreff der einzurichtenden Avministration werden folgende Anordnung» ^

troffen: 1) DaS Land soll von zwei Beamten regiert werden, deren einer im Kloster St. Gallen, der »»

zu Wyl auf der Pfalz residiert. Bern will sie Landvögtc, Zürich Intendanten, wie bisher, nennen. sI>» ^

digungseidc werden sie einstweilen „Intendanten oder Landvögtc" genannt.) Die zürcherische Gesandtschaft "

läßt ihren Obern „das Präsidium zu statuieren". 2) Die bisherige Eintheilung des Landes bleibt.

Landvogt zu St. Gallen hat das Hofmeister-Rorschacher-Oberbergeramt und die Vogtei Romanshorn, der »»

das Amt Wyl unter sich. 3) Hinsichtlich der Amtsdauer der beiden Intendanten oder Landvögte wird
besä)"'

sen, einstweilen die Sachen im dermaligen Zustande zwei Jahre zu belassen, nachher die Verfügung v" ^
den Obern anHeim zu stellen. (Es werden dann die beiden Landvögtc gewählt, in Huldigung gcnoinnn'»

mit einer Instruction versehen.) 4) Ob nicht bei Besetzung vacant gewordener geistlicher Pfründen die ^

Stände alternieren sollen, wird der Entscheidung der Obrigkeiten anhcimgcstcllt. 8 14. ß Zu St. Galle» ^

zu Wyl werden je ein SecretariuS und je ein Einzüger bestellt. Das Ansuchen der Stiftsangchörigen, daß

zu einem SecretariuS keinen von St. Gallen wählen möchte, wird all roloronckum genommen. 8 15. Ü ^

wird die Zweckmäßigkeit eines Commissarius zu Rorschach hervorgehoben, welcher auf die Civilsachcn Acht ö ^

den Einzug der rheinthalischen Gefälle besorgen und auf alle Demarchen vigilieren könnte. 8 16- ^ ^

Appellation halber wird festgesetzt, daß der jeweilige Intendant bis auf 50 Gld., das Syndicat bis ^
2000 Gld. absprechen dürfe. Wolle jemand weiter appellieren, so möge er nach Zürich, wenn der

von Bern ist, und umgekehrt appellieren. Da die Ausschüsse der Aemtcr aber wünschen, daß keine App^

nach Zürich und Bern wegen der großen Kosten statthaben möchte, so wird diese Sache ack raterenckuw gO ^

mcn. 8 17. ß In Criminalfällen, da es Leib und Leben antrifft, müssen alle Endurtheile dem Intens ^

eingereicht werden. Er hat das jus -iM-iümncki. In schwierigen Fällen kann der Intendant von Z»" ^ ,

Bern, der Berner in Zürich sich Raths erholen. 8 18. jj Bei Zchntvcrleihungcn haben die beiden

oder die Stellvertreter von ihnen zugegen zu sein. 8 19. ß Durch ein Mandat werden alle diejenige»/
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^fälle zu entrichten verpflichtet sind, die dcn Acmtcrn dcö Stifts St. Gallen zugchörcn, bei Strafe aufgefordert, davon

^ch;e zu machen. 8 20. ß In Beziehung auf die zum Kloster St. Gallen gehörigen Aemtcr wird Folgendes

^fügt: t) Betreff der dem Kloster gehörigen Güter wird festgesetzt, dieselben den bisherigen Lchcn-

insofern diese treu sind, zu lassen, die Reben, welche bisher in dcö Klosters Kosten um Lohn

wurden, um den halben Wein, Wiesen und Acckcr den Meistbietenden auözulcihen, jedoch immerhin auf

Mhafw Bürgschaft. 8 22. ß Die Kosten für die Mauerbauten in den andwylischen Neben (150 Gld.) sind

^ Interessierten in drei Terminen zu ersetzen. 8 23. ß blm in die Verwaltung des Sicchengutcs und die Aus¬

übung dcr Zinsen Ordnung zu bringen, werden GcmcindcauSschüsse zur Bcrathung zugezogen. Diese ver-

,^chen cin Memorial eingeben zu wollen. 8 24. ß Der Intendant wird beauftragt, die Bleiche und „Pfand"

" ^heinthal, welche dem Abt anstatt Bezahlung zugefallen waren, zu versilbern, jedoch inu Vorbehalt dcö

^»naßlich darauf haftenden Mannlehcnrcchteö. 8 25. » Dem abgetretenen Einzügcr im Rheinthal, Düring,

niit den Einzugsbüchcrn nach Bregenz gegangen, werden dieselben percintorisch abgefordert unter An-

^u»g Confiscation seines Vermögens. 8 20. ß Hauptmann Signer wird wegen Unterschlagung cassiert.
^ Borfall wird an ven Intendanten gewiesen. 8 27. ß Der Hausknecht im Kloster wird entlassen. 8 28.

. ^Priester von Bernhardszell will die 12 Malter Hafer, welche er schon drei Jahre der Statthalters im Kloster

hatte, unter Vvrschützung einer Befreiung durch den Fürsten nicht mehr entrichten. Es wird beschlossen,

.7 ^ dieselben ferner zu entrichten habe, insofern er nicht cin Befreiungsschrciben vom Abte vorweisen

8 Zg

Beziehung auf den Hof Wyl >vird verfügt: Die 44 zllin Aintc Wyl gehörigen noch nicht verliehenen

^ svllen verliehen werden. 8 34. s Dem vorinaligcn Einzüger Tugs sollen die Bücher unter Androhung

. ^ ^^ufiscatioit sciitcr Effetti abgefordert werden. 8 30. ß Den im Toggcnburg bei Ober-Helfenschivyl lic-

^>i ungefähr 100 Juchartcn betragenden Weiden, welche zum Hofe Wyl gehören, soll fleißig nachgeforscht

"K 8 37. ß Ebeitso soll dahin gewirkt »Verden, daß man den Zins von den Alpen in Appcnzcll-Jnncr-

welche dem Statthalter zu Wyl gehörten, von der Obrigkeit von Jnnerhodcn erhalte. 8 38. An ihren

»i ^ ^ ^den belassen die Pfalzräthc und Bedienten, der NcichSvogt, die Hofaminänitcr, der Hvfschreiber, Hofweibcl

^ Förster. 8 39. ß Der Scharfrichter behält sein jährliches Wartgcld von 40 Gld. 8 40. ß Der Hof-

^ ^ soll einen blauen Mantel mit beider Stände Wappen tragen, doch unter Ratificationövorbchalt.

^ ^ Die Mahlzeiten bei der Regimentsbesetzung zu Wyl sollen ferner gehalten werden. 8 42. ß Anspra-

^ Eiliger Lidlöhner für Arbeit, welche sie vor dem Kriege in den Hof zu Wyl geliefert, werden all oute-

^ "w genommen. 8 43. ^ Die Entscheidung über die Frage, ob die thurgaustchcn Gemeinden von der alten

^ Schaft getrennt werden sollen, wird zur Entscheidung den Obrigkeiten anHeim gestellt. Absch. 59, 8 48. »

^.^6. Bern schließt sich in Beziehung auf die Disposition über vacant gewordene geistliche Pfründen in

j." ^tischen Landen Zürich au. Absch. 01, 8 12. ß 6. 1715. Für die Aufstellung eines Commissarius zu Rvrschach

.^^e berncrisch^. Gesandtschaft ohne Instruction. Man kommt aber unter Ratificativnsvorbchalt übercin, daß
. " jährlich 200 Thlr. ausgesetzt werden sollen. Der Einzug der rheinthalischen Gefälle hingegen wird ihm nicht

j^""den. Absch. 61, 8 13. 7. I7IS. Zu einem Commissarius zu Rorschach will Zürich vom Landvogtc

^ Zoster St. Gallen jcmandeir gewählt haben, welcher zugleich auf die Dcmarchcö derer von Rorschach und

. Arktische dießscits und jenseits des Bodensccs cin wachsames Auge haben soll. Bern will einen Ror-

^r-Burgcr dazu wählen, zumal da auch die Rorschacher darum gebeten hätten. Die Sache wird all rolvi-milluin
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genommen. Absch. 61, 8 24. jj 3. 1713. Bern beharrt auf seiner Ansicht in Betreff der Wahl dieses

missarius. Zürich nimmt diese Erklärung in den Abschied. Absch. 74, 8 13.

2. Landvögte. (Intendanten.)

a. Landvögte in St. Gallen.'--)

Art. 9. 1713. Zürich. Hartmann Heidegger, des großen Raths. Absch. 59, 8 14.

„ 19. 1717. Bern. Johann Rudolf Hackbrett. Absch. 125, 8 23.

b, Landvögtc in Wyl.

„ 11. 1713. Bern. Johann Rudolf Hackbrett, dcö großen Raths. Absch. 59, 8 14.

„ 12. 1717. Zürich. Hartman» Heidegger. Absch. 125, 8 27.

Art. 13. 1713. Den beiden Landvögtcn im Kloster St. Gallen und in Wyl werden die Patente f»t'

Angehörigen des Stifts St. Gallen zugestellt. Absch. 61, 8 11- !> 14. 171t». Zürichs und Berns Gest»^,

finden unter Ratificationsvorbehalt für gut, daß die beiden Landvögte zu St. Gallen und zu Wyl nach ^
ihrer zweijährigen Amtsdaucr auf die Zeit der Rcchnungöablcgung von ihren Posten abziehen sollen. Absch-

8 28. ß 15. 1717. Bern wünscht, daß bei dem dieses Jahr eintretenden Wechsel der Landvögte die

auf Johanni aufziehen sollen. Die zürcherische Gesandtschast referiert. Absch. 94, 8 6.

u. Amtsrechnung des Landvogts in St. Gallen. ^

Art. 16. 171<». Von Landvogt Heidegger werden beide Rechnungen von 1714 bis 1715 und 1^ ^
1716 mit einander abgelegt. Es wird gut befunden, daß in Zukunft die Rechnung für Zürich und Bern >»

bei jedem dieser Stände gebräuchlichen Form ausgefertigt werde; überdies? werden noch einige auf die

bezügliche Bestimmungen getroffen. Zugleich wird beschlossen, eine Abrechnung zwischen Zürich und Bern

über zu treffen, waS ein jeder dieser Stände seit dem Kriege an äbtischcn Gefällen schon bezogen b

Absch. 83, 8 16, 17. ß 17. 1717. Abnahme der Rechnung vom 1. Juni 1716 bis 1. Juni 1717. Absch-

8 24. sj 18. 1718. Abnahme der Rechnung vom 1. Juni 1717 bis 1. Juni 1718. Absch. 125, s

19. 171i). Abnahme der AmtSrechnung vom 1. Juni 1718 bis in den September 1718. Absch. 133, §

b. Amtsrechnung des Landvogts in Wyl. ^

Art. 29. 1713. Landvogt Hackbrett legt die Rechnung vom 1. Juli 1714 bis 1. Juni 1715 ab- ^

Landvogt darf die Reisekosten für Ablegung der Rechnung verrechnen. WaS daS sogenannte Schirmst^ ^

trifft, so läßt man beiden Gesandten von Glaruö die 12 Kronen aus Liebe und Freundschaft zukomme» >

übrigen 1713 und 1714 verrechneten Kronen sollen jetzt und in das Künftige nicht in Rechnung gebracht »»^^
Die Fische aus den Weihern (Teichen) werden dem Landvogt als Bcncficium überlassen, ß 21. Dem

auf der Pfalz zu Wyl (Biedermann, Pfarrer zu Sirnach) wird unter Ratificationsvorbehalt ein Salarim»

6 Mütt Kernen, 2 Malter Hafer und 6 Saum Wein ausgesetzt. Absch. 65, 8 28. sj 22. 171<». "
i»?

Alim. Von 1712 bis 1715 waren in St. Gallen, Wyl und Rorschach je zwei Intendanten, welche die Verwa»M-^z
Namen Zürichs und Berns besorgten. In St. Gallen: 1712 und 1713 Joh. Füßli und Jul. Hier. Emst; 1713
Hartmann Heidegger und Jul. Hier. Ernst; 1714 und 1715 Hart. Heidegger. In Wyl 1712 und 1713 I- Z- ^'".lchaih
Beat Jak. May; 1713 und 1714 Heinrich Escher und Beat Jak. May; 1714 und 1715 Joh. Nud. Hackbrett. Jss R» ^
1712 und 1713 Cornelius Escher, bis im September 1712, dann Hartmann Heidegger und Jakob Künzlin; 1713 u»
Hartmann Heidegger und Jul. Hier. Ernst; 1714 und 1715 Hartmann Heidegger. (Staatsarchiv Zürich.)
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Hackbrett legt seine von, 1. Juni 1715 bis 1. Juni 1716 gehende Amtsrechnungab. Absch. 83, 8 27. st
' 171«. Bern wünscht Auskunft über die von RathShcrru Lavater von Zürich bezogenen und noch nicht
^chneten 3000 Gld. Bußen. Zürich will später darüber Bericht erstatten. Absch. 83, 8 29. g 24. 1717.
"»dvvgt Hackbrett fragt an, ob er von den vorhandenenFrüchten verkaufen solle. Der Anzug wird all lolo-

genommen. Absch. 95, 8 18. st 25. 1717. Abnahme der Rechnung vom 1. Juni 1716 bis 1. Juni
Absch. 108, 8 25. st 26. 171«. Dem Landschreiber Keller im Rhcinthal wird ein längerer Termin zu

, ^hlung seiner Schuld von 5400 Gld. für gekauften Wein bewilligt; er wird zugleich aufgefordert, dafür
^ Obligation zu geben. Andere Restanzen sollen beförderlich eingezogen und in Rechnung gebracht und die
^cchauiigcn untersucht und rcdrcssicrt werden. Absch. 125, 8 24, 25, 26. st 27. 1718. Abnahme der vom
' Auin 1717 bis 1. Juni 1718 laufenden Amtsrechnung. Absch. 125, 8 27. st 23. 171». Abnahme der
^wchnuiig vom 1. Juni bis in den September 1718. Abich. 133, 8 2.

Ä . Huldigung.

^ Art. 29. 1713 Es wird ein „Convocationsmandat" publicicrt, dem Landvogt im Thurgau angezeigt, daß
^ ^ift-sanctgallischenUntcrthancn daselbst im Thurgau das Homagium zu leisten haben. Absch. 59, 8 2. st
»4 Die Huldigung findet also statt. Zuerst verliest der Sccretarius die „Patente", in welchen von der
^ "folgten Ratification dcS Norschachcr-FricdcnstractatcS gesprochen wird, und wie die beiden Stände nun
^Verwaltung deö Landes organisieren, die Besaßung vermindern und jeden bei seiner Religion und seinen
^ten schn^.„ .vollen. Dann hält einer der vier Gesandten eine Ansprache, und endlich wird die Eidesformel
um. ^ .viel, pje Huldigung entgegen genommenden 11. Februar von den Pfalzräthen(d. i. von dem

^ ^svogt, den Hofammännern, dem Hofschreibcr und Hofwcibel) aus der Pfalz zu Wyl, vom kleinen und großen
U w ^ Burgerschaft im Rathhause, vor der Pfalz von acht Gerichten in der alten Landschaft, Nachmittags
^ "ppcnau voir fünf Gerichten, den 14. zu Gostau, den 15. von der Vogtei Rorschach, den 16. zu Hagcn-
^ thurgau und zu Wittenbach.Absch. 59, 8 3. st 31. 1713. Den Vorgesetzten der Gemeinden wird,
° früher bei den äbtischen Huldigungen, ein Abcndtrunk, den Pfalzräthen eine Mahlzeit mit den Gesandten
rn. Absch. 59, 8 4. st 32. 1713. ES leisten ferner den Eid Franz CoustantiusPcyer, Bruder dcS

^"ussarius zu Rorschach, 8 7, Amtschreibcr Rothfuchs, 8 8, Doctor Seiler, Leibarzt des Abtes; doch sollen
fürstlichen Beamten aller Verbindung mit dem Abte einschlagen.8 9. Den Intendantenwird der Be¬

igeben, keine fürstlichen Bcamten im Lande zu dulden, welche den Eid nicht geleistet haben. Absch. 59, 8 10.

3. Einsäße» und Erwerbung von Grundbesitz durch Fremde.
.Art. Zz 1715. Dem Landvogt wird unter Ratificationövorbchalt der Auftrag gegeben, die fremden

H..^en, wenn deren Annahme ohne die erforderliche Bewilligung geschehen ist, wo möglich „abzuschaffen".
^ 59, z 4g ^ 84 1713. Die vom Rorschachcrberg beschweren sich über die große Zahl der Einsaßeil

zj ^»ad. Obiger Beschluß wird auch auf Staad angewendet. Absch. 59, 8 48. st 35. 1713. In Be-
Gütcrkauf in der alten Landschaft durch Fremde läßt man es bei dem Vertrag von 1650

^ ^utificationsvorbehalt bewenden. Absch. 59, 8 48.

t». Gemeindebriefc und Oeffnungen.

Art. Zg i7in. Der Landvogt berichtet, daß einige Gemeinden in ihren Oeffnungen und Gcmcindebricfcn
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». Armenverpfiegung.

s. Ucberhaupt.

Art. 54. 1713 Unter Ratificationsvorbchalt wird beschlossen, jährlich ein Gewisses an Geld oder

auszusetzen und es „fronfastentlich" auszuspendcn. Der Intendant soll Behufs der Vcrtheilung von den Gclw'^^

den die Listen derjenigen einfordern, welche der Unterstützung am würdigsten sind, und das Befinden den l's

Ständen einberichten. In Beziehung auf die fremden Durchreisenden soll, wie bis dahin, verfahren we^

Absch. 59, 8 48.

6. Sicchengut. .

Art. 52. 1713. Die von der Vogtei Romanshorn, Summen, Reuchlisbcrg, Roggwyl und Sitte^

wünschen, wie die übrigen Aemter am Sondersiechengut zu participieren, da ihnen der Mitgenuß laut

tungSbrief gebühre. Es wird geantwortet, alle interessierten Gemeinden und Aemter solleil binnen vicr^

Tagen eine Information eingeben. Absch. 59, 8 50. jj 53. 1713 Die Pfarrer der Stift-sanctga^^
evangelischen Unterthanen im Thurgau verlangen Vertheilung deö SiechenguteS zu Brüggen. Berns

schaft, nicht instruiert, läßt es beim Wylerabschied bewenden und will weder von einer Thcilung, »och

einem eigenen Siechengut in Romanshorn etwas wissen. Absch. 65, 8 29. 54. 1713. Unter Ratification ^

behalt wird von Zürichs und Berns Gesandtschaft für gut befunden, daß die beiden Landvögte zu St-^ ^

und zu Wyl trachten sollen, zwischen den Interessierten einen gütlichen Vergleich zu Stande z» bringen und ^
zu sorgen, daß dyr Evangelischen im Thurgau ihr gebührender Theil herausgegeben werde. Kommt kc>»

gleich zu Stande, so soll der Landvogt berichten. Absch. 74, 8 17-

10. Waisen und Waisenvögte.

Art. 55. 1713. Die Bcvogtung der Waisen ist Sache der Obrigkeit. Bei dieser haben sich du "

teressicrten zu melden und derselben taugliche Vögte vorzuschlagen. Absch. 59, 8 48.

11. Anlagen.

Art. 56. 1713. Wegen der Anlagen läßt man es bei dem Vertrag von 1650 bewenden, also daß ^

Seite einer Gemeinde ohne Vorwissen und Bewilligung der Obrigkeit keine gemacht werden könne»,

„vergangenen Kricgökostcn aber in Ansehung der großen Consequcnz nicht gestattet werden sollen".

8 48. 57. 1717. Ausschüsse auS dem Hofmeister- und Rorschacheramte ersuchen die Gesandtschaft ^

Zürich und Bern, ihre Angehörigen von dem Lichtergeld für die Garnison zu Rorschach zu entledigen. ^ ^

ihnen nicht entsprochen. Ebenso wenig denen von Romanshorn, welche sich beschweren, daß sie, ^

Vogtei RomanShorn vom Hofmcisteramt getrennt sei, in Beziehung auf Anlagen mehr beschwert worden >

da sie statt 12 Portionen jetzt 20 zu bezahlen hätten. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß dtt >

Ordnung dem alten Herkommen conform sei. Absch. 95, 8 10.

12. Lehen und Güter des Stifts. ,
l>eS

Art. 58. 171«. Der Bruggmüller und der Klostermüller zu Rorschach bitten um Verminderen

Lehcnzinseö. Von 8 Viertel wöchentlichen Zinses will man sie unter Ratificationsvorbchalt auf 6 oder 7 ^

heruntersetzen. Absch. 83, 8 26. 59. 171<». Das Lehen zu SchönholzerSweilcr, welches Hans und ^

Ziegler dermalen in Händen haben, soll diesen belassen oder einem andern Evangelischen verliehen ^
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Katholikenund Evangelischen zu bestimmen.Ucbcr die Collatur der Pfründen wollen die Gesandtschaften »i^''
verfügen. Der Landvogt wird beauftragt, sich über das Einkommen der Pfründen und den angeblichen ^
gang der Geldmittel zu informieren; die Unterstützungder Geistlichenwird den gn. Herren und Obern ^
heimgcstellt. Absch. 83, 8 19. 68. 171V Bei dieser Gelegenheit klagt Landvogt Heidegger, daß
Schenkst sich weigere, den von der Gemeinde Goldach gewählten Schulmeister zu bestätigen. Absch. 83, ^

6. Feiertage.

Art. 69. 1713. In Beziehung aus Beobachtungder Feiertage in den Landen deö Abteö auch von
der Stadt St. Gallen und Appenzell läßt man es unter Ratificationsvorbehalt bei dem Vertrage von 1'
bewenden.Absch. 59, 8 -48.

o. Einkommen der Pfarrer.
Art. 70. 1717. Schenkst, Decan und Viceofficial dcS StiflS St. Gallen, sucht um mehr Mittel

Unterhaltung der Geistlichen an. Die Gesandten erklären vorerst, daß sie alles, was die Religion, die ^
tungcn und Seclsorge anbetreffe, unverändert bestehen lassen wollen, und kommen überein zu geben: ^
Bcneficiatcn zu St. Fiden, St. Joseph, St. Georgen, Brüggen und Wittenbach je 100 Gld., d) ^
sogenannten Portherren oder Caplancn, welche Functionen der Convcntualen haben übernehmen müsset

200 Gld., c) dem Pfarrer zu St. Georgen 78 Gld. 48 Kr., 4) dem Verwalter Himmelberger 66 ^
v) den Einziehen, im Rheinthal 12 Gld., 1) dem Pfarrer zu St. Fiden wegen etlicher Jahrzciten 24 ^
Diese Posten sollen bezahlt werden aus den Kapitalien des Officialats (sie betragen 15,436 Gld )/

Decanats (von 5474 Gld.) und den Kapitalien der Erben des LandhofmeistcrsRingg sel. (von 14 ,678 ^
Für außerordentlicheAusgaben werden jährlich 500 Gld. angewiesen (rückgrcifend auch für 1712 ^
1716), doch unter der Bedingung, daß daö Gut der Abtei, vorbehalten, was der Abtei wirklich
poricrt worden, vorher in denjenigen Stand gesetzt werde, in welchem es bis und mit dem Mai ^
gewesen war, und daß, was seither vorgeschlagen worden, „an Zahler der 2500 Gld." für die fünf a'

1712 bis 1716 „gestellt werden". Der bisherige Verwalter soll nach einem auf dem Fuß vom Mai ^
anzufertigenden Jnventarc ferner die geistlichenGüter verwalten. Zürich nimmt diesen Plan »4 ^
äum, Berns Gesandtschaft placidicrt ihn sogleich. Absch. 95, 8 2. 71. 1717. Der Pf^^,
Wpl bittet die Gesandten von Zürich und Bern um Vermehrung der Subsidicn für die Pfarrer im 2b
bezirk. In Ansehung der Abhaltung der Kindcrlehre und des Konsistoriumssind die Gesandten geneigt,
Anstichen zu entsprechen, wenn ihnen dafür sonst keine Emolumcntc zufallen, weil der Landvogt das

abgelegt hat, daß der Pfarrer sich einer friedfertigenAufführung befleiße. Absch. 95, 8 14. 72. ^
Auf die Bitten des Decans Schenkst, daß die zu Wyl getroffenen Verfügungen wegen der Untcrhaltsmitst'l

Geistlichen erequicrt werden möchten, will Zürich die Erccution an die in jenem Abschied enthaltene» ^
gungcn knüpfen, Bern hingegen die Vcrabfolgung der verlangten Mittel sogleich eintreten lassen.

Schenkst nachgesuchteReparatur deö Pfarrhauses zu Rorschach wird an den Landvogt von St. Gallen g^' ^
Absch. 108, 8 28. jj 73. 1717. Der katholische Pfarrer zu Wpl bittet um Erhöhung seines

wegen Vermehrung seiner Functionen und der seit dem Kriege gehabten Ausgaben. Der Landvogt zu 2A-1 ^
beauftragt, sich zu informieren, waS er verdienen möchte, und wie er in Naturalien könnte bedacht w ^
Absch. 168, 8 31. 74. 1717. Bern stimmt zur Verabreichungeiner Ergetzlichkeit an den Pfarrer
in Wyl, bestehend in 40 Mütt Korn und 11 Saum Wein für die fünf vergangenen Jahre, nebst dem 1
lichen Additament von 8 Mütt Korn und 3 Eimer Wein. Absch. 116, 8 3.
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1«. Locales.

.1. Die thurgauischen Gemeinden.

Art. 75. 1713. Das Hofmeister-, Norschachcr- und Obcrbergeramt spricht den Gesandten von Zürich

^ Bern den Wunsch aus, cö möchten die thurgauischcn Gemeinden von der alten Landschaft nicht getrennt

^m. Es wird ihnen geantwortet, daß die Disposition darüber der hohen Obrigkeit anhcimzustcllen sei.

^sch- 59, § 48. Ii. Stadt St. Gallen.

Art. 7k. 1713. Auf die Beschwerde der Gotteshausleute, daß sie von den Burgern von St. Gallen vom

^rlte getrieben worden, da doch der Rappcrschwylcrvertrag dahin laute, daß die Bürger sich wegen des Markts

""t den Gottcshauölcutcn vertragen sollen, wird, nachdem St. Gatten sein Recht nachgewiesen, für gut be-

^den, daß eS bei den vorhandenen Sprüchen und Verträgen (Bcfrciungsbrief von 1487, Wylervcrtrag von

Rappcrschwylcrvertrag von 1659, Vertrag von 1679) bleiben >oll. Absch. 59, 8 48.v. Rorschach.

Art. 77. ,713. Die von Rorschach wünschen, daß die Acmtcr daselbst mit Bürgern, wie vormals, besetzt

^de», Die Besetzung derselben behält sich aber der Landesherr vor. Absch. 59, 8 48.ck. Hof Wäldi und Höggcrsberg.

Art. 78. 1713. Dem Dr. Höggcr wird unter Ratificationövorbehalt gestattet, sein unlängst von ihm

Dustes Gut ,,.st>of Wäldi", ein adelichcS Lehen des Stifts St. Gallen, dem von ihm als Fideikommiß bc-

Höggcrsberg zu inkorporieren und aus beiden ein Fideikommiß zu machen. Absch. 59, 8 32.e. Obcrbcrg.

Art. 79. 171«. Der Landvogt wird beauftragt, die Gemeinde Obcrbcrg von Anlegung einer Bleiche

^Andwyl abzuhalten, welche sie entgegen dem ergangenen Urthcile herstellen will. Rorschach, St. Gallen und

Inzell hatten sich über die Herstellung derselben beschwert. Absch. 83, 8 23.f. Wyl.

Art. 89. 1717. Schultheiß und Rath nebst einem Ausschuß der Burgerschaft von Wyl bitten die Ge-

um Rückgabe ihrer Ziclrohre zu ihrer Ergctzlichkcit während des Sommers. DaS Ansuchen wird all

^rvuckum genommen, die Bürgerschaft der Propension beider Stände versichert. Alych. 95, 8 15.
A. Kloster St. Gallen.
«. Wachen am Klosterthor.

Art. 81. 17,«. An der Stelle der bisher von der Stadt St. Gallen an das Klostcrthor gestellten Wache

künftig zwei Soldaten von Rorschach Wache halten. Absch. 83, 8 24.Kirchenfrcfcl.

Art. 82. 17, 7. Gottlieb Gaudard, Sohn des LandschrciberS zu St. Gallen, hatte mehrere Kirchenfrcfcl

hatte daö balsamierte Herz des Cardinals Sfondrati und allerhand Reliquien auS der großen Kloster-

^ entwendet. Dieser Vorfall nebst andern Mißhandlungen im Kloster hatte bei den katholischen Ständen

^ solche ungute Nachrede" veranlaßt, daß Zürich und Bern eine Ehrcndcputation zur Untersuchung der

abschickten. Dieser wird das durch den Landvogt Heidegger aufgenommene Verhör vorgelegt. Decan

^"kli, zu bevorstehender Information berufen, erklärt, daß er mit dem ihn begleitenden Priester von St.

Villebor, in einer Criminalsachc nicht das Geringste zu thun haben wolle, verlangt eine Bescheinigung

^ seiner Protestation, und will nur »6 aolianom ckamui, so seiner Kirche widerfahren, zugegen sein. Die
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Inhalt.

z ^lchwonmades Burg- und LandrcchtS.1. 2. d. LandshanptmannMiiller.
^"^haupt.nanu zu Wyl. 3-2g. ^ ^ R°sid°"z des Landshauptmanns.

Verzeichnis. der Landshanplleutc. »- Beschwerden der Stadt Wyl. 30-32.

^ und Schwyz: Art. 1, 30. Zürich, Bern und GlaruS: Art. 4. 6—12. Zürich und Bern: Art. 5. Zürich und evangelisch
Glarns: Art. 13. Zürich und Glarns: Art. 15—27.)

I. Beschwörung dcö Burg- und Landrechtö.

^rt. 1 i72<>. Luccrn wünscht die Ernclicruug des Burg- und Landrechtö mit dem Abt von St. Gallen
>Kllt, oder daß dasselbe wenigstens für dicßmal nur von zwei Auögeschosscneu auö jeder Gegend an dem

erneuert und beschworen werde, an welchem auch ihre fürstliche Gnaden cö beschwören werden. Uebrigcnö
^ es die Meinung aus, daß Schwyz jetzt die Reihe treffe, einen Hauptmann nach Wyl zu setzen. Schwyz
friert. Msch 150 z 17 '») ß 2. 17Ä 0. Den 16. Mai 17-10 beschwörtCölestin II., der neu cr-

Abt von St Gallen, in dem Kloster zu Rorschach vor den Gesandten der IV Schirmortc, die Hand
? Meßbuch haltend den Schirmbricf und reicht jedem Gesandten die Hand. Darauf werden auf dem
?^'MlgSplatz dem Volke im Beisein der Gesandten und dcö Abtes das Schirm- und Landrecht und der Eid
>lcseu, welchen dasselbe mit aufgehobenen Schwörfingcrn leistet. Glockengeläut-, Geschützcösalvcn.Auf

Weise wird zu Lommctschwyl,Goßau und Wyl die Huldigungeingenommen.Zu Wyl wird von Rath
^ Bürgerschaft der Eid geleistet, ohne daß von denselben ein Vorbehalt ihres 1492 erhaltenen FrcihcitSbriefcs

oder das Vcrlan'gcn gestellt wird, daß ihnen darum ein Revers zugestellt 'verde., möchte. «Der
enthält eine bis inS geringste Detail gehende Schilderung des Ccremomcls.jAbsch. 468.

^"M. ^ «on Sckwv, wurde das Burg- uud Laudrccht mit dem Abte und der alten Landschaft
"Ud ToaacnMn^aUr.ttvrtcn 17''0 deschworen. Der Abt macht sich anheischig, Schwyz für die zwei Jahre vom
Jn.n 172Y au^mcknet ^000 Gld. zu geben, wenn kein Hanptmann in Wyl residieren werde, mit Vorbehalt des Rechtes
Schwyz, einen Hanp.mann nach alter Gewohnheit zu setzen und residieren zu lassen.
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2. Landshauptmann zu Wyl.
». Verzeichniß der Landshauptleutc.

Art. 3. 172«. Schwyz. Balthasar Pfyl.
1722. Glarus. Fridolin Streifs.
1724. Zürich. Hans Kaspar Nüscheler.
172«. Lucern. Johann Ludwig Hartmann.
1728. Schwyz. Franz Anton Reding.
173«. Glarus. Johann Peter Zopfi.
1732. Zürich. Hans Rudolf Steiner.
1734. Lucern. Kaspar Leontius Zurgilgen.
173«. Schwyz. Joseph Leonhard Jnderbitzin.
1738. GlaruS. Johann Christian Steheli.
174«. Zürich. Hans Heinrich Fries.
1742. Luccrn. Franz Jakob Joseph Zurgilgen.

b. Landshauptmann Müller.

Art. 4. 1711. In Betreff der Landshauptmannschaftzu Wyl meldet Glarus, daß nach dem orde»^^.
Umgang die Katholischen seines Standes einen Hauptmanngewählt haben. Zürich und Bern erwidern/
sie wohl wissen, zu waS 1451 die ehemaligen Schirmorte sich versuchtet und wie es gekommen!^/ ^
sie einen Hauptmannals Repräsentanten der IV Schirmorte zu Wyl aufgestellt hätten. Da aber die ^ ,
des Abtes von St. Gallen an sie, die beiden Stände, gefallen seien und der Aarauerfriede bloS in Bczb - ^
auf die gemeinen Vogtcien Glarus in seinem Rechte unperturbicrt lasse, so könne ein solcher Rcpräsentü^^
IV Orte nicht mehr aufgestellt werden. Wolle aber GlaruS sich feierlich verpflichten, den Schirm dieser ' ^
über sich zu nehmen, so wollen beide Stände das anhören und zu Billigem Hand geben. GlaruS aber u ^
Ansicht, daß mit dem abgeänderten Status jener Lande die rcciprocicrlichcn Pflichten zwischen ihm ^
GotteShauSleutcnnicht aufhören, dringt darauf, daß man es seiner Rechte nicht beraube, und berichtet ^
fremdliche Sache" seinen Obern. Absch. 65, 8 3. jj 5. l 71 1 Bern schlägt vor, daß beide Stände, Zürich und ^
dem Herrn Müller, welcher von GlaruS zum Landshauptmann erwählt worden war, als Entschädigung ^
gehabte Kosten aus gutem Willen 16(1 Thaler für seine zwei Jahre geben sollen, daß er dann aber dalpU' ^
bleiben habe. Die Gesandtschaft Zürichs nimmt diesen Vorschlag all i-oka, oallum. Absch. 74, 8 9-
171«. Glarus spricht die Hoffnung aus, daß Zürich und Bern ihm an seinen Rechten und Emolu»U ^
auf welche es kraft des Burger- und Landrechtsmit dem Abt von St. Gallen und dessen alter Lands^
Betreff der LandshauptmannstelleAnsprüche habe, keinen Eintrag thun werden. Zürich und Bern bezieh^ ^
auf den vorjährigen Abschied, erklären sich zu nichts verbunden, sind jedoch geneigt, dem erwählten Landd-^^
mann eine Ergetzlichkcit zukommen zu lassen. Glarus, dafür nicht instruiert, nimmt daö Angehörte be¬
llum. Absch. 83, zit. 7. 1717 Glarus erklärt, daß es mit den Vorschlägen Zürichs und
treffend den Schirm, wie sie dieselben 1715 gemacht, nicht einverstanden sei. Die Gesandtschaften
Stände nehmen die Sache all instrueullum. Absch. 106, 8 7. 8. 1717. Glarus wiederholt diese Erk u ^
und spricht die Hoffnung aus, daß Zürich und Bern dem von Glarus gewählten Landshauptmann ^
gehörigen Emolumentewerden zukommen lassen, da die GottcShauslcutc ihrer Eide und Pflichten geg^'
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Zulasse» worden seien; ferner das! ihm nach erfolgtem Friedensschlüsse mit dem Abte sowohl sein Burg-
^ ^ndrccht, welches es mit dem Stift St. Gallen habe, als das Landrccht im Toggenburg in Betrachtung werde

werden. Zürich und Bern erklaren, daß sie bei künftigem Friedensschlußnichts zu Präjudiz von GlaruS
»»hnien werden, berufen sich auf ihre frühern Erklärungen und wiederholen ihre Bereitwilligkeit,den gewählten
Hauptmannaus freiem Willen „mit einer Discretion anzusehen", jedoch ohne Conscqucnz.Glaruö referiert.
i»>>1()8, g g ^ g 1718. Glarus wiederholt sein Verlangen. Zur Erledigung dieser Sache wird den Obrigkeiten
geschlagen, entweder dem erwählten Landöhauptmann eine billige Ergctzlichkcitangedcihcn zu lassen oder dein¬
en bei nun hergestelltemFrieden die wieder hergestellte Landshauptmannschast auf zwei Jahre zu geben. Absch. 125,
^ !I W. 172«. Glarus verlangt von Zürich und Bern eine Entschädigungfür den nach Wyl von ihm ge-

'glten Landshauptmann und glaubt um so eher zu dieser Forderung berechtigt zu sein, als jetzt Schwyz diese
k besetzen soll und der Abt von St. Gallen dem zum Landshauptmann gewählten Müller die Emolumcntc
wahres als Entschädigunggeben wolle. Zürich hält den gewählten Landshauptmann dadurch hinlänglich
"visiert und lehnt jede Entschädigungseinerseits ab, da weder es, noch Bern daran Schuld sei, daß Müller
" ^>nt nichr habe antreten können. Bcrnö Gesandtschaft ist ohne Instruction und referiert. Absch. l59, 8 21.
Iis. 1725. Glarus wiederholt sein Ansuchen. Absch. 171, § 7. ß IIb. 1721. Glaruö wiederholt sein

Lehren wegen Entschädigungzu Gunsten der Erben Müllers. Zürich ist der Ansicht, daß es dabei sein Bc-
haben sollte, da Landhofmcister Püntincr im Namen des Abtes die Emolumcntc eines Jahres ihm zu

^ SÄ en versprochen und er keine Kosten des Ausritts u. s. w. halber gehabt habe, auch GlaruS die Prästanda, so
die landshauptmannlichenEmolumentc zu prästicrcn gehabt hätte, nichterfüllt habe. Absch. 178, § 21. ß

^722. Glaruö wiederholt sein Begehren. Zürich glaubt das Scinigc dadurch gcthan zu haben, daß es
^seiner Kehr zur Besetzung der Stelle während 1718 und 1719 verzichtet habe und dadurch die Veranlassung
. "^n st^ vaß der Abt den während des Krieges vertriebenenLandshauptmann von Luccrn sowohl, als den
'Glarus aus diesen Emolumcntcn entschädigte. Bern stellt den Erben Müllers 150 Thalcr zu. Absch. 193,

^ ^ !! 13. 1725. Glaruö wiederholt sein Begehren. Zürichs Gesandtschaft referiert. Absch. 203, 8 2. »1?24. Glarus wiederholt sein Ansuchen um Jndcmnisation der Wittwe des nach Wyl einst gewählten

-^vhauptmmms Müller, welcher sein Amt des Krieges wegen nicht antreten konnte. Zürich stellt eine solche
^ Aussicht und referiert. Absch. 216, 8 4. ß 15. 1724. Zürich wird von Glarus nochmals um

^ ^"'isation der in bedaucrungswürdigcmZustande sich befindenden Erben des einst nach Wyl erwählten Lands-
"ptincums Müller angesprochen. Zürich will das Ansuchen nicht abschlagen, die Sache aber bis auf ihre
""NgcstM bleiben lassen. Absch. 221, 8 31. ß 16. 1725. GlaruS wiederholt sein Ansuchen an Zürich;

s^"^"»sl sich beiderseits auf die frühem Erklärungen.Absch. 229, 8 3. ß 17. 1725. Glarus wiederholt
l ' ^»suchen. Absch. 234, 8 41. » 18. 172«. GlaruS wiederholt sein Ansuchen nochmals.Zürich erwidert,
hj Differenz ihre Berichtigung wohl finden werde, wenn andere mit dem Stande Glarus noch schwebende
hjx äu einem erwünschten Ende kommen würden. Absch. 219, 8 22. ß 19. 1727. GlaruS und Zürich
z ^726. Absch. 266, 8 16. ß 20. 1728. Ebenso. Absch. 284, 8 27. ß 21. 17;;«. Ebenso. Absch. 315,
T -' Ü 22. 1752. Ebenso. Absch. 313, 8 3. ß 23. 1752. Glarus wiederholt sein Ansuchen. Zürichs
z.^''dtschast, ohne Instruction, referiert. Absch. 335, 8 18. ß 24. 1755. Nochmals. Absch. 357, 8 23. »

Die zürcherische Gesandtschaft ist ohne Instruction. Absch. 377, 8 19. ß 26. 1755.

z ^'»als. Die zürcherische Gesandtschaft will der Wittwe Müller Anliegen zu Hause empfehlen.Absch. 395,^ 27. 175«. GlaruS wiederholt sein Ansuchen. Die zürcherischeGesandtschaft antwortet, daß ihre
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gn. Herren und Obcrn der Wittwe Müllers 150 Thaler verordnet haben, wofür die glarnerische GesandtjV

frcundeidgcnössisch dankt. Absch. 410, 8 16.

o. Residenz des Landshauptinanns.

Art. 28. 1723. In Folge des Abschieds von 1720 fragt Zürich bei Anlaß der Wahl eines Landshw^

mannes an, ob wegen dessen Besoldung etwas abzureden sei, und ob man den Hauptmann nach Wyl schicken

um daftlbst zu residieren, oder ob er zu Hause bleiben und nur, wenn der Abt oder die Orte es nöthig finden,

Abtes Lande gehen soll. Zürich aber ist der Ansicht, daß derselbe in den abt-sanctgallischcn Landen residieren u»d^
der Abt das jeweilige LandshauptmannshauS zu Wyl herstellen und mir Möbeln versehen lassen oder, wen»

Gewählte ohne Familie käme, ihm in der Pfalz zu Wyl eine Wohnung einräumen solle. Ucbrigcnö siabe cs ^

Abschiede von 1720 und den Tractatcn von 1490, 1597 und 1680 zu bleiben. Der Gesandte des Abts

ebenfalls, daß der Landshauptmann in des AbtcS Landen residiere und verspricht die Herstellung des Law

hauptmannöhauses; die Aufnahme in der Pfalz sagt er nicht zu. Wolle aber ein Ort seinen Hauptin"»^
Hause behalten, doch so, daß er ans des Abtes Verlangen jeweilcn erscheine, so werde demselben alles

dem HauptmannSbriefe und dessen Erläuterungen in allen Treuen zukommen. Das alles nehmen die Ges^

ack iuslruonclum auf nächste Zusammenkunft der Schirmortc. Absch. 207, 8 46. 29. 1730. Glarus

das Ansuchen, es möchte dem von ihm nach Wyl erwählten Landshauptmann Johann Peter Zopfi, des

von Glarns, gestattet werden, nicht zu Wyl zu residieren. Glarus wird ersucht, denselben dahin zu vcr»»'^

daß er in Wyl residiere; läßt sich derselbe nicht bewegen, so soll ihm, jedoch ohne Conscquenz, gestattet st^
Glarus zu bleiben, da der Abt dessen zufrieden sei. In Zukunft aber soll ein jeweiliger Landshaupbw

zu Wyl residieren. Absch. 312, 8 40.

3. Beschwerden der Stadt Wyl.

St.

Gallen. Es wird beschlossen, den von der Stadt Wyl eingegebenen Aufsaß dem Abt von St. Gallen

senden und zuzuwarten, bis Zürich des Geschäftes halber mehrere Anregung thue. Die Beschwerden bei ^

aus 7 Hauptpunctcn und 70 „sonderlichen". Absch. 348, 8 5. ß 31. 1733. Es wird zur Beilegung

Differenzen eine Confercnz der IV Schirmorte zu Rorschach abgehalten. Nachdem durch den

Wyl und den Landschreiber des Thurgaus dem in Rorschach anwesenden Fürsten die Ankunft der

der IV Schirmorte gemeldet und daö Bcwillkonunungscompliment des Fürsten höflichst verdankt worden ^

erklärt derselbe, daß er seinen Entschluß, persönlich in der Sitzung zu erscheinen, geändert habe, um der

ichlcunigung der Geschäfte nicht hinderlich zu sein. Es werden die Abgeordneten beider Theile vor die

beschieden. Die Deputierten des Abtes fragen, ob diejenigen von Wyl nicht nur vom kleinen und vom lss ^

Nalhc, sondern auch von der Burgerschaft bevollmächtigt seien. Aus die Antwort derer von Wyl, daß P » .

Art. 30. 1732. Auf der Conferenz zu Luccrn eröffnen die Gesandten Lucerns denjenigen von

die ihnen sowohl mündlich als schriftlich zugegangenen Beschwerden der Stadt Wyl gegen den Abt vo»

einen Befehl, aber keine Vollmacht besäßen, eine solche aber früher in den Orten vorgewiesen hätten, ftr»^.. .

es bisher nicht Gewohnheit gewesen sei, die Burgerschaft wegen dieser Dinge zu versammeln, wird bei ) ^
daß die Deputierten nach Wyl zurückkehren und Vollmacht nicht nur vom kleinen und vom großen Rathe,

auch von der Bürgerschaft einholen sollen. Vor ihrer Abreise verlangen sie aber noch, daß die

welche zwar Bürger von Wyl, aber mit bcsondern Eiden dem fürstlichen Stifte St. Gallen verbünde» ^

zur Burgerversammlung nicht zuzulassen seien, während die sanctgallischen Deputierten erklären, daß »»
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^Uger Uebung die Pfalzräthc dicscn Versammlungen beigewohnt hätten, aber vorher ihres Amtseidcs entlassen

"'"Wen wären. Endlich verstehen sie sich dazu, daß sie die Pfalzräthc, wenil sie ihres AmtScidcs entlassen werden,

"^bst ermahnen wollen, der Versammlung nicht beizuwohnen, ihnen aber in Beziehung auf ihre bürgerlichen

^chte Willen lassen. Auf dieses hin reisen die Deputierten der Stadt Wyl ab und bringen

wie Vollmacht zurück. Diese, so wie die der fürstlich-sanctgallischcn Deputierten wird verlesen. Da aber

^ csste als nicht conform den in den Schirmorten eingegebenen Crcditiven erfunden worden und in derselben

Ichvn gewisse Bedingungen enthalten und vorgeschrieben sind, wie man die Sachen behandeln solle, so wird

Deputierten angezeigt, daß sie eine unlimitierte und anständigere Vollmacht beizubringen haben und ihnen

^ unanständige Aufführung vorgehalten. — Die Deputierten kehren mit einem „Gewaltsschcinc" zurück,

welcher in gehöriger Form erfunden wird. Da aber die Instructionen der Gesandten nicht gleichlautend sind

""b die Landsgcmcindcn bevorstehen, welchen einige der Gesandten beiwohnen müssen, wird mit Zustimmung deö

Arsten von St. Gallen die Confcrenz unter Ratificationövorbehalt aus den 27. Mai vertagt; zugleich wird

W Deputierten von Wyl noch angezeigt, daß, insofern sie noch mehr Bcschwcrdcpunctc hätten, sie dieselben noch

^gebcn sollten. Sie geben deren noch eine Anzahl ein. Da ihnen aber die Gesandten vergönnen wollen,

später noch welche einzugeben, sprechen die Deputierten des AbtS nachdrücklich den Wunsch auö, es möchten

^ütcr keine mehr angenommen werden, worin die Gesandten ihnen willfahren.

Am 27. Mai 1733 wird, wie früher, dem Fürsten die Ankunft der Gesandten notificicrt. Nachdem die

stierten von Wyl gegen die Anwesenheit deö Landshauptmanns bei den Sitzungen und namentlich

dessen Entscheid bei innestchcnden Stimmen crcipiert, die Gesandten aber die Erception gegen die

"Wesenheit desselben und die von ihm gehaltene Umfrage in den Sitzungen für unstatthaft erklärt hatten, die

aber, ob er bei inncstehcnden Stimmen die Entscheidung geben soll, zu behandeln auf den eintretenden

verschoben worden war, wird das Klaglibcll mit den Belegen verlesen. Die Instructionen der Gesandten

auf „umicablc Composition". Die Deputierten von Wyl verstehen sich dazu und wollen die Sache

gütlichen Ausspruch und zwar zu beschlossener Hand" überlassen; die sanctgallischen hingegen haben die

. ^tructivn, bei dem zu bleiben, was in den Orten eröffnet worden, und was in ihrer Vollmacht enthalten sei.

solchen Umständeil wird auf gemachten Rechtssatz der Parteien von Punct zu Punct folgendes rechtliche

^leil gejM — Hanptbeschwerdc I. betreffend das vom Stift St. Gallen angesprochene absolute und un-
^bztc univlzrsalv im;x;riuiu ot torritmialo impviium über Wyl. In Beziehung darauf wird gesprochen:

last der DonationS- und anderer Instrumente, der von den Schirmortcn von Zeit zu Zeit errichteten Sprüche

^ Verträge soll ein jeweiliger Fürst und gemeines Capitel zu st. Gallen der rechte, wahre, natürliche, einige
w- und Landesherr über die Stadt Wyl und deren Einwohner sein und heißen, folglich auch bei aller

^"it, Herrlichkeit, obrigkeitlicher Gewalt, Disposition und Ansehen ohne einigen Eingriff oder Ansprache

^^^n; »sie hinwiederum auch die Stadt Wyl bei den Rechten, welche sie laut Sprüchen und Verträgen
. ' bei ihren Gerechtigkeiten, rechtmäßigen Ucbungen und guten Gewohnheiten ruhig und ungckränkt ge-

und darwidcr nicht beschwert werden soll. Spoomlia. 1. Dem Abte und Capitel sollen die landherr-

Marchungcn allein zudicncn und gehören; wird aber die Marckung der „Eschen" der Stadt Wyl

genommen, so sollen dann die von Wyl auch dazu berufen werden. 2 und Des freien Zugs halber

w"u es lediglich beim Inhalt der Verträge bewenden dergestalt, daß die von Wyl bei dem freien Zug

^ )"bt und geschirmt bleiben sollen, jedoch in der Meinung, daß diejenigen, so fällig sich befinden, die

"ssu»g heim sürstlichen Stifte auswirken, widrigenfalls das Stift bei dem nachjagenden Recht vcr-
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bleiben und von daher die gehörigen Attestate! nehmen solle, jedoch daß der Stadt nicht benommen st^

Gcburtö- und Wohlverhaltungöschcine zu crtheilen. Ä . Weil dem Fürsten und dein Gotteshaus St. Gal^'

alle LandeShcrrlichkcit und alle hohen Regalien zuständig sind, worunter das Mannschaftsrccht cbenst'^

begriffen ist, und die von Wyl vermöge der Documcnte, Verträge, des Schirmbricfs von 115t, des

mannsbriefs von 1179 und der 1199 gemachten Erläuterung in kriegerischen Zufallenheitcn in ihren cigc»^

Kosten dem Fürsten zuziehen müssen, so läßt man es des Mannschaftsrcchtcs halber lediglich dabei bcwcn^

so daß Fürst und Gotteshaus hierin bestens geschützt und geschirmt sein sollen. Da nun aber der Fürst ^

angeborener Clemcnz und auf der Gesandten Fürwort die landesherrliche Verfügung gcthan, daß denen

Wyl innerhalb vier Monaten 18,009 Gld. zu ihrer Erquickung sals Entschädigung für die im Kriege von

gehabten Kostens zu Händen gestellt werden sollen, so soll diese Summe durch den Statthalter zu Wyl

Zuziehung des Landshauptmanns nach Anweisung der gutgeheißenen Titel vcrthcilt und jedem, so viel cö bellst^

zugestellt werden und damit dieses Geschäft seine völlige Endschaft haben, 3. Der Jurisdiction über die

schaftshäuser halber soll cS bei dem zwischen dem fürstlichen Stift St. Gallen und denen von Wyl 1723 dck

wegen errichteten Vergleich sein Verbleiben haben, t». Die Zulassung oder Abweisung der Marktschreier, Gau^'

Bärentänzer u. s. w. soll von dem Statthaltcreiamt Wyl abhangen. — Hauptbcsch werde II-, darüber na»"'

daß das Stift St. Gallen ein jus pr-veminens oder universal« der Wcltlichkcit zu Wyl anspreche undbehattp

daß die zu Wyl alle ihre Rechte nicht durch Gewohnheiten, sondern allein durch Brief und Siegel zu benutz"

haben; daß der Fürst und das Capitel denen von Wyl wegen ihrer Rechte, Freiheiten und Gcrcchtijffs^

über den großen Vertrag von 1192 bei Würden und Ehren nicht verbunden seien, und daß die von Mst ^

auf keine andern Gewohnheiten, als die in selbigem Vertrag ausdrücklich enthalten seien, bezichen kön»t'^

daß ihre Rechte, Freiheiten und Gerechtigkeiten nichts anderes, als des Gotteshauses Gnaden, und ihre Gcw»^

hellen nichts anderes, als dessen Indult« und gütliche Zulassung seien, welche ihnen vom Gotteshaus Mt»'

mit oder ohne Ursache entzogen werden könnten. — Da diese Beschwerde mit der ersten Hauptbeschwcrde ^

wandt ist, so soll auch für diese ebendieselbe Erkanntniß Geltung haben. Specisliu. 1. 2. Der Fürst h^ '

Ober- und Landesherr die Befugniß, so oft er findet, daß von denen zu Wyl wider Sprüche und Vertt"^'

wider Regiments- und Polizciordnung gehandelt wird, nach Anweisung des Vertrags von 1959 Art. 29, ^

selben durch Regimentsreccß zu ermahnen, daß sie denselben nachkommen. !. Die jährliche RcgimentSbcsetzung ^ '

wie bisher, auf die Zeit des neuen Jahrs festgestellt. Wird aber in der Zwischenzeit eine Rathsstellc erlciW'

so soll dieselbe, um dem verderblichen Practicicren und andern Unordnungen vorzubeugen, gerade Tags d«r>

wieder besetzt und die Wahl gewohnter Maßen vorgenommen werden. Streitigkeiten wegen der Kirchs

stühle sollen denen von Wyl zu bcurtheilen ferner überlassen werden, jedoch mit Vorbehalt der Appc^'^
3. Die svllleutiw sinxulai-es in Rceurs- und Appcllationssachcn sollen in andern Fällen vor dem Richter

Regal ausmachen, sondern selbigem lediglich überlassen sein, nach den sich ereignenden Umständen

was Recht sein wird, zu sprechen. <». Der Formalitäten halber bei Errichtung der Testamente läßt

lediglich bei der Wegwcisung des Erbrechts bewenden; wollte aber jemand davon abweichen, so s»9 rr ^
Confirmation bei Jhro fürstlichen Gnaden holen oder bei demjenigen auszuwirken suchen, welchem sic

dazu geben werden. 7. Die Beschwerde, daß das Stift St. Gallen seine vermeintlichen Rechte durch

fürstliche Dccretc wider die von Wyl zu verfechten angefangen habe, findet seine Erledigung in dem ^

über Hauptbeychwerde I, Spoeiolia 2 und 3. 8. Der Recurö an die IV Schirmorte soll denen von

Vorfallcnheitcn nicht benommen sein, sondern es bleibt dcßwegen bei dem Schirmbrics, den Sprüchen und
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^gen. «» und 10. In Ansehung des Verfällens der Strafbaren in gesetzte und ungesctzte Bußen bleibt es

^ der 1KZ5 gemachten und durch den im Vertrag von 1650 enthaltenen Bestätigung; auch sollen die von

sich keine Begnadigung anmaßen. 11. 12. Die Beschwerde derer von Wyl, daß das Stift St. Gallen

^ Stadt Wyl Rathsprotocoll wegen eines von Schultheiß und Rath ausgestellten GcburtöattestatS annulliert

^be, uud daß es denjenigen, welche sich zur Aufrechtcrhaltung der Rechte der Stadt Wyl gebrauchen lassen,

^Strafe drohe, findet in dem Spruche Hauptbcschwcrdc I, Spcoislis 2 und 3 ihre Erledigung. —

Hauptbeschwcrde Hl. daß daS Stift St. Gallen die alleinige Obrigkeit zu Wyl in der Stadt zu sein und

alleinige Botmäßigkeit und obrigkeitliche Gewalt also zu haben vermeine, daß die von Wyl ihre Jurisdiction

Bictung- und Büßungsgcwalt bloS aus Gnaden von dem Gotteshaus St. Gallen haben, und daß deß-

Schultheiß und Räth alljährlich ihr Regiment nach allen Punctcn und Artikeln von selbigem Gottes-

!>aus entlehnen müssen — diese Beschwerde fällt unter den Spruch über die Hauptbeschwerde I. — Specialis 1.

^ Bot und Verbot zu errichten und zu verkünden seien, gicbt der Vertrag von 1650 Art. 4 vollständige An¬

fang. I. Der Rcccsse wegen, durch welche das Stift St. Gallen Schultheiß und Stadtrath wegen der

kPmcntsverwaltung zu korrigieren sich angeblich anmaße, bleibt eS bei dem Spruche über Hauptbcschwcrdell.

l'veialm j 2. ». In Betreff der Abänderung des für die Rathöwahlcn bestimmten Tages bleibt es bei dem

Bruche über Hauptbcschwcrdc H. Spoe. 3. Ä . Weil der Vorschlag zu der jährlichen Rcgimcntsbcsetzung,

bei außerordentlichen Vacanzcn vom Fürsten abhangt, so soll es dicßfalls beim Alten verbleiben nach Inhalt

^ Vertrags von 1492 und der Erläuterung von 1502. 3 uud 0. Die Bestrafung der Kirchcnfrcfcl ist

k"en von Wyl laut RegimcntSrcccß von 1728 Art. 10 vom Fürsten überlassen, und dabei soll es auch ver-

.^bcn, jedoch mit Vorbehalt des RccurscS und der Appellation an den Fürsten. Die daher fallenden Bußen

zur Kirchcnfabrik angewendet werden. 7. Weil die von Wyl in der Posscssion der Gewalt stehen, „die

^sirtägbrüche abzustrafen", so läßt man cö dabei bewenden, doch mit Vorbehalt der Appellation an den Fürsten

^ dessen Dispcnsationsrechtcs. 8. Wie es mit Abstrafung der Fehlbarcn gehalten »Verden soll, darüber ist

Hauptbcschwcrdc II. Spvc. 9 und 10 gesprochen. 0. Der Hofammann soll nach bisheriger Ucbung und der

Lohnten AusstandSordnung in Anvcrwandtschaftssachcn vom Rathe ausstehen, der Statthalter aber in solchem

einen Vicarius zu substituieren befugt sciu; im Ucbrigcn soll sich der Hofammann durchweg nach seinem
Falle

^de aufführen. 10. Die Hoheit, Herrlichkeit, obrigkeitliche Gewalt, Disposition und Judicatur über den

.^t eignet der Vertrag von 1650 Art. 20 dem Fürsten zu; dabei soll cö verbleiben; denen von Wyl aber

^e>» djx Vergleich von 1472 zugestandenen Nutzungen ohne Abbruch beibehalten werden. 11. Die Büßen¬

de sollen ungefährlich auf bestimmte Zeit nach alter Hebung gehalten und ohne Roth nicht aufgeschoben werden.

Dem Fürsten steht zu, in der Kirche zu Wyl für die Auöleute Particular-Mandate, Bot und Verbot zu

^"ndcn und anzulegen; der Stadtmandatc halber ist Hauptbcschwcrdc III, Spec. 1. Verfügung getroffen.

^Hauptbcschwcrdc IV. DaS Hochgericht, der Blutbann und das Malcfiz gehören dem Fürsten allein
dabei soll nach den Verträge»? verfahren »verde». Auch der Gefangcnnchmung, Bcurtheiluug und Hin-

Mung ^ AuSleutc halber bleibt es bei dem Vertrage von 1502 Art. 3. Spccislis. 1 und 2. Die Judi-

und Jurisdiction über des Scharfrichters Person und Haus soll lediglich dem Fürsten zugchvrcn. i! Wenn

^ ^aininatorcn in Criminalsachen Ertrabcmühungcn haben, sollen sie sich ihrer Belohnung halber beim jcwci-

Statthalter melden. A. Zu Bestellung eines Vogts des Reichs kann der Fürst mit freier Wahl nach dem

^H^leich von 1502 verfahren; jedoch hat man das Zutrauen, daß er die von Wyl mit Annchmung Fremder,

^)t geborene Eidgenossen sind, verschonen »verde. 3. In Ansehung der Gefangennchmung, Eraminicrung und
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Bcurtheilung der Criminalpersoncnin dcr Stadt Wyl „Eschen" soll cS lediglich beim Vertrag von 1502 Art. 3 pcd
bleiben. 1». 7. 8. Den Malefizrichtcrn soll nach dem alten Herkommen und zu gewohnter Zeit in das Malcfi; ^
boten werden; die Reichstage aber sind beförderlich zu halten und der ReichSvogt hat dabei nach den Verträgen
aufzuführen. K. Wegen Verfolgung verdächtiger Leute in dcr Stadt Wyl Gerichten soll cS bei dem Spruche üi'N
Hauptbeschwerde IV. Spee. 5 sein Bewenden haben, Itt Dem Rcichsvogt soll obliegen bei malcfizisä?^
Erecutioncn so viel als möglich zu verhüten, daß dcr AnstößerGüter beschädigt werden. II. DaS

gcricht soll, wenn es nöthig ist, repariert werden. — Hauptbcschwerdc V. Wie die das wylischc Stadtws^
ansehenden Mandata, Satz- und andere Ordnungen zu errichten seien, ist oben Hauptbeschwcrde III.
erledigt. Specialis I. und 2. DaS Recht, über die Vcrlassenschaft der zu Wyl sterbendenHintcrsäßcn eine ^
zugsordnung zu errichten, soll dem Fürsten allein zudiencn; dcr Abzug selber aber soll vermöge fürstlicher^
willigung dem Spital gehören, tl. In Betreff dcr Disposition über die Kirchcnstühlcbleibt es bei dem Sp^
über Hauptbeschwerde II. Spoc. 4. 4l. Wegen Acufnung dcS Markts und Abschaffung von Mißbraucht
können die von Wyl sich bei dem Statthalterciamt gebührendmelden. S und <i. Das Recht an Sonn- ^
Feiertagen zu dispensieren und das Recht, Handwerksordnungenzu machen, soll dem Fürsten allein zudicut
7. Dcr Fürst soll als Ober- und Landesherr befugt sein, wenn in der Kinderzucht,Polizciordnung und dV
Mangel oder Unordnung sich zeigt, die von Wyl landsvätcrlich zu ermahum. 8. Dem Hofammann
sowohl die ordentlichen, als außerordentlichenRathötage angezeigt werden, er aber dabei seines Aussteht
oder Wcgbleibens halber nach dem Inhalt des Vertrags von 1650 Art. 11 gehalten werden. II
Bewilligung dcr Comödicn, Fastnachtspicle, Marktschreierund Bärentänzer siehe Hauptbeschwcrde I- ^
6. 10. Die von denen von Wyl früher selbst verlangte Ordnung, nach welcher ein neuer RathSinau»

Ergänzung des Zeughauses 25 Gld. erlegen müsse, soll ferner ohne Weigerung beobachtet werden. H ^
vcrburgertcn Pfalzräthc sollen sich nach Sprüchen und Verträgen verhalten; sollten sie jedoch im Namen ^
Fürsten die Stadt Wyl crmahnen, so soll das ihnen nicht so ausgedeutet werden, als hätten sie sich n'idcr

Sradt brauchen lassen. — Hauptbeschwcrde VI., darin bestehend, daß dcr Fürst im fürstlichen Hofe zu ^
aus fremden und heimischen Leuten einen Rath errichte und demselben die dem Rathe der Stadt Wyl ZUiff
rigcn Rechte und Jurisdiction beilege, d. h. den wylischcn Stadtrath in einen fürstlichen Hosrath umwuu
Specialis 1. Dein Fürsten soll freistehen, wen und wie viele er will zu Pfalzräthen anzunehmen,jedoch daß
selben den Sprüchen nnd Verträgen gemäß sich aufführen. 2. Der Stadtmandatcn und anhangenden

gen halber läßt man es beim Vertrag von 1492 Art. 17 bewenden. II. Weil die Eidesformel, welche ^
dahin der Großweibcl gebrauchthat, allem Fürschung thut, was seine Pflichten sowohl gegen den Fürsten,
gegen die Stadt erfordern, so soll es genug sein, wenn er den Eid zu Händen des Fürsten auf bisher .
Weise ablegt. 4l. Die Bestellung dcr Gcmeindeamtsvcrwaltcr, Gcmeindclchenleutc,Zolldicncr, Nachtwu)

u. s. w. soll nach dcr bisherigen Ucbung geschehen.3. Die Beschwerde, daß die Testamente von fürstlichen ^
räthcn mit AusschlußdcS Stadtraths confirmicrtwerden sollen, ist durch Hauptbeschwcrde II- 8p<w- 6^
digt. Ii. Daß den Pfalzräthen anständige Kirchenörter angewiesenwerden, darüber sich zu vereinbaren übet ^
man beiden Theilen. 7. Die Honoranzen oder Präsenzen von den neuen RathSwahlcn sollen entweder ip
abgestellt oder allen Pfalzräthen verabfolgt werden. 8. Der Tavernen und dcr daraus fließenden
nung und deren Disposition halber bleibt es bei dem Vertrag von 1650 Art. 16. — i». Wie Bot und
Satzungen und Ordnungen zu errichten sind, darüber ist Hauptbeschwcrde III. Spoc. 1. gesprochen,
Gcmcindeamtsvcrwaltungen halber bleibt es bei dem Spruche über HauptbeschwerdeVI. Spoc. 4.
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den Inquisitionen der Auslcute zu brauchen ist, ist Hauptbeschwcrde IV. 8pvo. 5 gesagt. 12 Wenn der

^fanunann zugleich zu einem Reichövogt bestellt würde, soll die Klägerstclle im Blutgcricht an feiner i^tatt

b"rch einen Pfalzrath versehen werden. 1t I» Betreff der Vicarien des Hofammanns bleibt cS bei der

Huuptbcschwcrde III. 8pve. 9 gegebenen Bestimmung. I I Wenn die Pfalzräthe außerhalb des fürstlichen

H°Ü 's etwas verfehlen, so sollen sie wie andere Bürger dem Gcrichtszwangc der Stadt Wyl um die Vertrags-

"^ige Buße unterworfen sein. IS. Die Abschriften der in dem Hof Wyl gemeinsam geschehenden Verhand¬

ln sollen der Stadt Wyl nach dem eigenen Anerbieten von St. Gallen mitgethcilt werden, oder es soll der

ltschreiber beiwohnen dürfen. — Haupt beschwer de VII., darin bestehend, daß das Stift St. Gallen

du zu Wyl von den sogenannten sanctgallischcn GottcshauSlcutcn für nicht verschieden halte und der Ansicht

"IS seien sie gleichen Herkommens, Rechtens, in gleicher Untcrthänigkcit und Schuldigkeit gegen das Gottes-

l St. Gallen. Uebcr diese Verhältnisse spricht sich der Spruch über Hauptbeschwcrde I. vollständig auö.

lialig. 1. In Ansehung der das ganze Land berührenden Mandate und Ordnungen wird auf Hauptbc-

lrde Iii. Spee. 1 verwiesen. 2. In Beziehung auf eine gemeine Landcsrcgel für den Abzug fremder

lrgescsse„xn" Mittel soll es bei dem Spruche über Hauptbeschwcrde V. 8poo. 2 bleiben, tt. der MarktS-

""d Gewcrbssachcn halber bei dem über Hauptbcschwerdc V. Speo. 4. wegen der Handwcrköordnun-

bei dem über Hauptbeschwcrde V. Spoc. 6. — Später als obige Beschwerden wurden noch andere eingegeben,

le folgendermaßen erledigt werden. 5l'°o. 1. Auf die Beschwerde, vaß das Stift von St. Gallen denen

Wyl wegen der Thür die richterliche Hülfe versagt habe, wird geantwortet, daß das daher rühre, weil sie

dem »ach Hof deßwcgen erlassenen Schreiben die gewöhnliche Unterschrift abgeändert hätten. Sic werden

l angewiesen, künftig auf gewohnte Weise ihre Untcrthänigkcit zu bezeugen. 2. Auf die Beschwerde, daß

Stift denen von Wyl den mit der Stadt Rappcrschwyl errichteten Vertrag wegen dcS Abzugs aufheben

l wird geantwortet, daß, wenn sie mit andern eidgenössischen Städten und Orten des Abzugs halber Vcr-

°""""issc schließen wollen, dieß nicht anders als mit Vorwisscn und Einwilligung des fürstlichen Stifts St. Gal-

iu geschehen habe. t! und äl. Die von Wyl beschweren sich, daß das Stift St. Gallen die Vcrlassenschaft

. in der Stadt seßhaften Herrn Brunctz außerhalb der Stavt Gerichte habe verganten lassen; ferner fordern

!Ü Fürsten die Bezahlung der wegen Brunetz (des wider Protestatio« eingesetzten Rcichsvogts) gemachten

^ldcn. Darauf wird gesprochen, daß fortan die Vergantuug der Güternach dem Gantrecht und nach altem Brauch

genommen werden soll, unv daß es bei dem, was wegen der brunetzischcn Gant vorgegangen sei, sein

"""den haben soll. S^Auf die Beschwerde, daß das Stift wider alten Gebrauch die Hinterlassenschaft der

!" Zielen und Märchen der Stadt Wyl sitzenden Geistlichen beschließe und vcrtheilc, erfolgt der Spruch,

^ die Obsignation der Vcrlassenschaft der innerhalb der Stadt Zielen und Eschen sitzenden Geistlichen dem

allein zudienc, die Vcrtheilung derselben aber nach alter Uebung vorgenommen werden solle. — Ucber-

Wird den Deputierten der Stadt Wyl auferlegt, wegen der ungebührlichen Ausdrücke, welche in den cingcge-

Schriften und während de-S Rechtsstandcs vorgekommen seien, bei dem Fürsten im Namen der Stadt und dem

Müller insinuiert, noch für seine Person Abbitte zu thun, und ihnen für die Zukunft mehr Gehorsam anempfohlen,

geschehener Abbitte soll der Fürst eine völlige Amnestie ergehen lassen. In Beziehung auf die ergangenen

wird erkannt, daß die von Wyl, weil sie ihre Beschwerden nach Form Rechtens nicht hätten beweisen

und deßwcgen im Rechte unterlegen seien, dieselben zu bezahlen haben. Wenn aber die von Wyl

>.^Uerthämgkcit bei Jhro fürstlichen Gnaden „um eine gnädige Betrachtung" einkommcn und sie dazu des

der Gesandten der Schirmortc bedürfen, so wollen sie ihnen dasselbe mit kräftigem Nachdruck ange-
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deihm lassen. — Der Brief ist besiegelt mit der Gesandten „anerborencin Secret-Jnsicgcl". So gesch^

Samstag den 13. Juni 1733. — Die fürstlichen Deputierten suchen inständig um Auslieferung der vo»

Stadt Wyl in diesem Proccß verfaßten Schriften und Klaglibclle an. Die Gesandten aber finden die

fcrung nicht wohl thunlich, injungicren denen von Wyl, dieselben zu „subprimicren," um sich nicht neuerM'

der fürstlichen Ungnade auszusetzen. Ferner werden in Beziehung auf daö Quantum, welches die ^

Wyl wegen ihrer CommissariatSangclegenheit zu beziehen haben soll (s. Hauptbeschwerde I. 8pec. 4.), die

gelegten Titel gutgeheißen und ihr die Formel einer Quittanz für diese 18,660 Gld. vorgeschrieben.

Instrument über die gcsammte Verhandlung soll durch den Hofcanzlcr von der Sitzung abgeholt, die Sache

instrukixlum auf künftiges Syndikat in den Abschied genommen werden. — Nachdem nun beiden Thcilctt dkl

gangene Spruch eröffnet worden, statten die fürstlichen Deputierten den Gesandten den verbindlichsten

ab, nach einiger Bedenkzeit auch die von Wyl mit der Erklärung, daß sie, obwohl die Urthcilc, namentlich ^

das Commiffariat betreffende, ihnen sehr beschwerlich fallen, zu nntcrthänigem Danke dieselben annehmen n"'

mit beigefügter Bitte, ihnen daö versprochene Fürwort an den Fürsten wegen der Kosten angehcihen

lassen. Ihrerseits versprechen sie, alle untcrthänige Nespcctscrwcisung Jhro fürstlichen Gnaden und dem ^

Hause zu erzeigen. Absch. 352. ^
Art. 32. 1733. Da sich wegen Expedition des Instrumentes, welches durch die RorschacherconfcrenZ

schloffen worden, Schwierigkeiten erheben, so macht Luccrn den Anzug, daß in Zukunft bei dergleichen Consta"'

ein Schreiber solle gebraucht werden, der den Orlen mit Eiden verbunden sei. Zürich hofft, daß man '

Alten bleiben und, wie bisher, einen Sccrctarius von Zürich gebrauchen werde. Schwvz schließt sich

an, ist aber instruiert, Zürichs Gegengründc zu vernehmen. Glarus ist ohne Instruction. Absch. 353, §

Rupperschwyl und dessen Histe,
nebst dem Dorfe Hürden.

Napperschwyl und dessen Höfe.
sZmich und Bern: Art. 2, 4—10, 24.s , ^

Art. 1. 1712. Es wird verabredet, daß innerhalb vierzehn Tagen Napperschwyl in Weise und Form, u'N ^

Obrigkeiten selber sich verglichen, in Huldigung genommen werden solle. Absch. 3, 8 9. ß 2. 1712- 6'^
und Bern beschließen, den bcsondern Eid der Stadt Napperschwyl Glarus mitzuthciicn, um dessen

darüber zu vernehmen. Absch. 16, 8 13. jj 3. 1713. Die von Napperschwyl hatten bei der Huldigung ^

leithcr gegen die Schirmorte den Titel „gnädige Herren" weggelassen. Es wird daher beschlossen, dieselbe

ihre schuldigen Pflichten zu erinnern. Glarus wird ersticht, ein Memorial, aus welchem die Schirmorte 3 ^
niß der Freiheiten und „brieflichen Gcwahrsamen" Rappcrschwyls schöpfen können, abzufassen.

8 16. 3. 1713. Bern beschwert sich, daß die von Napperschwyl den Titel „gnädig" weggelassen

und jetzt noch weglassen. Man kommt übereil^ vorerst das von GlaruS versprochene Memorial zu g

Absch. 18, 8 26. jj 5. 1711. Zürich hatte den Schirmbrief der Stadt Napperschwyl Bern zur ^^-..gst

übergebeni dort lag er noch unbesiegclt. Zürich wünscht sofortige Ucbergabe desselben. Berns

gibt als Grund der Verzögerung an, daß die von Napperschwyl „die löblichen Schirmorte gnädig, über
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(s. v. a. Schmiß) ein Schlag mit der Ruthe, ff 863. Daten sind Kiefern (pi»»s silvvstres). ff 348. Wedeln f. v. a. ^

wellen, ff 4647. Commu naillezehnten war der Zehnten von Allmendland.

Abschnitt: Grafschaft Uznach und Gaster. (Seite 4266—1282.)

Art. 28s. Abrichtnng ist das Rechtsprechen des Landvogts über Polizeivergehen, zu welchen derselbe seitweise hie- und

in seiner Vogtei reisen mußte. Die FaßnachtSabrichtnngen in den untern freien Aemtern (S. 4641, Art. 55) sind

die zur Faßnachtszcit vorgenommenen Beurtheilungen solcher Vergehen, ff 42. Das Kett ist der eingeschlossene Raum, in >»elö

die Wasserrader der Mühle sich befinden, ff 79. 82. Mahlhauscn (Mallhanscn), der einzelne Gang, die einzelne Mnh^

den beiden Steinen nebst deben Zubeh'orde. ff 92. Tagmannssachcn (gew. Tagmenösachen) sind die Angelegenheiten, welche „

Tagmen (oder Tagwen) d. i. Kirchengemeinden betreffen, ff 464. Letze ist s. v. a. Abschicdsgeschenk. ff 469. Das WafV'

Fachen vermachen s. v. a. durch eine zum Behuse des Fischfangs ans Aesten gebildete Wand den Zndrang des Wassers he»""

Abschnitt: Stift St. Gallen. (Seite 1296—4366.) e

Seite 4361, Li». 24. Ein Ausspruch zu beschlossener Hand ist ein Ausspruch, bei dem man sich nicht »och ^

Hand zu Abänderungen vorbehält, ff S. 4361. Kpec.1. Die Eschen (der Stadt Wyl). Der Esch, auch die Esche bezeichu^ ^
zu gleicher Zeit bebauten zusammenhängenden Aeckcr eines Dorfes, einer Stadt, dann auch daö den Bann eines Ortes bu

Landf in diesem Sinne ist es synonym mit den Zielen (der Stadt Wyl. S. 1365, Lin. 16 v. n.).

Abschnitt: Rappcrschwyl und dessen Höfe. (Seite 4366—4326.)

Seite 4314. Art. 5. Abschweinen: Siehe zu S. 1493, Art. 259. f > 4315. Nummer 2. Stumpen: Siehe zu S. 1156,

ff Seite 1316, Art. 12. Meyenbraut bezeichnet ein mit einem Mcycn (Blumenstrauß) versehenes Backwerk.

(Ilelvelisv Ltniclivioxi-aplün etc. S. 77) erzählt: „Im Jahr 1599 den 47. May ward auf dem Hos (zu Zürich) den Boge»!^^
„ein Meyeten oder Ankenbrant (Ankenwecken) geben, darin» gestekt ein blühender Traube, reifse Erdbeere, ein reifscs Rogist^

„Gerstenährc und eine Haber-Thünnen."
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2. Thomas Angelicus Schenkli aus Wyl (St. Gallen), erwählt den 13. September 1714, gestorben den

3. Niclaus II. Jmfeld aus Sarnen, erwählt den 7. September 1734, gestorben den 1. August 1773.

Acbte von Engclberg.

1. Joachim Albini aus Vosco im Mainthal (Tcssin), erwählt den 23. November 1694, gestorben den 11

2. Maurus I. Ninderlin aus Aegcri, erwählt deir 19. Juli 1724, gestorben den 19. Deccmber 1730.

3. Emanuel Crivelli aus Altorf, erwählt den 16. Januar 1731, gestorben den 4. September 1749.

Fürst-Bischöfe zu Konstanz.

1. Johann Franz Schenk, Freiherr von Stauffcnbcrg, erwählt den 21. Juli 1704, gestorben den 12. Juni 1740.

2. Damian Hugo, Graf von Schönborn-Buchheim, erwählt den 12. Juni 1740, gestorben den 19. August 1743.

3. Casimir Anton, Freiherr von Sickingen, erwählt den 4. November 1743, gestorben den 29. August 1750.

Fürst-Bischöfe zu Basel.

1. Johann Könrad II. Baron von Reinach-Hirtzbach, erwählt den 11. Juli 1705, gestorben den 19. März 1737.

2. Jakob Sigismund von Reinach-Sleinbrunn, erwählt den 10. Juli 1737, gestorben den 16. Deccniber 1743.

27. August 1734.

. Juli 1724.



ä,nn«i 1712 von denen Lobl. Kodierenden Ohrtcn zu Araw errichteten vnd durch den Truck außgcgebnen Landt^

fridcn beständig bestehen, vnd Ihr Fürstl, Gn. sich deine oal>st,rmircn sollen, alßo daß demselben, in allen deitt»

Jhro zugestcltcn außgcworffencn punctcn vnd siticklen, wie Sic dermahlen eingcsührt sind, jctz vnd in das künfft'g

ohne cinichc außnahm, gcflißnist nach gelebt werden solle,

78.

Dergleichen solle auch denenselben vntcr keinerlep vorwand an die vergangne kriegskösten etwas gefordert

noch^ zugerechnet tverden, sonsten aber jeglichem rechtmäßigen Oollstori sein habendes Recht unbenommen ß'Ust

Ihnen auch vmb alles das waS von ansang des vergangnen kriegS vnd bis aufs den heutigen tag psssirt,

worinnen Sic sich immer übersehen, oder versähst haben möchten, eine volkomne ^mnistis gedcyen, vnd keiw't

deßwegen im geringsten angefochten, oder Ihme etwas zu vnglimpf angezogen werden,

79.

WaS dancthin die außerthalb den obgemcltcn geeichten gelegene Acmptcr, alß Statt vnd Ampt Wpl,

Rorschacher- Hosmeister- vnd Gvßawer Ampt belanget solle denenselben glcichfahlS vntcr kcincrlcy vorwa>^

einige kriegskösten abgefordert, sie auch einer gleichmäßigen volkommencn ^mnistis genießen, sonsten aber

chem rechtmäßigen Lrellitaren sein habendes recht vnbenommcn sein.

80.

WaS auch die Herren Inwullonten zll Wyl vnd St, Gallen, oder die Gricht, für Nrthlcn in währe"^

Zeit außgefclt, und sonsten streitiges gut- ald rechtlich behandlet, solches in beständigen kräfftcn verbleiben, weill"

man dafür haltet, daß dardurch Ihr Fürstl, Gn. rcchtsammcn und ligendc gütcr nit angegriffen worden, ^

waS zu erbawung der evangelischen Kirchen zu-SchvnholtzcrS Wylen vnd zugchördtcn, für Erdtrich, von eiw'"'

Dcroselben Lähen gegen erstattetem preis lcdig bezogen worden, solle ohne des Erbzinßcö schwächung, welche

auff den übrigen gitteren zu suchen ist, sein verbleiben haben.

31!

Nach deine dan disere FridenShandlung zur 10, listest in» gelanget sein wird (worzu jcdcrem thcil längl^^

Zwcy Monat zeit gclaßen wird) werden beide Lobl. Ständ Ihr Fürstl. Gn, widerumb abwetten, die in

genommene alte Landschaft, samt denen Grichten in dem Thurgctv vnd Rheinthal, mit allen darzu dienen^

Herrlichkeiten, Rechten vnd gercchtikcitcn, auch denen in- vnd äußert landS gelegenen cinkünssten, Zinßcn,

de», Renten, Gülten vnd anderen Rcchtsammcnen, wie Sic solche in bcsiß genommen, vnd vermählen bcsch^'

vorbehalten das, worüber in gägenwärtigem Trsolst änderst ist lli«po„irt worden.

82.

ES sollen auch die Landlcüt im Toggenburg, Ihr Fürstl. Gn. vnd dcro Gottöhauß, wan das, waS

selben halber in vorhärgchendem 'lwsolat verkommen worden, so weit erfült sein wird, daß die toggenburgn

Landlcüt Ihren Landraht, Samt Ihrem antheil der ^ppollslioiiS-Richtcren vor der htildigung ernamset habc>d

vnd bep dem huldigungS-^ot, welchen Ihr Fürstl. Git. längst vicrzehen tag nach der Kslistoslim, vornc»»>u>'

mögen, diser '1'isctsl, samt dcßen Kstiliossta», vor offner Lands-gmeind abgelesen, vnd darauff hin die h>

digung geschehen, auch Ihr Fürstl. Gn. innert den nächst folgenden Drey tagen die clvnuminstioi, JlM

ampteten, Land- vnd sppollstians-Richtercn eröffnet haben werden, zu vertragmäßigcr vnd rühiger bcsitzung

Graffschafft Toggenburg kommen laßen; Deßen volziehung beide Lobl. Stände sich angelegen sein laßen wcrdu'-
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zwischen Bern und Solothurn. 102.
zwischen Bern, Freiburg und Solothum.
182. 185.

in der Eidgenossenschaft,freier. 182 (2).
188. 364. 454. 676.

mit Deutschland. 204 . 210. 213. 214.
215. 231. 233. 459. 460. 500. 501.

Genfs mit Deutschland. 465.
Kornhandel. 601.
Handel zwischen Lucern und Obwaldcn,
gesperrter. 666.

Handel:
Handel im Toggenburg. 1387. (s. auch
Sanitätswesen.)

Handelsleute, eidgenössische in Frankreich
s. Kauflcutc.

Haudclspolizei s. unter Polizeiliches.
Handwerke. 757. 786.787. 997.998.999.

1167. 1257. 1258. 1259.
zu Jona. 1315.

Handwerker, eidgenössische in Frankreich.
634. 654. 667.

Handwerksordnung. 757 . 848. 849 . 997.
998. 999.1257 (2). 1258. 1259.1304.
1305.

Handwerksbursche. 442.
Handwerksstreitigkeiten. 786.
Hansrczenen. 1336.
Harte und Linde. 432.
Hanö- Kirchen- und Reichskleinod. 620.
Hausieren s. unter Polizeisachen.
Hausmeister zu EgliSa». 401.
Hansrath in den Schlössern der Land-

Vögte. 884. 969. 1028. 1104. 1187.
1199.

Hebammen. 820. 1112.
Hegauischer Adel. 754. 755.
Heidelberger-Katechismus. 169.
Heiden. 71. 1159. 1162. (s. auch Bcttcl-

gesindcl, Zigeuner.)
Heimatrccht Unehlicher, 545.
Hcimsteur. 1078. 1088. 1336.
Ueinevoii üiotionsrium zurülieuin. 660.
Heirathsgnter. 752.
HeimischerVergleich. 820.
Herbstgcrichtcs. unter Justizsachen.
Herrschastöhäuser zu Wyl, Jurisdiction

über dieselben. 1302.

Hintersäßensachen. 348. 513. 514. 537.
697. 747. 847. 951.993.994.1279.
1304. 1311. 1314(-). 1387.

Hochgericht. 928. 956.1050. 1200.1201.
1203. 1303.

Hochwachten. 37. 454. 456 . 457. 459.
474. 676.

Hochwälder. 962. 963. 975. 976. 977.
1021. 1022. 1023. 1051 (»). 1212.
(s. auch Fronwälder.)

Hochzeiten.1218.
HöSlibrief. 935. 936.

2



Hofammann im Th Urthal. 21V. 211. 235.
211. 254. 266. 318.

zu St. Johann. 277. 515.
zu Wyl. 1285. 1303. 1304. 1305(2).

Hofgericht zu Jona f. unter Justizsachen.
Hofjünger. 767.
Hoflcute zu Rappcrschwyl. 1310.
Hofrodcl zu Jona. 1313. 1314. 1315.
Hofschrciber,zu St. Margaretha. 833.
" zu Wyl. 1285.
HofSthalleutc. 886.
Hofwcibcl zu Wut. >285.
zu Jona. 1314.

Holzausfuhr s. unter Polizeisachen-Aus-
fuhr.

Holzfällen. 317. 1212. 1213.
Holzstoffen.1133.
Holzfrevel. 854 . 882. 833. 1176. 1193.

1194.
Holzhau s. Holzfällen.
Holzprcise zu Napperschwyl. 1315.
Holzschisfleute.642. 662.
Holzschrotcr. 244. 259. 231.
Hvlzvögtc zu Napperschwyl. 1315.
Homologatiou f. unter Justizsachcn.
Honoranzen an die CollatoreU.715.
für das Placet. 1100.
für Rathswahlen zu Wyl. 1304.

Hühnergeld. 1009.
Hülfe bei fremden Fürsten. 6. 13. 23.

29 . 41. 49. 50. 81. 95. 103. 124.
339.

Hufschmiede. 757.
Huldigung. 15. 22. 71. 76. 153. 178.

333. 620. 637. 638. 739. 740.
741. 836. 844. Z03. 904. 905.
950. 971. 990-992. 1043. 1044.
1055.1056.114^. 1220.1234.1287.
1297. 1306. 1307. 1308(2). 1309(4)
1318(2). izi9(Z). 1W0(2). 1327.
1334. 1392.

Huldigungsgeld. 1041.
Huldigungsmahlzcit. 903.
Hundert Schweizer. 657.
Hurerei f. unter Polizcisachen-Unzucht.
Huttsnus elsrvstus. 1036. >

Hypothekarwesen s. unter Justizsachen.

Materienrcgistcr.

I.

Jmmi von den Glarnerfrüchten. III.
127. 170. 211. 223.237. 238. 244.
249. 254. 257. 258. 262. 270. 274.
289. 309. 310. 312. 329. 345. 347.
369. 333. 384. 400. 401.

zu Rappcrschwyl. 1314. 1331.
Immunität der Kirchen und des geweih¬

ten Bodens s. unter Justizsachcn.
Jmposto auf Früchte aus dem Reiche. 61.

86. 131. (s. auch Fruchtzufuhr).
Jnappellabilität s. unter Justizsachcn.
Inspektoren der obrigkeitlichenGebäude.

1131. 1133. 1134.
Installierung des Landvogts von Men-

dris. 1106.
Instanzen s. unter Justizsachen.
Jnstructionsbuch.1170.1196.1243.1254.

1256. (s. auch Archiv, Schlostbnch.)
Intendanten. 14. 1233. 1284 (H. 1286.

.1392.
Interstitiell im Bisthum Constanz. 636.

658. 670.
Invaliden, schweizerische,in französischen

Diensten. 251. 252. 264.
Investitur der Lehenträger. 1093. 1094.

Jod.

Jagd (Jagdbarkeit, Jagdrecht, Jagdver¬
geben). 379. 772. 810. 894. 908.
926. 1000. 1001. 1005.1055. 1178.
1197.1203.1210.1211.1221. 1225.
1228. 1235. 1240. 1241. 1387.

Jahresraub s. unter Zehntcnsachen.
Jahrgerichte im Toggenbnrg s. unter Ju¬

stizsachen.
Jahrmarkt s. Markt.
Jesuiten zu Lucern. 967.
zu domo. 1110.

Johanniterhäuser s. Leuggern, Tobel.
Inden. 1024. 1025.
Judieatnrconflictc. 86.87. 358. 378. 418.

467 . 575. 759 — 779. 849 - 8!>1.
909- 912. 953-955, 999-1005.
1048.1049.1066.1067.1090.1093.
1113-1119.1142.1148.1149.1183.
1184. 1204. 1205(-). 1235. 1238.
1239. 1242. 1243(-). 1246. 1271.

Judicatnrconflicte:
1272.1275.1276.1279.1238. 1291-
1293. 1294. 1305.

Jurisdiction über die Geistlichens. unter
Justizsachcn.

.In« inlvocatinv. 937.
4us sZ-ßwati-meli s. unter JnftizsachrU"

Begnadigungsrecht.

1u8 apvrturae. 937.
1»8 ormarui». 1001.
4u« belli et psei». 938. 939.
1u8 eirca mineralia. 937.
1ii8 vollevtancli. 1005
lus lli6ee8anum. 1003.
4u8 vpmvopgle Zürichs im Thurgau »»d

Nheinthal. 702. 704.

4u8 praevoxnitio»i8 s. unter Justiz!»'
chcn-Präcognition.

4u8 8pvlii. 768.
Justizsachcn.
Ablichtungen. 1041.1270.1336.1^'
Abzahlung von Schuldbriesen, Gülte»,
Capitalien. 309. 781. 811. 9^-
1069. 1070. 1261.

Allgemeines. 54.
Anwesenheit Fremder bei den Gericht
in den Abt-sanctgallischen Land"''
1288.

Appellation. 211. 313. 333. 375. 5lü-
696. 760. 761. 767. 770. 773.
787. 851. 852. 860. 903. 9101^'
915. 937. 938. 955. 970 (?)
1004.1006.1069.1092. 1093-
1158.1191.1243.1262. 1269.12^'
1275. 1278.1280.1284 1289.1^''
1i!86. 1387.

Appellationskammcr, welsche, zu Ber»-
1205.

Arrcstanlcguug. 55. 120. 364. 5^-
1006. 1007. 1142. 1289.

Assiguationen. 1107.
Anfsall. 174. 786. 915 . 994.
1334.

Auökäufe bei Erbtheilungen. 787.
Ansschmeizcn. 1244. 1265. 1337.
Vando. 1079. 1080.
Begnadigungsrkcht (ju8 gs-nriilüuuiil'
786. 916. 1069. 1079. 1080. 12^'
1384. ^



Matcricnregister.

Kirchhos zu Dießcnhosen. 809.

»u Oberkirch. 804. 805.

K'rchenimmunität s. Immunität.

Küchenstiihle. 827. >302. >304.

K'rschwasscr. 548. 574.

Kohlenbrennen. 1193.

K°Ps. 1337.

Kosten bei Erwählnng der Beamten für

die gemeinen Herrschaften. 895.

Krämer, srcurde. 847.

Keankeuverpflcaung. 994-998.
Krebs (Viehscüche). 333.

Kreisconvent, schwäbischer. 22. 23. 26.

Kriegsaulagen in St. Gallen. 519. 533.
538. 555.

Kr >egSrä,he in Basel s. Repräsentanten.

Kriegsrcchmmgen. 28. 53. 70. 73. 89.

V8. 11». 115. 119 (2). ist). 126.
136. 153. 161. 169. 194. 210. 224.

240. 253.

Kriegsdienste, srcmdc (Capitnlation, Wer¬

bung). 29. 35. 44. 47 . 91. 103.

W4. 128. 129 . 251. 252. 264 . 287.

289. 309. 379. 465. 476. 501. 502.

505. 511. 512. 521. 523(2). 524 (2).

526. 541(2). 556. 557. 581. 601.
658. 668. 699 . 700. 797. 872. 925.

065. 980. 1016. 1053. 1072-1076.

1099. 1161. 1163. 1164. 1267 (2).

1279. 1317. 1318 (2). ,Z19. 1395.
Eidgenössische Truppen, in französischen

Diensten. 25. 35. 44. 49. 74. 75.

20. 81. 129. 190. 203. 219. 404.

405.406.407. 414. 501. 511. 523 (2).

058. 598. 601. 657. 965. 13651k.
u> kaiserlichen Diensten. 107. 115.

480. 503. 524 (2). 539. 542. 547.
550. 558. 559.

in neapolitanischen Diensten. 653 (2).

666. 1099.

in dstreichischen Diensten. 34. 460.

461. 462. 463(2). 474. 480.

in picmontesischen (sardinischen,

savoyischen) Diensten. 501. 523.
559. 872. 1099.

i» Preußischen Diensten. 128. 129.
965. 1016. 1053.

in spanischen Diensten. 81. 90. 320.
445. 466. 501. 512. 523. 613.

Band 7, Abth. I.

Kriegsdienste, sremde.
619. 658. 666. 670. 699. 797.

930. 1016. 1073. 1099.

in venetianischen Diensten. 103.104.

Regiment Amrhyn. 31.

Aregger. 1073.

Bchler. 658.

Brändli. 511. 526.

Biirckki. 501.

von Erlach. 34.

- Grenter. 90.

Hackbrett. 512.

Jauch. 512. 658.
Keller. 1099.

May. 81.

Niderist. 445 . 670.

Psyfscr. 74. 81. 129. 131. 146.
Schneid. 503., 539. 550.

Schulcnburg (Schollcnburg?) 601.
980. 1053.

Tschudi. 501. 511.

Wirz. 658.

Kriegssachen.

Allgemeines. 64.
Commis. 16.

Defensionale. 25. 26. 3i.

Garnison in den Abt -sanctgallischen

Landen. 27. 68. 71. 1283.

in Baden. 54. 58.

in Brcmgarten. 9. 15. 16. 19. 27.

65. 68. 69. 71. 99. III. 119.

136. 1233.

in Constanz. 743. 744 . 745.

in Kaiserstuhl. 9.

in Mellingen. 9.

im Schloß Oberberg. 77.

in Napperschwyl. 9. 119.

in Rorschach. 9. 65. 69. 76. 85.

136. 153. 1290.

in Wyl. 9. 65. 69. 76. 136. (s.

auch Occupation, militärische.)

Geschütze zu Bellen;. 1076-1078.

zu Elgg. 20.

zu Fischingen. 799.

zu Jrnis. 1076—1078. >

zu Kaiserstuhl. 20.

zu Lauis. 1977. ^

zu Luggarus. 1077.
im Schloß SarganS. 925.

Gewehre, Musketen. 9 . 825.

Kricgssache».

KricgSerercitium, eidgenossisches. 1279.

Landsturm. 681.

Lichtergeld. 1290.
Munition. 9. 1279.

Osficicre. 15. 797.

Schützenkönig. 1184. 1185. 1337.

Schützenwesen. 517 . 797. 872. 925.
964. 965. 1017. 1184. 1185. 1139.

1246. 1293. 1312.1316.1320.1337.

Massen, im Toggenburgerkrieg abge¬
nommen. 54. 77.

Kiiferhandwcrk. 1257. 1253. 1259.

Kiissenbergerwein. 1012.

Kundschaften s. unter Justizsachen.

Kupferschmiede. 997 . 998.

L.

Lachsfang bei Kleinhiiningen. 552. 553.
581. 582.

Läulcr. 1043.

Läutergarbe zu Rüdcnwyl. 774.

Lagel. 1336.

Laid s. Leidtag.

Landammann. 694 (4). 695(2). 707. 71g.
720. 721. 729. 746. 844.

Landcsseckel im Toggenburg. 177. 173.
1388.

Landessiegel im Toggenburg. 9. 514.

Landesvermessung. 745. 951.

Landgericht,s. unter Justizsachen.

Landgerichtödiencr s. unter Justizsachen.

Landgut im Abt-sanctgallischen. 1283.
Landkarten. 745 . 938. 951. 1322.

Landmandat s. unter Polizeisachen.

Landrath im Toggenburg. 19. 135. 175.
512. 513. 514. 519. 1332. 1333.

1392.

Landrecht im Toggenburg. 348. 514. 516.

Landrichter s. unter Justizsache».

Landsatzung. 759.

Landssriedcn, Einführung desselben und

landssriedliche Geschäfte. .1. 5. 19.
25. 26. 29. 36. 42. 50. 693. 697.

698. 701. 704. 705. 706. 703. 709.

710 . 711. 732. 734. 746 . 748. 761.

762. 764. 765. 778. 301. 802. 808.

809. 811. 812 . 813. 819. 821. 822.

824. 825. 829. 832. 834 . 854. 872.

373. 881. 882. 838. 903. 1000.
3
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Materieuregistcr.

Landsfriede»:

1029(2). >032. 1389. 1391. 1392.

(s. auch untcr Friedensschlüsse.)

Landsgemeinde im Toggenburg. 475.
505. 513. 518.

Laudshauptmann. 729. 735. 899. 902.
903. 1085. 1139. 1140. 1298-1300.

1334.

Laudschreibcr, Landschreibcrci. 091(4).

095(2). 7s,7. 719(2).720. 72,. 72».
733. 734 . 840. 843. 844 . 884.

901. 902. 947 . 949. 969. 970. 984.

989. 1039. 1011(2). ^42. 1043.

1084. 1092. 1107. 1108. 1159.

1275. 1276. 1387.

Landschreibers Frau zu Belle»;. 1167.

Landstäudc im Bisthum Basel. 491 II.
51017.

Landsturm s. unter Kriegssachen.

Landvögte und deren Kompetenz. 717.
728. 729 . 732 . 733. 839. 810. 899.

902 . 903. 911. 947.969. 970. 971.

984. 986. 987. 988. 1005. 1039.

1041(2). 1050. 1058. 1059. 1082—

1084. 1090.1105.1106.1114.1115.

1131. 1132. 1135.1136. 1137. 1155.

1175. 1176. 1179(2). 1192. 1198.

1254 (2). 1259. 1268. 1271. 1274.

1275. 1278.1281.1284.1286.1387.

Landvogteiamt. 737 . 787. 1334.

Landvogteien, Thcilung derselben. 30. 51.

Reihenfolge in Besetzung derselben.
717. 718.

LaudvogtSammäuner. 860. 861. 1334.

Landvogts Frau. 1216.

Landwährung. 781.

Landweibel. 419. 737. 789. 1132. 1275.
1276. 1387.

Langwajcrzoll s. Zölle.

Lauisermarkt s. Markt.

Lazarusritter. 627.

Lcdcrvcrkauf im Bernerischen. 364 . 610.
611.

Legale (pis Ivx-tt»). 277. 873. 876. 1279.

Legitimation de« französischen Ambassa-

dorS.123. 323.325 (2). 329.579. 580.

Legitimation unehelicher Kinder. 1175.

Lehengericht (cour feudale) s. unter

Justizsachc».

Lchcnsachcu. 142. >44. 180(2). 187. 229.

343. 393. 792. 793. 832 862-865.

901. 908.917—919. 960. 961. 1052.

1053.1093.1091. 1176. 1181. 1197.

1200.1202.1203. 1206.1210.1212.

1218. 1223. 1225. 1232. 1290.

1291. 1388.

Leibeigenschaft. 176. 343. 739. 792. 852.
853. 912. 916.

Lcidtag zn Biel. 169. 204 . 212. 1329
1330.

Leibungen s. untcr Jusiizsachcn.

Leihen von Geld an Minderjährige s.

unter Polizeisachen.

I.cUm-c knrensi. 1096. 1097(1). 1098(2).

I.elti-es patente« von 1658. 289. 324.

Letze. 1338.

Lctzimal. 733.

Leutpricstcr zu Rapperschwyl. 1311.1312.
1318.

Lcricon, allgemein historisches. 265. 658.

Liberation bei freiwilligem Mord s. unter

Justizsachc».

Lichtergcld s. untcr Kriegssachen,
luenlvnants ksillivals. 1247.

Ineiitoimnl de justice s. unter Justiz¬
sachen.

Linthschifjfahrt s. unter Schissfahrt.

Liquidation s. unter Jusiizsachcn.

Linthdicken. 244.

Lob. 1168. 1170. 1191(-'). 1194. 1196.

1200. 1207. 1211.1215(2). 1216(2).
1217. 1223. 1224 1225.1232.1237.

1239. 1241. 1337.

Lohrindestampfe. 1259. 1261.

M.
Mahlhanfen (Mallbansen). 1338.

Mahlzeit bei der Huldigung. 903.

zu Bironico und Magadino 1060.1085.

bei der Regimentsbesetzung zu Wyl.
1284. 1285.

Majolica. 1127.

Majorie. 1337.

Malstatt der Tagsatzung s. Tagsatzung.

Maiengericht s. unter Justizsachc».
Majorität der Stimmen. 1065. 1097.

Malesizsachen s. unter Jusiizsachcn.

Malteserorden. 290. 322. 386 . 524. (s.

auch Johanuiterhäuscr.)

Mandate. 761.

MannrechtSbrief. 514.

Manuschaftsrecht. 175. 176. 475. 47k-

506. 512. 519. 537. 590. 591. 93?-
1302. 1323. 1387.

Manufactur- und Eommercienordnuujb

bcrncrischc. 182.

Mappen s. Landkarten.

Marchcnsachen.

Mittelmarchen von der gespalten^

Kulm bis au den Schhngrat. 10k-

Märchen zwischen Bclleuz und

bei Montiecllo. 171. 232. 243- 524-

1145.1146. 1147.1148.1 149 .4450-

1157. 1158. 1159. 1160(2). 1464-
1162.

zwischen iiri und Schwyz. 307- 350-

zwischen SedeilleS und Chatonna?"
316.

zwischen Villard. Bramard und
mont. 316.

zwischen Denczy und Vnisscnö. 34"

zwischen Prevondavaur und Cond'""

mont-lc-pctit. 317.

zwischen Prevondavaur und Villah
le-Eomtc. 317.

zwischen Surpierre und Milden. 34"

zwischen der Herrschaft Middes
dem Territorium von Trey. 34"

de« Amtes Wislisburg. 317.

zwischen Engelberg, Nidwalden ^
Bern. 372. 1320-1322.

zwischen Payernc und Freiburg. 34"

zwischen Wislisburg und Montena^-
520.

zwischen Nomont und Milden. 540-
in der NickiSau. 551. 571. 572-

auf dem Losselhof. 577.

des Mas-de-Nosiure. 607.

von Zlarau. 577. 611. 612.

in der Heltschen-Rüthi. 612.

an BoiS de Morahc. 614.

zwischen Greyerz u»dRougci»ont.64
von Krina«. 661.

bei Kefikou und Mammern. 744-

gegen die GcrichtShcrrlichkeil

wyl, die hohen arbonischcn Gc>^'

des Fürsten von Meersburg ^

die hohen Gerichte des Abts
St. Gallen. 741.

ve»



Matericnregister.

^iwchensachcn >

Zwischen den Gerichten der Stadt

St. Gallen siegen das Malest;

St. Gallen zu Bürgten. 742.

«in Tntwylcrbcrg. 743.

gegen die Grafschaft Kyburg. 743.

der hohen Gerichte gegen Stammheim

und Nußbäumen. 743.

bei Salenstciu. 744.

uu Katzenstcig. 764.

bei Wartcnsee und Wartcgg. 644.84b.

Zwischen dem alten Rhein und den

übrigen rheinthalischcn Grenzen bei
Staad. 845.

>u den Camorcn. 84b. 846.

sargansische ob Ragaz. Mb-968.

bon Pfäscrs. 93 t. Ib.

der Herrschaft Haltwyl. 959 951.,

bei der Mühle zu Mnrzclcn. 993.

Zwischen den unter» »nd obern freien
Aemtern. 1944. 4945.

bei Tägerig. 1945.

gegen die Grasschaft Lenzbnrg. gegen

Mellingen und die Herrschaft Neß-

lenbach. 4945.
des Kellcramtes. 1945.

Zwischen den untern freien Aemtern

und Mellingen. 1945. 1946.
gegen Mailand. 1963. 1964.

bcitZaneggiound Bruzclla.1198-1199.

des Waldes Forcoretlo. 1117.

Zwischen Jndcmini und dem Thale

Travaglia. 1117—1118.

Zwischen Bollen; und Livincn. 1145.
1146.

Zwischen Bern und Frciburg. 1179.
u> den Aemtern Murten und Tscher¬

liz. 1172.

Zwischen Pverdon und Orbe. 1181.
4249.

e»n Pont Morand. 1I85(^). 1187.
1188.

Zwischen Mer und Stillens. 1199.

' Zwischeir Mer und Villard-Ste. Croix

und VüsslcnS-la-Villc. 1199.

Zwischen Tscherliz und Lausanne. 1193.

Zwischen Grandson med Neuenbürg.

1212. 1221. 1225(2). 1226.

Zwischen Pverdvn und Grandson.
4214. 1219. 1222. 1227.

Marchcnsachcn:

zwischen dem Amt Grandson und
Ste. Croir. 1215.

zwischen Mntrnz, Provence unb
Concisc. 1217.

zwischen Vnitebocuf und Peney einer¬

seits und der Herrschaft la Mothe

andrerseits. 1219.

zwischen la Mothe und Valley-
rcS. 1219.

zwischen Pvonand und Pvcrdon.
1223. 1229.

zwischen Vniteboenf und Ehampvcnt.
1225.

zwischen Zlvonand, Maugetaz, Cronay
und Donnelopc. 1227.

zwischen Bvonand und Villars-Epe-
ueh. 1227. 1229. 1231.

zwischen der Herrschaft Mollondins
und Grandson. 1227.1242. 1244.

1246.

zwischen BonvillarS und Ficz. 1246.
des Amteö Murten. 1247. 1248.

1249. 1259. 1251. 1252. 1253.

1256. 1257.

zwischen Wiflisburg und Domdidier.
1249.

zwischen Gains und Werdenberg.
1266. 1276.

Marchenbcreinignngskosten. 1266. 1267.
1268. 1279. 1276. 1277.

Marchung im Toggenburg. 515. 518.
519.

zu Wyl. 1391.

Mark Silber, Werth derselben s. Silber.

Markedentern. 16.

Markgräflcrwein. 1953.

Markt (Jahrmarkt, Wochenmarkt). Be¬

willigung desselben. 1969.

Markt zu Aöcona. 1129.

zu Bellen;. 621.622.1154. 1158.1159.
1169.1161. 1165(-). 1166(-). ^7.

z» Eglisan. 399.

zu St. Gallen. 1293.

zu LaniS. 42 . 318. 594. 1989. 1999.
1191. 1192.

zu Lichtcnstcig. 84.

zu LuggaruS. 1127. 1128.

zu St. Margaretha oder Sirnach

76(2). W2. 823. 834.

Markt zu Mellingen. 1956.

zu McudriS. 1112.

zu Ponte Trcja. 415.

zu Provence. 1245.

zu Reichensce. 965. 966.

zu Rheinau. 238.

zu Rheinegg. 884. 885.

zu Tscherliz. 1299.

zu Wyl. 1393. 1394. 1395.

zu Znrzach. 25. 236 . 247 . 569. 594.

979. 996. 997 (2). 1992 (2).
1997. 1919. 1931. 1932.

Marktschiss, Oltcner. 574.

Marktschreier. 1392. 1394-

Marktspieler. 1154.

Mast. 343. 794. 847 . 953. 1992. 1931.

1219. 1219. 1223. 1224.

Matrimonialsachcn. 185. 527. 545. 569.
574. 585. 765. 777. 1995. 1168.

1324. (s. auch Eonsistorialsachen,

Ehesachen.)
Maurer. 999.

Mauritiusordcn. 627.

Mediation in Appenzell - Außerrhoden.
426. Ib.

in Gens. 485—489. 562—579.1398—
1497.

in Graubünden. 352. Ib. 363.

im Tvggenburg. 594. Ib. 512—518.
537. Ib. 589 . 599. 591. 592.

Mcrcanten zu Lcllenz. 1142. 1143.
Messel. 1236. 1337.

Messelerie. 317. 342. 452. 1222.

Mcsselcscn zu Wartau. 993.

Mesjelicr. 336. 1297. 1331.

Meslralie. 1337.

Mesuratura. 1139.

Mctallwaarcn. 998.

Metzger von Zürich. 73. 368.

im Nheinthal. 848. 849.

in Bellenz. ll4l.

Metzgcrordnung. 997.

Meycnbraut. 1316. 1338.

Meyengeding s. unter Justizsachen.

Militärgerichtsbarkeit s. unter Justizlachen.

Militare s. ManuschastSrccht.

Mineralien, Einfuhr aus Deutschland. 479.

Minister, eidgenössischer, am französischen

Hose. 598. (s. auch Agent.)
Minot. 521. 1332.



Affinere s. unter Kriegssachen.

^ificium, geistliches. 1003. 1004.
Angeld. 048. 949.903. 904. 978. 979.

Wtl. 1012.1048.1053.1185. 1194.

1195 (2). 1312.

^hrencchhaucn. 1066.

^de», geistliche, s. Stifte und Klöster.

^Sanisation der Regierung in der Gras-

schast Baden und den unter» freien
Aemtcrn. 968—971.

in den Abt - sanctgallischen Landen.
1282-1286.

^IWnuncn. 378. 697. 356 . 930. 931.

932. 933 . 938. 1061.

Astern. 671. 1031. 1032.

P.

Panaterie. 1192. 1337.

Anlast, hochvbrigkcitlichcr zu LaniS. 1104.
Panncrhcrrnstclle im Toggcnburg. 505.

513.

Papiermühlen. 1062.

Papst, Unterstützung der Katholischen von
dessen Seite. 18. 41. 49. 50. 81(2).

103. (s. auch Hülfe bei fremden
Fürsten.)

^-llüers. 1232. 1233. 1337.
Parchct«. 1214. 1337.

Parität. 808. 874 . 831.

Paatcigerichlc s. unter Jnstizsachen.

^arinisanischc Particnlaransprachc. 115.
Panicularwcrbung s. unter KricgSsachcn.

a^nlivii ü cios (et Ilevorü). 1180.

1184 (2). 1192. 1196. 1199. 1202.
1204. 1205. 1220. 1221. 1224 (2).

1226. 1227. 1231. 1245 (2). 1256.

1258. 1260 (2). 1261(2). 1263(2).

1264(2). 1265(2). 1337.
Pastwcsc». 201. 1004. 1168.
Passvnata. 1138.1141.1142.1144. 1336.
Patente oder Bclchnnngsbriesc. 844.
Patente für die Grenzorte. 474 . 480. 678.
Patcrnitatssachcn s. unter Justizsachen.
Patenschaften,Pathcngcschcnkc. 34. 48.

93- 61. 151. 159. 161. 164.168 (2).

194. 222. 411. 443. 444. 454. 544.

960. 671.

Materienrcgister.

Pensionen. 1383.

französische. 80. 269. 321. Ab9. 385.
405. 407. 414. 583. 1376.

mailändische. 1395.

sardinisck'c, savoyische. 152. 161. 166.
167. 192. 307 . 341. 370. 413.

447.

spanische. 75.
vcnctianische. 280. 349.

Pestilenz. 18.

Pfäferscrwasser. 929.

Psänderanstragcn s. unter Justizsachen.

Psiindnng s. unter Justizsachen.

Psalzräthe zu Wyl. 253. 1285. 1301.
1304(5). 1395.

Pfand im Rhcinthal. 1284. 1285.

Psandschilling. 762. 763.

Pfarrer, Eid deren im Toggenburg. 266.
277. 372.

Einkommen deren in den Abt-sanct¬

gallischen Landen. 1292.

deren Pfnmdwcin. 1237. 1239. 1241.

Antritt der evangelischen zu den Male-

sicantm. 513.

Psarrpfründen, evangelische, im Thurgan
und Rheinthal. 701—714.

im Rhcinthal. 872. 873.

im Toggcnbnrg, Besetzung derselben.
1391.

Psarrwahlcn. 1152.

Pfenning, zehnter, in Frankreich. 4.4.
479. 502. 524.

Psenningzinsc. 1224.

Pflegschaften zu Francnfeld. 806. 80t.

Pflug. Abgabe vom. 1211.

Pflngköpsc (cou,m cl.airue). 1211.
1217- 1218. 1337.

Pflugtanwen. 1211. 1223(2). i.zg,.

Psrnndhiiriscr. Bauholz zu denselben. 1237.

Psrnndwcin, Pensionswein der Pfarrer.
1237. 1239. 1241.

Pfund Pfenning s. unter Münzen.
Pfundschilling. 737.

PftmdzoU zwischen Bem und Solothurn
s. unter Zollsachcn.

Piemontcsische Flüchtlinge. 365 . 371. 372.
375. 387. 400. 408. 409. 412. 413.

440. 448. 465. 483. 585. 637 . 660.

(s. auch Pragclancr.)

Band 7, Al'th. I-

Pietismus. 84. 545.

Pilger. 198.

Pintenwirthschast s. Wirthshäuser.

Placct. 1081. 1099. 1100. 1125. 1280.

Poissiize s. Fischerei.

Polizeisachcn. Polizeiliches.

Allgemeines. 1201. 1304.

Atzung der Gesangcnen. 1254.

Ausfuhr, verbotene aus dem Oestreichi-

schcn. 673.

verbotene von Fischen. 1271. 1281.

von Getreide aus den freien Aem¬
tcrn. 1047.

von Heu aus der Grafschaft Uz-

nach. 1272.

von Holz ans Bellenz, Bollcnz
und Riviera. 1137.

ans dem Frciburgischen. 520.
531. 536. 539. 540. 570.

aus Jona. 1314. 1315.

ans Rapperschwyl. 1315.

aus dem Mainthal. 1133.

aus dem Solothnrnischen nach
Aarau. 577.

ans dem Toggenburg. 516.

aus Uznach und Gaster. 1267.

von Wein ans dem Neucnburgi-

schen. 613.

Begräbnis! todtgeborener Kinder. 1112.

ungetanster Kinder. 821.

Beschädigung von Bäumen u. s. w. 1171.

Bettel- und Strolchengcsindel, Bettcl-

jägi. 42. 45. 54. 71. 123.131. 149.

164. 197. 199. 200. 262. 273. 288.

306 . 309 . 329 . 345. 368. 383. 411.

444. 479 . 521. 524. 541. 557. 581.

593. 605. 669. «96. 756.757. 811.

952. 973. 999. 1147. 1173. 1220.
1279.

Findelkinder. 1047.

Fluhpolizei. 957. 1090. 1133. 1137. Ik.

Gefangenschaften. 759. 909. 956. 971.
1047. 1185.

Geldleihen an Minderjährige. 758.

Gctrcidevcrkauf. 1046. 1047. 1159.

Gcwerbspolizeiliches. 757. 848. 849.

997(-). ^ '

Handclspolizei. 182. 757 . 847.

Hausieren. 757. 909. 997.



Materiellregister.

Polizeisache».

Laildmandat. 177. 516. 519. 8-17. 816.

908. 1194. 1279. 1280(2).

Lastwägen, Reglementsür dieselben. 972.

Lebenömittelpolizei. 1141.

Polizeiordnung zu Orde. 1201.

Polizeirath zu Grandson. 1216. 1220.

Scharfrichter. 759. 849. 909. 953.
1047.1055. 1066.1172.1285.1303.

Sittenmandat. 1196.

Sittenpolizei. 758. 952. 1113. 1155.
1163. 1171. 1162. 1194. 1196.

Sonn- und Festtage, Feiertage. 94. 96-
142. 185 . 296. 303 . 531. 540. 696.

758. 761. 780. 854. 998. 999.1000.

1002.1029,1132. 1163. 1277.1279.

1292. 1303. 1304. 1324.

Straßenpolizci. 262. 273. 238. 601.
972. 1070.

Strolchengcsindel s. Bettelgesindel.

Unlauterkeit. >155.

Unsicherheit der Straßen. 1118.

Unzucht. 758. 952. >113. 1155. 1163.
1183.

Wachtordnnng. 759.

Währschaft für Pferde und Hornvieh.
>047.

Weinverkauf. 953.

Wirthschastspolizei. 908.

Zigeuner f. Beitelgesindel.

Portalban-Zehntcn s. Zehntensachen.

Lortioii canZwns des Zehntens von Fon-
cener. 132. 145.

Postwesen. 101. 169. 218. 252. 253. 260.

285. 468. 542. 577. 1013. 1094-

1098. 1121. 1122. 1155.

Präcedenz in Schnldforderungen s. unter

Jrzstizsachen. ,

Präcognition s. unter Justizsachen.
Pragelaner. 63.251. 264. 365. 371. 372.

375. 337. 400. 408. 409. 412. 413.

440. 448. 465. 483. 585. 637. 660.
671.

Präscription s. unter Jnstizsachen.

Priminstanz s. unter Justizsachen - In¬

stanzen.

Primitien. 1119. 1198.

Primizgarben. 335.

Primizrecht der Scheunen. 1211.

Privilegien der Buchdrucker. 88. 109.
132. 152. 168. 240 . 264. 265. 332.

528., 545. 585. 619. 620. 660(2).

Privilegien der Eidgenossen in Frankreich.
273. 276. 383 . 386 . 634.656 . 667.

669. (s. auch Eidgenossen in Frank¬

reich.)

Proceßkostcn f. unter Jnstizsachen-Judi-

dicialkosten,

Procuratoren s. unter Justizsachen.

Proselyten. 251.

Protocollist, evangelischer. 18. 22. 26.
130. 253. 265. 277. 294. 313. 454.

662.

katholischer. 26. 130. 594.

Provisionalorte. 1079. 1319.

Provisionarii. 1138. 1141. 1159.

Prud'hvmmeö. 1224. 1246.

Psalmen Davids u. s. w. von Spreng.
619. 620.

Psalmen, reformierte, in der March ston

Holzschröteru gesungen. 244.259. 281.

Quärtlein Wein. >129.

Quarantäne s. Sanitätswesen.

Quartiere im Thurgan. 736. 737. 739.
749. 785. 1334.

Quartierhanptleute. 736 . 737. 757 . 797.
>334.

Qucrnet. 142. 143. 1204. 1211. 1213.

1329.

Quernetemolumentc. 1184.

Qnette. 1337.

R.

Radbrechcu in olli^io. 1157.
Rädern. 1066.

Rangstreit zwischen Genf und Neuenbürg.

199. 201. 202(2). 203. 204.

Rapes. 1212. 1219. 1337.

Thcilnng derselben. 1226. 1228. 1229.

Rappcnanstheilung. 1058. 1059.

Rath der Landschaft Luggarus. 1115.1116.

der XXIV zu Lngnorre. 1262.

zu Rapperschwyl. 1311. 1312.

Rathssihnngen zu Baden. 786.

Rathswahl zu Wyl. 1303. 1304.

Raub. 1262.

Razclage. 1258.
Nebbaun. 1238. 1239.

Nebbam 871. 872.1169(6). 1180 .1^'
1182. 1183. 1188. 1194. 1199(2)-

1202.1207.1220. 1232. 1235.1--^'

1254. 1255. 1256. 1334.

Receveur in den Abt-sanctgallischctt Lau¬
de». 1283.

Rechengeld. 801.

Rechner. 1249. 1310.

Recht, eidgenössisches. 703. kk.

Rechte der Bogteicn. 694.

Rcchtöstand. 889. 890.

Necker, Reckwcg an der Linth. >47. l»'
196. 206. 207. 643. 662. 663.

Rccognition wegen des Placct. 1099.1^'

Nccognitionsgeld. 1019.

Reconnaissance. I >84. 1193. 1199. l2»'-
1217. 1219. 1249. 1337.

Necouvreincnt. 1197. 1337.

Recurö in die Orte s. unter Justizsach'"'

Redcmtion der bischöflich - constanzil^

Zehnten. 768.

Reformierte in der untern Pfalz.

in Ungar». 464.

Regensburgcr-Negotiation. 19. 20. 25-

Regierung der Abt-sanctgallischen Law'
s. Organisation.

Regierungsantritt des Landvogtö zu La""'
1053. 1083. 1084.

RegicrungSform in den katholische»
ten. 30.

in Uznach und Wiudegg. 1270.12?^')'
1280.

zu Wcseu und im Gaster. 1278^4^ '

Rcgierungsjahre der Landvögte in ^

Grafschaft Baden. 986. 987.

1278. 1279. 1280. ,

Regimenter, eidgenössische, in frc>»^

Kriegsdiensten s. unter Kricgsdie»^

Negimentöbeschung zn Wyl. 1284.
1302. 1303.

HvAlement cko« maenr« s. unter 4-"'

zcisachcn-Sittcnpolizei.
Reibe. 1216. 1248. 1249.

Reichscollcginm zn Regcnsburg. 3. 12- '

Reichsconvent zn Negcnsburg. 1d(^)-
21. 23. 26.



Materieuregistcr.

Schultheiß zu Murte«. 1247. 1250.
4259. 1260.

zu Nappcrschwyl. 1910.
Schwannng. 374. 1332.
Schweizer in Frankreich s. Eidgenossen

iu Frankreick).
Schwellen iu der Sense. 266(5).
Schwellten. 1242. 1262. 1337.
Schwirren (Schwihrcn). 1t36. 1141.

1153. 1159. 1336.
Secretarius, auf Confcrenzen. 206.
reformierter. 5. (f. auch Protocollist.)

Sectenwesen. 796.
Sccurität. 33. 46. 47. 50. 287. 301.

327 . 328. 453. 454. 456 . 457.
459(2). 4W. 461. 467. 468. 469.
470. 471. 472. 473. 474. 476. 477.
478. 479. 480. 481. 482. 502. 523.
5211. 675 . 676. 680. 681. 1332.

Securitätstractat zwischen Appenzell-Au-
ßerrhoden n. Stadt St. Gallen. 436.

Scegfrörnc. 147 . 207. 258. 271. 281.
Sceleninnsik. 88. 109. 523. 545.
Seelhans in Dießenhofcn. 609.
Seevögte. 1275.
Seide. 1309.
Scidcnniannfactnrcn. 1062.
Selbstmörder. 611. 649. 954.
Senipacherbricf. 1076.
Separatismus. 793.
Sequestrierung. 851.
Sicchcngnt. 802 . 825. 880. 1283. 1285.

1290. 1291. 1292.
Siechenhäuser in der Grafschaft Baden.

995.
in Dießenhosen. 609.
zur Flue. 1316.
zu Frauenfeld. 804. 805.
zu Kaiserstnhl. 995.
zu Zurzach. 995.

Silber, Loth desselben. 445. 480. 524.
759.

Werth der Mark. 67. 68. 140. 363.
522. 532.

S chlZäbisch-Gmündsilber.759.
Sittenpolizei s. unter Polizeisachen.
SocinianiSinuS. 798.

SonntagSmandat s. unter Polizeisachcn.
Sonn- und Feiertage s. unter Polizei¬

sachcn.

Sorticgeld von Pferden. 102. (s. auch
Trattcngeld.)

Sousfcrtegeld. 1243.
Spalcn. 1154. 1336.
Spedition. 147. 531. 920. 1129. 1150.

1257.
Spendamt zu Frauenfeld. 804. 805.
Spende zu Dießcnhofen. 309.
zu Sargans. 926.

Spcroni. 1164. 1165. 1166.1167. 1336.
Sperrung des Commcrciums s. unter

Handel.
Spiele. 1153. 1156. 1159. 1160. 1161.
Spielhäuser. 963.
Spiclleutc. 1059.
Spitäler.
Spital zu Baden. 995. 1029.
zu Bcllcuz. 1137. lk. 1167.
zu Bern. 187 (-). 575. 576. 612.
652.

zu Casaccia. 1142.
zu Dicßcnhoscn. 809.
zu Fraucnfeld. 804(2). 805.
zu Frciburg. 1247. 1264.
zu St. Gallen. 882.
zu Klingnau. 1033.
z» LauiS. 1101.
zu LuggaruS. 1070. 1126. 1127.
zu Moudon. 1233.
zu Orbe. 1186.
zu Nappcrschwyl. 1316.
zu Solothurn. 577. 612.

» zu Wyl. 741.
zu Zürich. 994. 1010. 1011.
zu Nznach (St. Nutonii). 1267.
1269(2). 1270(°). 1271(°). 1272(2).
1273(-).

Sprache, deutsche, bei den Syndicaten der
ennctb. Vogteien. 1091. 1093.

Spreitgarnc. 996.
Springstcckeu. 1157.
Stabhaltcr in Ramsen. 1323.
Stadtgclder, heimliche, sür Zug. 369.
Stadtrecht zu Nappcrschwyl. >309. 1312.
Stähclin, H., practischc Einleitung zum

Verstand des N. Testaments. 585.
Stara. 1142. 1336.
Statthalter zu Multen. 1262.1263.1265.
Statuten in den eunetb. Vogteien s. De¬

ere tc.

Stcucrbricfc an Gemeinden. 1003.
Stcuerbricfe. 756. 1172. (s. auch Collen

tauten.)
Stenern au Arme. 34. 1174. 11?^

1179. (s. auch Almosen.)
Stenern für Brandbcschädigte. 5. 38. 59-

61. 347. 386. 525. 581. 562. 584.
G>9. 756. 997. 998.

Steuern au evangelische Glaubensgenosse^
6. 7. 16. 37. 52. 57. 62. 63. üb-
72. 73. 77. 87. 88. 108. 109. 126-
132. 145. 150. 151. 167. 163. 169-
193. 194 . 221. 222. 223. 231. 232-
239. 240. 250. 251. 263. 264. 2k5-
275. 276. 291. 292 . 310. 331. 332-
345. 346. 362. 365. 366. 370. 3-4-
387(-). 399. 409. 412. 419. 42ö-
' 447. 446. 464 . 482. 483. 503. 506-
519. 527. 539. 544. 559. 560. 561-
581. 582. 583. 584. 603. 610. 619-
636. 637. 659. 660. 671. 814. 829-
!X>3.

Stichel. 1334.
Stifte und Klöster.
Ucberhanpt. 5. 6. 291-299. 716. 299-
, 800. 981.

Männerklöster.
Bellclay. 417. 491. 493. 495. 499.
Bellenz:
Augustiner. 1144.
Benedictiner. 1141. 1143(2).
Eonvcnto di S. Gio. Ballista. 1lb9.
Zoccolautcn. 1141.

St. Bernhard. 636. 655. 667.
Bischosszell. St. Pelagins Gotteshaus.
697. 704 . 745 . 747. 748. 749. 2^'
767 . 777 . 778. 800.

Bremgartcn-Eapueiuer. 1054.
Eistercicnscr iu der Eidgcuosseuschust'
291.

Konstanz l
Domstift. 768. 834. 995.
St. Stephan. 780. 833.

Einsiedel». 147. 206. 296. 325. 7^'
961. 962. 1051. 1162. 1320.

Engclberg. 198. 315. 340. 373. 961-
1122. 1320-1322.

Fischiugc». 19. 76. 176. 348. 7^-
790. 799. 800. 822. 823. 826-
1289.



Materienrcgister.

Zehnten im Amt Boswyl. 1050—1051.
hinter Bottens. 1200.
im Buchcggberg. 101(2). ^75^
612.

hinter Biitschwyl. 419.
hinter Champagne. 1220.
Chatelzehntcn. 1251.
hinter Cheiry. 42.
„ Chesalles. 142.

Chevrour. 144.
„ Concise. 1233.
„ Corcellcs. 1225(2). 1737. 1238.
„ Eottcns. 1225. 1231.

la Coudraz. 1222. 1225.

„ Cudrefin (Graszehnten). 1264.
„ Delley. 142. 229. 256. 282.
„ Dietikon. 1019.

„ Durstudlerzehnten. 177.

„ Ehrendingen(Heuzehnten). 1035.
im Erguel (Flachszehnten). 380.
hinter Eschenbach. 1271.
„ Esclagnens. 1189.
„ Essert. 1225.
„ Essertes. 42. 94. 142.
„ Etagnieres. 1192. 1193. 1199.
1203.

von der Femevuille. 1226.

hinter Fiez. 1224.
„ Foncener. 132. 145.

Fröschholzerzehnten. 1250.
hinter Gelfingen. 961.
„ Glettercns. 143. 144.

bei Gnadenthal. 1051.
hinter Grandson. 1242. 1244.
im Amte Grandson. 1214. 1217.

Chevalierzchnten. 1223. 1224.
Compartionierzehnten. 1213. 1223.
'Cnrzehnten. 1223.1224.1228. 1230-
1231.

hinter Grosbuz. 143.
„ Guevaur. 1251. 1256.

„ Hägglingen. 1051.

von Hoch- und Fronwäldern (Neugriit,
Jahrcsraub) in der Grafschaft Baden.
962. 963.

aus dem Ittenberg. 188.
zu St. Johann (Alt- und Neu-). 27.
derer von Klingnau. 1034.
hinter Kriesern und Oberriedt. 893.
hinter Limasse. 1225. 1229.

Zehnten auf dem Löffelhos. 577.
hinter Lüstlingen. 187.
„ LüterSwtzl. 187.
„ Lugnorre. 1260.
„ Lunkhofen. 1050. 1051.

Madctschwyl. 1271.
„ Mcniercö. 42. 94. 96. 141.
. Messen. 577.

„ Misst). 142.
„ Mogelsberg. 27.
„ Montagni). 1225.

vom Moos. 1250.

hinter La Mothe. 1224.
„ Mülchi. 577.

Murten, Stadt- und Schlvßzehnten,
180. 1243. 1250. 1251(2). 1254.
1256. 1258. 1260(2). 1262. 1265.
1266. »

hinter Mutrnz (Jungizehntcn). 1212.
1217.

im Rappcnwald. 1185(2).
hinter Neßlenbach. 1051.
„ Niederwyl (Grafschaft Baden).
1051.

in den obern freien Aenltern. 961.
962. 963.

hinter Onnens. 1220. 1225. 1231.
1237. 1238.

hinter Oulens. 1185. 1186. 1187.
1188.

hinter Penthereaz. 1186. 1198.
von Peterlingen. 142(2). 143. 144.
hinter Peterzell. 27.
St. Pierre-Zehnten. 1226.
hinter Poliez-le-grand. 1207.
„ Port Alban. 42. 142.
„ Provence. 1217. 1221. 1225.
„ Ramsen (Klcinzehnten, Blnt-
zehnten). 1324.

im Rhcinthal. 361.
hinter Roggwyl. 768.
„ Nußiko». 1271.

„ Sargans. 928.
„ Sannenstorf. 1051.

im segisserischcn oder rollischen Schachen.
577.

Schänniserzehntcn. 961.
hinter Schnottwyl. 187. 652.
„ Susccvaz. 1222. 1225.
„ Tägcrig. 1051. ^

Zehnten hinter Thal und Rheinegg. 886-
887.

hinter Trey. 142.
„ Tscherlitz. 1192. 1193.

in den untern freien Remtern. 1052-
von Valery. 486.
Vallonzehnten. 141. 142. 143. 180(2)-
229.

hinter Vugclleö. 1212.
„ Wart. 827. 828.
„ Wartau. 909 . 926.

im Wcißtanncnthal (Salpcterzehntcn)-
920.

im Wistcnlach. 1261(2). 1264(2). 12kS-
hinter Wolfwyl. 576. 613.
im Wnrenlingischen. 1021. 1022.
hinter Würenlos. 1019.
„ Yvonand. 1232. 1333.

des Stists zu Znrzach. 1021. 1024-
Zdhntenrodel. 1169. 1170.
Zehntenverleihnng. 1009. 1052. 12^'

1211.
Zcsing. 1142. 1336.
Zeugen vor Gericht s. unter Justizsache»'
Zeughaus zu Wyl. 1304.
Zigeuner s. unter Polizeisachen -Bettel-

gesindel.
Zimmerleute. 999. 1257. 1258.
Zinsbricfe s. unter Justizsachcn.
Zinsbuch von Schwarzcnburg. 1176-
Zins- und Zehntensriichte Basels l>»

Sundgau und Elsaß s. Gefälle.
Zinsfuß f. unter Justizsachen.
Zinsschiffleute. 642. 643. 662.
Zvllsachen.
Admodiation (Verleihung) der
923. 924. 1093. 1122. 1123.

Anösuhrzoll ausser Grafschaft
gans. 102. 924.

Zolldefrandatioucn (Lanis). 1090.
Zollcrcmtion derer zu Wartan und >»'
Weisttanneuthal. 924.

derer von Bellenz, Bollenz,
und Livinen gegenüber den
ennetb. Vogteien. 1071. 1072-

derer von llrsern, Livinen zu Belle»)'
241. 243. 1147.1149.1151. 4l52'

1153. 1154(-'). 1155(2). U6S'
1167.

derer von Ramsen. 1323.
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Wangen, Amt. 651. 652.
Wangs. 932.
Wart. 827. 823.
Marian. 903. 909. 913. 922s-). 925.

926(2). 911.

Wartegg. 814. 845.
Wartensee. 841. 815.
Weinselden, Herrschaft. 773.
Weingarten. 779.
Weinhcim. 316.
Weihtannenthal. 920. 923.
Werdenbcrg. 164. 165. 168. 181. 183.

190 . 209. 217. 230 . 232. 234. 237.
913. 916. 922. 923. 924. 926.1266.
1276. 1329. 1330.

Werdt. 957.
Werthcim. 413.
Wesen. 90. III. 117. 206.296 (2). 303.

1267(2). 1271. 1275. 1276(2).
1277(2). 1278 (2). 1279. 1280 (2),

' 1281.

Wettingen. 9. 13. 991. 995. 998. 1019.
1033(2). 1052.

Wettingen, Amt. 1019.
Wey. 955.
Mick. 944.
Widnau. 842(2). 849(2). 850. 857(2).

890-893.

Wietlisbach. 45. 363. 364. 618.
Wiflisburg. 142. 179. 180. 256. 317.

520(2). 1249.
Wilchingen. 151. 152. 157. 164. 165(2).

168. 169. 170. 171.172. 173. 131.
190. 192. 191. 200. 203. 217. 223.
224. 225. 227. 230. 231. 292. 772.

Wildcnhaus. 84.
Wilhelmsdorf. 251. 264. 275. 291. 310.

331. 346. 371. 387. 112. 447. 483.

P
A.

Abderhalden, K. 936.
Abyberg, Georg Franz. 559. K. (1733s 5t

Windegg. 1267 (2). izgg.
Wintersberg. 176 . 277. 517.
Winterthur. 750. 827.
Wislikofen. 995. 1034.

Wistmlach. 1173. 1254. 1255. 1256.
126l (2). 1264 (2). 1265.

Wittenwyl. 791. 823.
Wehlen. 1049. 1050. 1053.
Wolfiken. 515.
Wolfsberg. 753.
Wolfsheim. 63.
W°lf(s)wyl. 102. 186 . 576 . 613.
Worms. 7. 37. 62. 154. 167. 193. 221.

239. 264. 291. 310. 331. 346. 371.
378. 412. 447. 483. 527 . 544. 559.
533. 603 (2). 619 (2). gg?. ggg.

Wurmlingen. 1003. 1021. 1022. 1035.
.WürenloS, Amt. 1019.
Württemberg. 123. 151. 1000.
Wunsidel. 443.
Wuppenau. 775.
Wnrmberg. 251. 264. 275. 331.
Wnrmspach. 1272. 1273. 1274. 1316.
Wyl, Amt. 1283.
Wyl, Stadt. 9.27.50. 65. 69.76.77.136.

175 . 253. 372. 741. 776 . 822. 823.
1284. 1285. 1293. 1300—1306.
1392.

Wyler. 578.

B.

Merg. 1385.
Yverdon. 256. 641. 648. 1149. 1181.

1202. 1203. 1214. 1215. 1219.
1222. 1223. 1227. 1228. 1229.
1230. 1536(2). 1239. 1249.

Yvonand. 1174. 1214. 1215. 1213.
1219 (2). 1223. 1225. 1227 (2).
1229(-). 1230(2). 1231. 1232(2).
1233(2). 1234. 1240.

Z

Zelgli bei Ö lten. 101.
Ziegelhausen. 544.
Ziegelhütte bei Grandson f. Tuilerie.
Zielibach. 573.
Zihl. 114. 133. 247. 248 (2). 57z.
Zihlschlacht. 754. 825. 835.
Zofingen. 647.
Zürich, Stadt. 94.206.994.1010.1011-
Zürich. Stand. 50. III. 127. 136. 147.

154. 170. 207. 211. 223. 224. 237.
238. 244. 249. 254. 257. 258. 262-
270. 271. 274. 277. 281. 239. 293.
303. 309. 310. 312. 329. 333. 345.
346. 347. 369. 372. 383. 384. 400.
401. 419. 449. 523. 546.551. 585.
604. 620. 701-714. 773. 777.
999(2). iW. 1323. 1381.

Zufikon, Schloß. 991. 1010.
Zug, äußere Aemter. 290. 321.
Zug, Stadt. 290. 376.
Zug, Stand. 290. 321. 361. 367. 369-

376. 377. 384. 391. 417. 418. 422. '
423. 446 . 447. 461. 511. 526. 683.
717. 718. 953. 954.

Zurzach, Amt. 992.
Znrzach, Flecken. 13. 25 . 236. 247. 560.

594. 704. 979. 992. 995. 996.
997(2). iggz(2). 4M.
1003. 1009. 1010. 1011. 1013-
1021—1024. 1029-1032: 1052.

Zwcybrückett.251. 264. 276.
Zwingen, Amt. 495. 499 . 510.

er so n enr e gifte r.
Abyberg, Johann Rudolf Rochus. «. (1738s 572. (1739s

607. (1742s 645. I,. 1263.
Abyberg, Joseph Franz Anton. 6. (1742s 664. 1142.

>7. Abyberg, Konrad Heinrich. 559.
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Aierian, Johann Jakob. >Basel.) l». >4716) 107.
Mcrian. Samml. (Basel,) k. (1721) 205. (1724) 260. (1/26)

287. 295. >1727) 307. >1729) 977. 959. >1730) 363. 36,.
>4731) 387. 395. (1732) 702. 709. (1733) 759. (1/34)
458. 767. (1738) 579. >.1770) 610. 615. (1743) 6,4. 680.

Mestrezat, »I. 1187. 1188(2). H9vst). 1199. 1200.
Mestrezat, Abraham. (Gens.) 98.
Meßmcr, 51. (Nhcinegg.) 862.
Meßmcr, 5i., zu SchönholzerSweilcn. 776.
Meßmcr, Jakob. (Staad.) 869.
Meßmcr, Wilhelm. (Thal.) 896.
Metral, Herren von. 393. 752.
Metternich, Gras. 26.
Meltlcr, Johann Balthasar. (Schwyz.)K (7777) 67. T. 113v.
Mcttlcr, Joseph Franz. (Schwyz.) <7. (7712) 72- 76. (1773)

77. 28. 31. 71. 78. (1717) 55. (1716) 112. (1718) 156.
(1720) 188. 195. (1722) 277. (1727) 307. 318. (1728)
394. (1729) 350. (1738) 572 . 578. >l 911. >> 7273. T.
1274. 1275(2).

Meunicr, Jean Pierre. 1275.
Meyenberq, Placidus. 977 . 979. 1056.
Meyer, Andreas. (Zürich.) U. (1713) 27. 31. 39. 73. 76.

(1717) 127. 129. 135. (1721)207. 215. 222. 224. (1,31)
375. >s 1319.

Meyer, Dietrich. (Zürich.) T. 1106.
Meyer, Franz Joseph. (Lnccrn.) K. (1725) 272. (1726) 2 .

(1728) 337. 6. 947.
Meyer, Hans, genannt WyschanS. 226.
Meyer, Jakob. 1037.
Meyer, Jeremias. (Herisau.) 726. 733. 767.
Meyer, Johann Dietrich, (Zürich.) 729.
Meyer, Johann Kaspar. (Zürich.) l». (1717) 119. (1736) v

(1737) 562. (1733) 587.
Mcyer. Joseph. (Gclfingcn.) 960.
Meyer, Joseph Lcodcgar Valentin. (Lnccrn.) 6. >1/33s «v.

(1737 ) 789. >1735) 529. (Jost?) st771> 633.
Meyer, Leodegar. 768.
Meyer, Ludwig Thaddäus von Baldcgg. (Lmcrn.) T. 1166.

1114. 1132.
Meyer, Samuel. >M»rtcn.) 1260. 1261 st). 1262. 1263. 1264.
Meyerhoscr, Amandus. 776.
Meyerhoscr, Anton. 776.
Meyerhoscr, Georg. 776.
Michel von Bütle. 282.

Milliel, Rudolph. 1261.
Milloud, Abraham. 1193.
Millon(d), Jacques Abraham. 1192. 1198.
Mih, Benedict. (Basel.) «. (1719) 173.

Moll. Jakob. 745. ^ ^
Mönch von Mönclwnstcin, genannt von Lcmnberg, 9-

Band 7, Abtb, I-

Mörikofer, Jakob. 745.
Mohr, Rudolf Dietrich. 492.
Mollinö, Franyoiö de. 1232. 1233.
Möller, Ambrosius, 930.
Mollondins, Herr von. 1222. 1227. 1227. 1242. 1273.' 1247.

1276.
Molo. 51,, Nr. 1140.
Molo, Fulgcnz Maria. 1162.
Monaco, 51. 1151. 1152.
Monaco, Giulio. 1156.
Montcndon, Jean Jacques. 1243. 1274.

Montenach, 5i. von, Spitalmcistcr. (Frcibnrg.) 1235st).
Montcnach-Rosicrc, Franz Anton von. (Frcibnrg.) K. (1737)

562. (1738) 587. (1741) 633. 640. (1742) 653. (1743)
666. 684.

Montenach, Franz Jgnaz von. (Frcibnrg.) T, 1247.
Montenach, Franz Peter von. (Frcibnrg.) 1. 1>75
Montenach, Johann Karl von. (Frcibnrg.) T, 1115.
Montenach, Niclanö Anton. (Frcibnrg.) tZ. (1742) 653. (1743)

674. 680. 686.
Montreal, 0o>ntc qx. 565.
Moratcl, Wittwe. 42.
Morettini (Morrctini), 51. 1073. 1142. 1143.
Mors, 51., Ingenieur. 907.
Morlot, Franz Ludwig. (Bern.) k. (1720) 195. (1723) 256.
Morlot, Franz Ludwig, (Bern.) 1, 1247.
Morlot, Marcus. (Bern.) K. (1738) 5l. 589. (1740) 614.

(1743) 678. 1, 728. >> 736. >> 806.
Morlot, Samml. (Bern.) (1. (1727) 316. 319. (1729) 342.

373. 357. (1731) 392. (1733) 751. (1735) 520. 531.
(1736) 536- 539. (1737) 570. (1739) 599. 607. 1, 1208.
>> 1222. >> 1232. 1233.

de Morsier, 51. 153.
MoSca, 51., Psarrcr. 1163st). 1164.
Moser, 51., Psarrcr. 1050.
Mot, 51. 726.
Mülincn, Wolsgang von. (Bern.) <1, (1727) 306. (1731) 381.

389.
Müller, 51., Dr. (Wyl.) 1305.
Müller, 51., CommissarinS. (Bern.) 16.
Müller, 51., erwählter Landöhauptmann zu Wyl. 1298—1300.
Müller. Balthasar. (Freiburg.) «. >3733) 451. (1735) 520.

531. (1736) 536, (1737) 570. (1739) 607. (1741) 640.
Müller. Gmanncl. (Basel.) <1. (1723) 255. (1746) 300. (1727)

308. (1728) 323. (1730) 365. 367,
Müller, Franz Joseph. (Obwalden.) k. (1729) 344,' (1738) 580.

(1744) 633. T, 899.
Müller, Franz Ludwig. (Bern.) T, 839. 810. 977. >> 967. l,.

1039st).
Müller, Franz Paul. (Zug.) T, 1082.

13


